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Art. 49, al. 2
Proposition de la commission

Les piétons traverseront la chaussée avec pru-
dence et par le plus court chemin en empruntant, où
cela est possible, un passage pour piétons. Sur de tels
passages, ils bénéficient de la priorité mais ne doi-
vent pas s'y lancer à l'improviste.

Präsident: Der 'Bundesrat erklärt sich mit den
Anträgen der Kommission einverstanden.

Angenommen - Adopté

Abschnitt II
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Chapitre II
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Gesamtabstimmung — Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Gesetzentwurfes 119 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Ständerat -Au Conseil des Etats

#ST# Nachmittagssitzung vom 12. Juni 1961
Séance du 12 juin 1961, après-midi

Vorsitz - Présidence : Herr Duft

8154. Uhrenstatnt
Statut de l'horlogerie

Botschaft und Beschlussentwurf vom 16. Dezember 1960
(BB1 II, 1489)

Message et projet d'arrêté du 16 décembre 1960
(FF II, 1489)

Beschluss des Ständerates vom 22. März 1961
Décision du Conseil des Etats du 22 mars 1961

Antrag der Kommission
Eintreten.

Antrag Grendelmeier
Nichteintreten.

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles. •

Proposition Grendelmeier
Ne pas entrer en matière.

Berichterstattung ~ Rapports généraux

Boriiti, Berichterstatter der Mehrheit: Sie sind
für unsere Beratungen mit Unterlagen und Ein-
gaben reichlich versehen worden und haben vor
allem eine so eingehende Botschaft erhalten, dass

ich, um Zeit zu sparen, auf einen historischen und
statistischen Rückblick meinerseits verzichten und
mich sofort den Verhältnissen der Gegenwart und
den Problemen der Zukunft dieser für unser Land

.und besonders für gewisse Regionen, wie die Kan-
tone Neuenburg, Bern, Solothurn, aber auch in
kleinem Ausmass Tessin, Genf, Baselland, Waadt
Schaffhausen, sehr wesentlichen Industrie zuwende.
Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln und den
einzelnen Problemen dieser Industrie, deren Fertig-
fabrikat, die Uhr, nicht weniger als 1650 einzelne
Operationen erfordert, bleiben der Detailberatung
vorbehalten. Es genügt jetzt rückblickend zu wis-
sen, dass erstmals die Krisen von 1921 und 1922
und dann diejenigen der dreissiger Jahre die Bun-
deshilfe nötig machten, dass diese finanzielle Hilfe
aber auf die Dauer nutzlos war, solange in der Uhren-
industrie selbst nicht Disziplin und Ordnung
herrschten und die wilde Ausfuhr von Uhren und
vor allem von Teilprodukten von Uhren ins Ausland,
das sogenannte Chablonnage, alle Bemühungen stör-
te. Da griff der Bund, um den Zusammenbruch zu
verhüten, im Jahre 1934 nicht bloss mit Geld, son-
dern mit Vorschriften ein, um einerseits durch die
Exportbewilligungspflicht die Chablonnage zu unter-
binden, anderseits durch die Fabrikationsbewilli-
gungspflicht das Produktionsprogramm in ein nor-
males Verhältnis zu den Absatzmöglichkeiten zu
bringen, und schliesslich um, 1936, durch die Allge-
meinverbindlichkeit der Tarife schädliche Preis-
unterbietungen zu verhindern.

Die Eröffnung neuer und die Vergrösserung
bestehender Betriebe sowie die Vermehrung der
Arbeiterzahl und die Ausfuhr von Uhren und Uhr-
werken wurden bewilligungspflichtig. Diese Rege-
lung erhielt 1951 im heute noch geltenden Uhren-
statut eine Neufassung; gestützt diesmal auf die
neuen Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung, die
unter gewissen wirtschaftlichen und Sozialen Vor-
aussetzungen Abweichungen vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit erlauben. Der neue
Rahmen hielt im wesentlichen an der seit 1934 gel-
tenden Regelung, mit Ausnahme der Mindestpreis-
vorschriften, fest. Er gilt bis Ende des laufenden
Jahres, so dass zu entscheiden war, ob nachher auf
Vorschriften des Bundes überhaupt verzichtet wer-
den könnte, ob das geltende Statut verlängert oder
ob ein neues Statut ausgearbeitet werden sollte,
das der seitherigen und voraussichtlichen künftigen
Entwicklung Rechnung trägt.

Der Bundesrat wählte diesen dritten Weg und
unterbreitet uns den heute zu behandelnden Ent-
wurf vom 16. Dezember 1960. Der Ständerat hat
am 22. März 1961 mit einigen Abänderungen die
Vorlage des Bundesrates für ein neues Uhrenstatut
vom 16. Dezember 1960 mit^ 27 Stimmen gutge-
heissen. Der Bundesrat schloss sich den im Stände-
rat vorgenommenen Abänderungen auf der ganzen
Linie an. Die nationalrätliche Kommission behan-
delte die Vorlage vom 2. bis 5. Mai in Anwesenheit
von Herrn Bundespräsident Dr. Wahlen als dem
Vorsteher und Dr. Huber als dem Generalsekretär
des Eidgenössischen Volkswirtschaf tsdepartementes.
Die Kommission billigte, wie der Ständerat, die
Konzeption und die Grundsätze des Entwurfs,
nahm aber ihrerseits verschiedene Änderungen vor,
die in der Detailberatung hier erläutert und begrün-
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det werden sollen. Der Bundesrat ist meines Wissens
bereit, den Kommissionsbeschlüssen des National-
rates mit wenigen Ausnahmen zuzustimmen. Er
hofft überdies, dass es möglich sei, im Hinblick
einerseits auf den Ablauf des geltenden Uhrensta- •
tutes Ende dieses Jahres und anderseits auf die
Referendumsfrist, eine Einigung zwischen den bei-
den Räten der Bundesversammlung noch.im Laufe
der Junisession herbeiführen zu können, so dass vor
Sessionsende die Schlussabstimmungen möglich
wären.

Dass die Möglichkeit eines Referendums ernst-
lich besteht, werden Sie aus der Fülle Ihnen zuge-'
gangener Ansichtsäusserungen und insbesondere
den Mitteilungen des Büros in Bern entnommen
haben, welches ein Referendum vorbereitet. Es ist
zwar etwas ungewöhnlich, dass das, wenn auch be-
dingt, geschieht, bevor auch nur die gesetzesgeben-
den Räte ihrerseits Stellung genommen haben.
Dieses Vorspiel ist aber auch wieder Ausdruck der
Interessengegensätze und Meinungsverschieden-
heiten innerhalb der Uhrenindustrie und zum Teil
sogar ihrer Organisationen. Von ihnen gibt das
Ihnen mitgeteilte Ergebnis der Umfrage des Berner-
büros bei 1300 der 2800 Unternehmern der Uhren-
industrie ebenfalls ein beredtes Bild. Obwohl dieses
Ergebnis mit bloss 185 Antworten von 1300 Ange-
fragten sicherlich nicht den Anspruch erheben kann,
repräsentativ zu sein, so zeigt das Ergebnis wieder-
um, wie weit die Meinungen bei den Uhrenindu-
striellen selbst immer noch auseinandergehen. Um
so mehr muss es unser Anliegen sein, eine Lösung
zu suchen, die - in allgemeiner Sicht gesehen -
sachlich richtig ist und die bei gutem Willen für
alle Teile annehmbar wäre. Eine solche Funktion
kann nur ein Kompromiss erfüllen, wie ihn schon
der Bundesrat anstrebte; ein Kompromiss beson-
ders darum, weil das Ziel des neuen Erlasses die
Rückkehr zur Wirtschaftsfreiheit auch in dieser
Branche ist, weil aber zugleich jedermann, der
ihren heutigen Zustand kennt, wohl weiss, dass
diese Rückkehr nicht von einem Tag zum ändern
erfolgen kann, wenn man nicht Desorganisation
statt der gewünschten Reorganisation bewirken und
viele selbständige und unselbständige Existenzen
gefährden, ja opfern will.

Viele von Ihnen sind schon bei der Beratung
des Statuts von 1951 dabei gewesen, das ebenfalls
nicht ohne grosse Auseinandersetzungen zustande
kam. Es findet heute wenig Gnade mehr und wird
für vieles, was zu Klagen Anlass gibt, allein ver-
antwortlich gemacht.

Diese Betrachtungsweise ist sicherlich falsch.
Als Gegner der Vorlage von damals, also des heuti-
gen Statuts, bekenne ich gerne, dass sie immerhin
manche Erwartungen erfüllte. Dennoch käme eine
Verlängerung nicht in Frage. Das Statut 1951
stammte schon damals aus einer Zeit, die vor allem
Vergangenheit war, und dieser Umstand wirkt sich
natürlicherweise um so mehr zu seinem Nachteil
und zum Nachteil der ganzen Uhrenindustrie aus,
je mehr wir uns von jener Ausgangsbasis der zwan-
ziger und dreissiger Jahre entfernen. Die „herkömm-
lichen Rechte" von 1934, die immer noch so sehr
massgebend sind, können, auch wenn-sie in jenem
Zeitpunkt und 1951 begründeter gewesen wären, als
es manchmal der Fall ist, heute, 1961, nicht mehr

bestimmend sein. Ein Uhrenstatut, das sie einfach
weitergarantieren wollte, wie noch dasjenige, das
heute gilt, wäre weder unter dem Gesichtspunkt
der Gerechtigkeit, noch im Hinblick auf die Lei-
stungsfähigkeit der Uhrenindustrie zu vertreten.
Es Stünde mit der Stärke der ausländischen Kon-
kurrenz, vor allem aber auch mit der technischen
Entwicklung im eigenen Land in offenkundigem
Widerspruch, und zwar auf Kosten der ganzen
Branche.

In einer Periode, da auch in der Uhrenindu-
strie die Automation grösste Fortschritte macht,
da das Fliessband in die Grossbetriebe Einzug hält
und beispielsweise in einer Uhrensteinfabrik, die die
Kommission besuchte, 150 Automaten nicht nur
tagsüber, sondern ohne jede menschliche Mitwir-
kung nachts fast unaufhörlich produzieren, gelten
zwangsläufig andere Gesetze als in der „guten alten
Zeit". Die Uhrenindustrie muss sich nach dieser
Entwicklung richten, und sie kann es zweifellos um
so besser tun, je freier der einzelne Unternehmer
ist und je weniger überlebte Privilegien und Fesseln
diese Anpassung verhindern. Darum konnte für
Ihre Kommission, wie vorher für den Bundesrat und
den Ständerat, das Ziel nicht anders heissen als
zurück zur Wirtschaftsfreiheit. Das neue Statut
steht in diesem Zeichen und kann nur so verstanden
werden. Es ist im wesentlichen eine Übergangsord-
nung mit dem Zweck, alte Schranken abzubauen.
Nur in einem greift es über dieses Ziel hinaus, im
Kampf gegen schlechte Qualität und gegen das
Chablonnage, beides eigentlich im Kampf gegen die
ausländische Konkurrenz. Es wäre eine folgen-
schwere Änderung, die Wertvollstes in der eigenen
Uhrenindustrie zerbräche, wenn die Schweiz durch
Chablonnage, das heisst durch die Ausfuhr der ein-
zelnen Bestandteile der Uhr, die dann im Ausland
als schweizerische oder ausländische Uhr zusammen-
gesetzt und verkauft werden, zum Unterakkordan-
ten fremder Staaten und Fabriken würde, die ihrer-
seits Uhrenfabrikanten wären und praktisch den
Markt beherrschten und die gewiss bald auch .die
Bestandteile selbst herstellten und so wahrscheinlich
rascher, als man glaubt, die für Arbeits- und De-
visenbeschaffung gleich wichtige Uhrenindustrie
der Schweiz, die jährlich über eine Milliarde Devisen
einbringt, an die Wand drücken könnten. 97% der
Gesamtproduktion der Uhrenindustrie werden ja
exportiert. In einer Zeit immer umfangreicherer
Automation spielt auch unser Vorsprung einer von
alters her geschulten spezifischen Handfertigkeit
gegenüber dem Ausland nicht mehr die Rolle wie
einst.

Das Statut 1951 bezweckte vor allem auch die
Erhaltung der hergebrachten Aufsplitterung der
Uhrenindustrie in eine grosse Menge paralleler oder
nachgeordneter, mehrheitlich mittlerer und kleinerer
Betriebe. Die 70 000 Arbeitskräfte der Uhrenindu-
strie der Schweiz verteilen sich auf rund 2800 Be-
triebe, von denen 2241 oder volle 79% weniger als
20 Arbeitskräfte, 312 Betriebe 21-50, 127 Betriebe
51-100 und nur 126 Betriebe, das heisst nur 5% der
ganzen Uhrenindustrie, über 100 Beschäftigte zäh-
len. Nur ganz Vereinzelte haben 1000 Arbeiter und
Angestellte und mehr.

Im Gegensatz zu dieser typisch schweizerischen,
ursprünglich handwerklichen Struktur besorgen -
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um nur dieses Beispiel zu nennen - in den Vereinig-
ten Staaten 10 Fabriken und in Japan, dessen Ex-
port auch uns gefährlich wird, noch weniger Gross-
unternehmen die ganze Produktion; in der Sowjet-
union, die in der Weltproduktion an Uhren heute
hinter der Schweiz an zweiter Stelle steht, ist der
Staat der einzige Unternehmer. Wir können und
wollen in der Schweiz nicht diesen Beispielen folgen,
obschon in ändern Branchen auch bei uns sich ähn-
liche Tendenzen zeigen. Wir können bei allem Be-
dauern vom sozialen und menschlichen, ja staats-
politischen Standpunkt aus uns aber nicht auch
dann noch von Gesetzes wegen auf eine Betriebs-
form festlegen, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr
lebensfähig ist und darum nicht nur den eigenen
Betrieb, sondern, weil bisher das schwächste Glied
jeweilen die Norm und den Preis bestimmte, die
ganze Uhrenindustrie gefährdet. Es kann sich nicht
darum handeln, die alte Struktur als solche einfach
über Bord zu werfen ; aber die Konkurrenz mit dem
Preisdruck des Auslandes und die kostspieligen
neuen Investitionen des technischen Fortschritts
zwingen zu neuen Formen der Organisation und der
Koordination. Diese ist zum Teil aus Initiative der
Uhrenindustrie selbst im Gang. Sie wird aber weiter-
greifen müssen, mit dem immer gleichen Ziel, mit
den verfügbaren modernen Mitteln die beste Quali-
tät zu möglichst günstigen und konkurrenzfähigen
Preisen herzustellen.

Eine kleine Minderheit unserer Kommission war
der Meinung, das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit,
das ich eben umschrieben habe, und der dazu not-
wendigen Reorganisation der schweizerischen
Uhrenindustrie sei auch ohne öffentlich-rechtliches
Statut zu erreichen. Es fehle deshalb angesichts der
heutigen Hochkonjunktur auch dieses Wirtschafts-
zweiges, der in bezug auf den Verkauf in einer seiner
Blütezeiten steht, die Berechtigung, vom Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen.
Die Artikel 31 bis und 34ter der Bundesverfassung,
auf die sich die Vorlage beruft, könnten bei den
heutigen Verhältnissen noch weniger angerufen
werden als 1951. Die damals befürchteten Rück-
schläge - so sagen die Gegner der Vorlage weiter -
seien ausgeblieben, und die damalige Begründung,
es müssten mittlere und kleine Betriebe gesichert
werden, falle heute, wie ausgeführt, zwangsläufig
weitgehend weg. Der Antrag auf Nichteintreten
wird Ihnen auch hier im Plenum gestellt. Er wurde
von der Kommission mit 24:1 Stimme abgelehnt,
und ich beantrage Ihnen, das gleiche zu tun.

Im Gegensatz zum Antragsteller ist die Kom-
mission der Ansicht, dass heute die Berufung auf
die Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung besser
begründet sei als 1950 für das noch geltende Statut.
Zur zunehmenden Konkurrenz des Auslandes und
zur unverminderten Gefahr der Chablonnage gesellt
sich heute die dringende Notwendigkeit der Reor-
ganisation und der wesentlichen Strukturänderung,
die im Schutz des neuen, liberaleren Statuts und
seiner Übergangsordnung nicht ohne -Schwierig-
keiten und Opfer, aber doch im Interesse der gesam-
ten Uhrenindustrie und unseres Landes in Ordnung
durchgeführt werden kann.

In einem dringenden Appell hat sich Herr Bun-
despräsident Wahlen, als Vorsteher des Eidgenössi-
schen Volkswirtschaftsdepartementes, an die Or-

ganisationen der Uhrenindustrie gewandt, damit
sie ihrerseits mithelfen, zwischen ihren verschiede-
nen Branchen ein vernünftiges, technisch und finan-
ziell gesundes Gleichgewicht herzustellen und zu
wahren, indem kein Partner für sich allein nur
Rechte haben und ändern nur Pflichten auferlegen
kann. Das wird aber nur möglich sein, wenn nicht
nun von einem Tag zum ändern alle bisherigen
Schranken, die für grosse Teile der Uhrenindustrie,
gern oder ungern, Stützen geworden waren, weg-
gerissen werden und in einer Ordnung voller Frei-
heit, die wir ersehnen, für die aber weite Kreise
dieses Wirtschaftszweiges zurzeit offensichtlich
nicht vorbereitet und nicht widerstandsfähig genug
sind, das Erreichte vernichtet würde. Es wäre un-
verständlich, wenn derselbe Staat, dasselbe Parla-
ment, die seinerzeit dem heute geltenden Statut die
Stütze gaben und es selbst jenen aufzwangen, die es
nicht begehrten, nun ins andere Extrem verfallen
und sich am Schicksal der weitgehend von ihnen
bisher geregelten Uhrenwirtschaft desinteressieren
wollten. Staat- und Parlament können die Verant-
wortung, die sie 1951 übernahmen, nicht 1961 ein-
fach ignorieren, und sie müssen, gerade wenn und
weil sie vom alten Statut und zuviel staatlicher
Einmischung bewusst abrücken wollen, diesen
neuen Weg rechtlich und praktisch ermöglichen
und erleichtern.

Die Frage der Anwendbarkeit der Wirtschafts-
artikel der Bundesverfassung ist nach allgemeiner
Rechtsauffassung eine Frage primär wirtschaft-
licher Beurteilung. Wenn man in ehrlicher, objekti-
ver Prüfung zum Schluss kommt, die wirtschaft-
liche Situation verlange mit gutem Grund heute
noch, wenn auch nur auf kurze Zeit, die Anwendung
dieser Ausnahmebestimmung, dann ist die Anwen-
dung rechtlich in Ordnung. Sie wäre es nur dann
nicht, wenn missbräuchlich die Voraussetzung der
Wirtschaftsartikel als gegeben erklärt oder wenn an
Einschränkungen ohne Not festgehalten würde.
Es ist nun aber, und ich bitte Sie ganz besonders,
das zu beachten, es ist nun aber gerade ein Merkmal
des neuen Statuts, dass die Einschränkungen der
bisherigen Regelung teils sofort, teils innert zum
voraus festgelegter Frist aufgehoben oder minde-
stens sehr stark gelockert werden sollen. Der wesent-
liche Inhalt des neuen Statuts ist die Rückkehr
zur Wirtschaftsfreiheit und zu diesem Zweck eine
Übergangsordnung, die im Sinn des Gleichgewichts
womöglich allen diesen Weg zurück erlaubt und die
verhütet, dass die Freiheit in einem gerade in dieser
Industrie ja auch schon erlebten „Krieg aller gegen
alle" oder aber in der Monopolherrschaft weniger
Grosser zuschanden wird. Diese Funktion der noch-
maligen Anwendung der Wirtschaftsartikel, aber
nach meiner persönlichen Auffassung auch nur diese
Funktion, nämlich den Übergang, die Rückkehr zur
Freiheit in der Wirtschaft auch der Uhrenindustrie
zu ermöglichen und zu erleichtern, diese Funktion
rechtfertigt das neue Statut gemäss dem von einem
der besten Wirtschaftskenner unseres Landes, nicht
aus der Uhrenindustrie, geprägten Wort: „Gar kein
Statut wäre heute ebenso schlimm wie die Fort-
setzung des alten."

Man darf sich bei Beurteilung der wirtschaft-
lichen Lage im Spiegel der Artikel 31 bis und 34 ter
der Bundesverfassung auch nicht vom Schein tau-
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sehen lassen. Es ist gerade in der Uhrenindustrie, wo
so viel glitzert, durchaus nicht alles Gold, was
glänzt. Und manche Unternehmen werden trotz
vielen guten Jahren Mühe haben, die Umstellung
zu finanzieren und durchzustehen. In ihre Krise
würden Arbeiter und Angestellte mit hineingezogen.
Auch um dieser willen soll die notwendige Änderung
langsam, geplant und gründlich vorbereitet werden.

Die bundesrätiiche Vorlage sieht die Entfesse-
lung der Uhrenbranche, den Rückweg zur Freiheit
in drei Etappen vor. Mit Inkrafttreten des neuen
Statuts, das uns heute vorgelegt wird, also am
1. Januar 1962, sollen nach Antrag des Bundesrates
die Manufakturen frei und soll die unrationelle über-
triebene Aufsplitterung des Produktionsprozesses,
die vor allem kostenverteuernd wirkt, erheblich
reduziert werden.

Unsere Kommission schlägt, wie Sie wissen, für
die Manufakturen das Datum des 1. Januar 1966
vor, was später begründet werden soll. Alle Betriebe
aller Branchen können von 1962 an ferner ihren
Personalbestand nach Bedarf frei vermehren. Anker-
und Roskopfuhren sollen grundsätzlich gleich
behandelt werden. Vom 1. Januar 1963 an sollen
nach Antrag des Bundesrates die Termineure Uhren
nicht bloss im Auftrag Dritter, sondern zum Verkauf
auf eigene Rechnung zusammensetzen und also
selbst zu Uhrenfabrikanten werden können. Unsere
Kommission schlägt auch hier eine Variante vor,
nämlich Anfang 1964 statt Anfang 1963.

Vom 1. Januar 1966 an wäre dann die Uhren-
industrie mit zwei Vorbehalten aller bisherigen
Fesseln ledig, und vor allem wäre sie frei, zu produ-
zieren und bisherige Betriebe zu erweitern und
durch andere zu ergänzen. Dann wird die gesunde
Selektion der Wirtschaft selbst und nicht ein staat-
liches Diktat entscheiden, wer sich dank seiner Tüch-
tigkeit behaupten kann und wer eben nicht. Die
beiden Vorbehalte, die ich erwähnte, gelten für alle.
Sie greifen also nicht in den Wettbewerb innerhalb
der Uhrenindustrie unseres Landes ein. Sie betreffen
die sogenannte Chablonnage, das alte Anliegen sowohl
der Uhrenindustrie als der Bundesbehörden, und die
Förderung der Qualität. Der Bundesrat kann nach
dem neuen Statut in der Fassung der Kommission -
er muss aber nicht -, um die Uhrenindustrie unserm
Land und um in ihr 70 000 Arbeitnehmern Arbeit
und Verdienst zu erhalten und zugleich, um die
Qualität der Ausfuhr zu überwachen, die Ausfuhr
von Uhren und Uhrenbestandteilen sowie von typi-
schen Geräten, Apparaturen, Plänen und Maschinen
der Uhrenindustrie der Bewilligungspflicht unter-
stellen. Die Vorlage selbst führt direkt eine in jüng-
ster Zeit zum Teil freiwillig und mit Erfolg prakti-
zierte technische Kontrolle über die Qualität der
Uhren ein, die grundsätzlich für alle Uhren gilt,
aber deren besonderen Art und den Marktverhält-
nissen angepasst werden soll. Sie will nicht in die
Fabrikationsprogramme und den Wettbewerb ein-
greifen und vor allem auch nicht, wie manche
befürchten, die Fabrikation billiger Uhren unmög-
lich machen. Wohl aber will diese Kontrolle auch im
Interesse der Fabrikanten billiger Uhren verhindern,
dass Uhren als Ramsch vertrieben werden und dass
diese Uhren den in der Vergangenheit, nicht leicht,
erworbenen guten Ruf der Schweizeruhr zum Scha-
den aller gefährden. Die technische Kontrolle soll im

Einvernehmen von Staat und Wirtschaft so ein-
fach, so rationell und so billig wie möglich durch-
geführt werden. Über Einzelheiten wird die Detail-

. beratung Aufschluss geben.
Bundesrat, Ständerat und Ihre Kommission

betrachten diese beiden letzten Einmischungen des
Staates, die technische Kontrolle für den Qualitäts-
ausweis und die Ausfuhrbewilligungspflicht, nicht
als Einschränkungen, die mehr, als es nach den
Wirtschaftsartikeln gestattet ist, die Handels- und
Gewerbefreiheit belasten. Beide Massnahmen weisen
vielmehr im Sinn der Wirtschaftsartikel, die ja vor
allem eigene Anstrengungen der Wirtschaft fordern,
in die Richtung der Selbsthilfe, ohne die es auf die
Dauer keine Handels- und Gewerbefreiheit geben
kann.

Die Kommission bejaht mit Bundesrat und
Ständerat die Notwendigkeit, die Zielsetzung und
die Zweckmässigkeit und darum auch die Verfas-
sungsmässigkeit des vorgeschlagenen neuen Statuts.
Sie beantragt Ihnen, auf die Vorlage einzutreten.

M. Graedel, rapporteur de la majorité: Le mes-
sage du Conseil fédéral concernant l'industrie horlo-
gère suisse ainsi que le projet d'arrêté qui nous sont
soumis sont véritablement placés sous le signe de la
libéralisation complète de l'industrie horlogère en
plusieurs étapes. C'est dire que le débat, devenu
public depuis près d'un an, sur le statut légal et le
régime de droit privé qui sont en vigueur dans l'indus-
trie horlogère, est placé dans l'ambiance de ce temps
et vise à la suppression progressive des interventions
de l'Etat dans tous les secteurs de l'économie. Les
économistes de l'école libérale estiment que le mo-
ment est venu pour la Suisse de donner l'exemple
de la libéralisation dans un secteur où l'intervention
de l'Etat a joué un rôle considérable au cours de ces
trente dernières années, et cela dans une industrie
qui exporte la presque totalité de ses produits dans
les cinq continents. Certains milieux de l'industrie
horlogère se sont ralliés à cette théorie, non sans
faire d'expresses réserves soit pour leur branche,
soit parfois pour leur entreprise personnelle. Cepen-
dant, reconnaissons que l'immense majorité des
fabricants ainsi que la presque totalité des asso-
ciations professionnelles de l'industrie horlogère
sont d'avis qu'il serait impossible de renoncer à toute
intervention légale à l'expiration du statut actuel,
c'est-à-dire au 31 décembre 1961. Les bruits qui cir-
culent sur l'éventualité d'un référendum contre le
nouveau statut de l'horlogerie prouvent simplement
qu'une petite minorité de fabricants désirent une
libéralisation immédiate et totale de toute interven-
tion de l'Etat dans les affaires horlogères. L'enquête
menée par un bureau d'affaires de Berne permet de
se faire une idée de l'importance du nombre des
opposants au futur statut dans les rangs des fabri-
cants d'horlogerie eux-mêmes. Les résultats de cette
enquête vous ont été communiqués par le bureau
d'affaires en question. Sur les 2 800 entreprises hor-
logères existantes, 1300 ont été touchées par l'en-
quête et seules 185 réponses sont parvenues au
bureau qui s'est chargé de ce sondage. Le résultat,
vous l'avouerez, est loin d'être impressionnant. Sur
les 185 réponses, 47 seulement, soit 3,6% des entre-
prises consultées, repoussent par principe un statut
sous quelque forme que ce Soit. Par contre, 93 fa-
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bricants, c'est-à-dire 7% de l'ensemble de ceux qui
furent consultés, désirent que des modifications
soient apportées au projet afin qu'ils puissent s'y
rallier. À mon avis, la seule conclusion que l'on
puisse tirer de cette enquête c'est que l'unanimité
n'est pas absolue dans les milieux horlogers - ce que
tout le monde sait déjà - ni en faveur du statut
actuel, ni en faveur du projet sorti des délibérations
du Conseil des Etats et de votre commission. Il y a
simplement lieu de constater que les fabricants
d'horlogerie groupés dans une trentaine d'organi-
sations professionnelles, dont les intérêts sont sou-
vent divergents et quelquefois opposés, n'ont jamais
été unanimes dans la détermination des principes
généraux de leur politique, que ce soit en matière
d'exportation, de prix, de qualité, de recherche tech-
nique ou même de la conquête des marchés. Les
différents chefs du Département de l'économie
publique qui eurent à s'occuper du problème hor-
loger en savent quelque chose, eux qui furent appe-
lés à concilier, parfois à arbitrer les litiges qui sur-
girent entre les organisations professionnelles hor-
logères pendant l'application du statut et même
auparavant. Notre tâche sera donc de donner au
problème horloger une solution équitable et accep-
table pour toutes les branches, sans qu'il soit pos-
sible de satisfaire tout le monde ou les intérêts par-
fois divergents qui sont en présence. Il s'agira donc
de trouver un compromis tenant compte des inté-
rêts généraux de l'industrie horlogère et de l'écono-
mie du pays avant tout. Et c'est dans ce sens que le
Département de l'économie publique s'est efforcé
d'agir en consultant les organisations horlogères.

Après de longs mois de discussions entre les
organisations professionnelles intéressées d'une
part, les représentants de l'économie et du Départe-
ment fédéral de l'économie publique d'autre part,
l'unanimité des vues s'est faite quant à la nécessité
d'établir un nouveau statut. Mais le projet a été
allégé de certaines dispositions qui ont fait l'objet
de critiques dans le passé et l'on a introduit par
contre une disposition nouvelle concernant le con-
trôle technique des montres destinées à l'expor-
tation.

Votre commission s'est également demandé si
le nouveau statut dispose des bases constitutionnelles
satisfaisantes, c'est-à-dire si la situation dans l'hor-
logerie justifie encore l'application des articles
économiques de la Constitution fédérale. Les juristes
qui se sont penchés sur le problème sont d'avis que
la réponse appartient à ceux qui portent la respon-
sabilité de l'économie du pays. Votre commission,
elle aussi, a estimé, avec la commission d'étude des
prix, qui n'a pas été tendre à l'égard de la réglemen-
tation horlogère, que les changements structurels
en cours, la situation dans le secteur de la concur-
rence internationale, de même que la nécessité d'un
contrôle obligatoire de la qualité des montres des-
tinées à l'exportation, justifient pleinement l'appli-
cation des articles 316is, Siquinquies et 34ter de la
Constitution. C'est dire que finalement, les diffi-
cultés que l'industrie horlogère devra résoudre au
cours de ces prochaines années, à l'intérieur par une
modification de structure et, à l'extérieur, en faisant
face à la concurrence étrangère grandissante, que
ces difficultés, dis-je, ont fini par surnager dans le
grand débat qui s'est ouvert. Ces difficultés sem-
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blent avoir relégué au second rang les considérations
doctrinales soulevées par les théoriciens de l'écono-
mie. La position de l'industrie horlogère suisse sur le
marché international ainsi que sa structure interne,
constituent les deux facteurs essentiels qui, finale-
ment, ont rallié tous les milieux, sauf probablement
le groupe des indépendants, aux grandes lignes du
projet d'arrêté qui vous est soumis.

Des critiques très vives ont d'ailleurs été faites
à la structure actuelle de l'industrie horlogère suisse.
Il convient donc de rappeler brièvement les vues
générales de l'organisation dans l'industrie horlo-
gère. Ceux qui voient le problème de loin s'imaginent
volontiers que l'industrie horlogère suisse constitue
une espèce de bloc monolithique représenté par la
Chambre suisse d'horlogerie, d'une part, ainsi, que
par quelques trusts dominant l'ensemble de la
fabrication. Or, la réalité est toute différente. L'hor-
logerie ne constitue pas une grande industrie au sens
que l'on donne habituellement à ce terme. Certes,
elle occupe 70 000 personnes environ, mais ces
ouvriers, ces ouvrières sont répartis dans plus de
2800 entreprises dont 79% occupent de une à vingt
personnes par unité. Seules 126 entreprises, c'est-
à-dire moins de 5%, occupent plus de 100 personnes.
Et enfin celles qui constituent de grandes entre-
prises et qui emploient 1000 ouvriers et plus peuvent
se compter sur les doigts d'une main.

Il fut un temps où les économistes et les auto-
rités de ce pays considéraient une telle structure
comme l'idéal pour la Suisse. Elle permettait de
faire pénétrer l'industrie jusque dans les plus petits
villages de nos hautes vallées jurassiennes, de favo-
riser la classe moyenne et d'éviter la concentration
industrielle dans de grandes fabriques entraînant
un processus de prolétarisation jugé indésirable
pour des raisons sociales et politiques.

Depuis quelques années le vent semble avoir
tourné chez les économistes ce qui, soit dit en pas-
sant, n'est ni la première, ni probablement la
dernière fois.

Les grandes concentrations industrielles aux
Etats-Unis et en Russie ont fait impression. La
rationalisation, la production en grandes séries et
l'automatisation de la fabrication dans les domaines
les plus divers semblent devenir l'alpha et l'oméga de
notre civilisation industrielle. Sans doute, il serait
vain de vouloir s'opposer, dans l'industrie horlogère
seulement, à une tendance générale qui se manifeste
également chez nos concurrents étrangers. Pourtant
cette adaptation nécessaire, pour que l'industrie
puisse rester compétitive, constitue une opération
extrêmement délicate qui nécessitera du temps, de
la clairvoyance aussi et beaucoup de compréhen-
sion de la part de ceux qui, à notre avis, mettent un
peu trop de hâte à vouloir transformer du jour au
lendemain une structure qui, sous certains aspects,
a encore un caractère artisanal.

Il convient de rappeler, en outre, une autre
particularité structurelle de l'industrie horlogère,
c'est'la fragmentation de la production dans de
nombreuses branches spécialisées. Pour la fabri-
cation d'une montre courante, on compte 1650
opérations différentes. Si la spécialisation de la
fabrication constitue la clé de la productivité
comme le déclarent les économistes de l'école
classique, la spécialisation si poussée dans l'indus-
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trie horlogère constituerait aussi un idéal. Quoi qu'il
en soit, cette spécialisation a fait le succès de
l'industrie horlogère; elle a été appréciée dans le
monde entier car elle lui a permis de répondre
rapidement aux fluctuations de la mode, à l'éventail
étendue des désirs de la clientèle, etc.

Aujourd'hui, ici aussi, une tendance contraire se
manifeste. On vise à plus de concentration, à
l'intégration des petites unités de production, au
décompartimentage et, dans le secteur de la termi-
naison, à l'extension de la fabrication des fourni-
tures et des ébauches dans les manufactures.

Ainsi les vues des économistes changent; elles
s'adaptent aux tendances nouvelles, parfois au goût
du jour, mais l'industrie, elle, doit faire face aux
réalités. A travers les modifications de structure
qui sont envisagées, les ouvriers doivent avoir la
possibilité de vivre par leur travail et le plein emploi
doit rester une des préoccupations majeures des
employeurs comme des autorités. D'ailleurs, les
communes et les cantons horlogers, les populations
des hautes vallées jurassiennes ont des intérêts à
défendre dans les transformations qui s'annoncent
dans la structure des entreprises et des branches de
l'industrie horlogère qu'il convient de ne pas oublier.
Dans certains villages, les petites entreprises horlo-
gères sont parfois la seule ressource de la communau-
té. Ces entreprises ne sont viables que grâce à la
haute spécialisation de la fabrication qui permet de
produire sans accumulation de gros capitaux, ni de
concentration massive de main-d'œuvre. Selon les
modalités de la concentration, il peut en résulter
des conséquences financières et sociales très graves
pour ces régions.

Quant à l'importance économique de l'industrie
horlogère pour notre pays, elle n'a pas besoin d'être
soulignée. Le message du Conseil fédéral est assez
explicite à ce sujet. Le fait que l'industrie horlogère
fait rentrer au pays des devises pour une valeur de
plus d'un milliard de francs par année et n'utilise des
matières premières qu'en quantité négligeable,
suffit à démontrer à quel point cette industrie
contribue à la prospérité générale de la Suisse.

Malheureusement, cette industrie nous est très
enviée par l'étranger, précisément du fait qu'elle
constitue une source de devises et qu'elle occupe
une main-d'œuvre nombreuse. Aussi n'est-il pas
étonnant que plusieurs pays fassent de gros efforts
pour acclimater l'horlogerie chez eux et ils prennent
des mesures de protection douanières sous forme de
tarifs parfois prohibitifs ou de contingentement de
l'entrée des montres suisses.

L'industrie horlogère suisse Se trouve donc
continuellement sur la défensive et se voit condam-
née à une lutte inégale sur les marchés étrangers
partout où ses concurrents sont au bénéfice de
mesures protectionnistes.

Ajoutons que dans certains pays la montre est
encore considérée comme article de luxe et que, dans
les périodes de fluctuations conjoncturelles et de
difficultés économiques, l'horlogerie est la première
frappée par les récessions ou les crises qui se pro-
duisent à l'étranger.

Cependant, le plus'grand danger auquel l'hor-
logerie suisse doit faire face depuis plus de trente
ans est représenté par les mesures prises par un
certain nombre d'Etats pour faciliter l'entrée de

pièces détachées et d'ébauches, mais en élevant
simultanément des obstacles à l'importation des
montres terminées. Par cette politique, ces pays
cherchent à développer le remontage et la termi-
naison de la montre en se contentant d'importer des
pièces détachées. Cette pratique, connue sous le
nom de «chablonnage», constitue le souci majeur de
l'industrie horlogère suisse, car elle aboutit fatale-
ment à la transplantation de l'horlogerie à l'étranger.

C'est pour se défendre contre ces dangers mor-
tels que les organisations professionnelles de l'in-
dustrie horlogère ont pris des mesures d'auto-
défense et d'entraide depuis de longues années.
Elles ont conclu- entre elles des conventions et des
accords en vue de lutter contre le chablonnage, de
s'accorder un appui mutuel par la réciprocité syndi-
cale, la réglementation des prix, et la réglementation
des rapports entre les différents groupes: ébauche,
branches annexes et terminaison.

Ces mesures s'étant révélées insuffisantes, les
associations professionnelles entreprirent la concen-
tration des entreprises sous le contrôle de trusts des
parties réglantes de la montre avec, au sommet,
l'ASUAG, à laquelle la Confédération apporta son
appui financier.

Malheureusement, toutes ces mesures de droit
privé, qui avaient un caractère d'entraide sans
l'appui du droit public, se sont révélées insuffisantes.
A la demande des intéressés, les fabricants et les
populations ouvrières, la Confédération dut inter-
venir pour consolider l'édifice péniblement édifié au
cours des années et qui était continuellement menacé
par l'arrivée de nouveaux dissidents ne respectant
pas les règles et la discipline auxquelles les fabricants
organisés s'étaient volontairement soumis. C'est
ainsi que furent introduits successivement: le
permis d'exportation pour lutter efficacement
contre le chablonnage, puis le permis de fabrication
devant contrôler l'afflux de nouvelles entreprises et
assurer une certaine stabilité de la structure de
l'industrie. Enfin, pendant quelques années, le
Conseil fédéral décréta d'applicabilité générale
obligatoire la réglementation des prix fixés par
accords internes dans l'industrie horlogère. Cette
dernière mesure devait constituer un frein aux ten-
tatives de dévaloriser les produits horlogers, la Suisse
n'ayant aucun intérêt à une lutte interne au sujet
des prix, lutte qui aboutirait à une perte sèche pour
l'économie suisse, étant donné que 97% de la fabri-
cation prend le chemin de l'étranger.

La sanction de l'autorité fédérale pour les prix
établis par les organisations horlogères fut suppri-
mée en 1952, lors de l'établissement du statut
actuellement en vigueur. On estima, à ce moment,
que les organisations horlogères étaient suffisam-
ment fortes pour faire respecter les prix et les tarifs
convenus en commun. Cependant, l'expérience a
démontré que l'on avait surestimé la puissance des
organisations professionnelles puisque, depuis quel-
ques années, les tarifs conventionnels ont subi des
atteintes graves du fait de la généralisation des
ristournes accordées en sous-main.

L'intervention du législateur dans l'industrie
horlogère résulte donc de la volonté des intéressés,
et non de considérations doctrinales du Conseil
fédéral ou du parlement. Elle ne fut pas imposée
aux fabricants d'horlogerie et aux associations pro.
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fessionnelles, comme on l'a parfois faussement pré-
tendu. En effet, les opposants et les dissidents au
régime que l'industrie de la montre s'était librement
donné furent peu nombreux à l'origine. Si leur
nombre est peut-être plus élevé aujourd'hui c'est
sans doute parce que la nouvelle génération n'a
connu que la période de haute conjoncture et
qu'elle n'a pas fait l'expérience des années de
liberté intégrale qui aboutirent au désordre dans
l'horlogerie.

Le statut actuel, entré en vigueur au 1er janvier
1952, a repris, pour l'essentiel, les arrêtés du Conseil
fédéral du 23 décembre 1948 protégeant l'industrie
horlogère et réglant le travail hors fabrique dans
cette industrie. Ainsi que nous l'avons déjà dit, la
principale modification par rapport à la situation
antérieure consistait dans la suppression des dispo-
sitions permettant au Conseil fédéral de déclarer
d'applicabilité générale obligatoire les tarifs élaborés
par les organisations professionnelles. Le statut
subordonne à un-permis la vente en vue de l'expor-
tation de chablons et de fournitures d'horlogerie,
qu'il s'agisse de parties détachées ou de parties
assemblées. Sont également soumis au permis la
vente d'étampes et d'outillages de tous genres, les
plans de construction de calibres d'horlogerie et de
dessins d'outils entrant dans la fabrication horlo-
gère. Une disposition particulière prévoit que le
Conseil fédéral peut subordonner à un permis la
vente, en vue de l'exportation, de machines spéci-
fiquement horlogères, après avoir consulté les
associations professionnelles de l'horlogerie et de
l'industrie des machines.

L'article 3 subordonne à un permis l'ouverture
de nouvelles entreprises, l'augmentation du nombre
des ouvriers et la transformation d'entreprises
existantes. Par transformation, on entend non pas
le déplacement des entreprises ou l'agrandissement
des locaux, mais le passage d'une branche ou d'une
forme de fabrication à une autre ou l'adjonction
d'une nouvelle branche. Signalons en passant que
le permis d'ouverture n'a jamais eu pour but
d'introduire un numerus clausus et qu'en fait le
nombre des entreprises horlogères n'a pas diminué
au cours de l'application du statut, mais au con-
traire a encore augmenté. C'est dire que l'applica-
tion de l'article 3 a été large, beaucoup trop large de
l'avis de ceux qui estiment que le nombre des entre-
prises horlogères est encore trop grand et qu'il
mériterait d'être réduit dans une forte proportion.
Si nous reprenons les autorisations accordées en 1959
et 1960 seulement, nous trouvons pour ces deux
années 48 autorisations d'ouverture et de réouver-
ture, 270 autorisations d'augmenter l'effectif du
personnel, lesquelles portent sur un effectif total de
plus de 2000 ouvriers. Enfin, 40 autorisations de
transformation ont été accordées.

L'article 5 a trait à la réglementation du travail
à domicile.

L'article 6 permet au Conseil fédéral de donner
force obligatoire générale aux contrats collectifs de
travail.

L'article 7 donne compétence au Conseil fédéral
d'ordonner la constitution ,du fonds de crise per-
mettant d'encourager les recherches scientifiques
et, en temps de crise, de venir en aide aux ouvriers
et employés de l'industrie horlogère lorsqu'ils se

trouvent dans une situation particulièrement pé-
nible.

Les autres dispositions ont trait au contrôle
des conventions et décisions des groupements
horlogers, à l'exécution de l'arrêté, ainsi qu'à la
répression des infractions.

Après dix ans d'application, force est de recon-
naître, malgré les critiques adressées à certaines
dispositions de ce statut, qu'il a eu des effets béné-
fiques pour l'ensemble de l'industrie. Le chablon-
nage, qui était la plaie de l'industrie horlogère, est
tombé de 30% des pièces détachées et des ébauches
à 4% environ en 1960. La paix du travail a été sauve-
gardée par les conventions collectives de travail.
La production d'avant-guerre a doublé en quantité
et quintuplé en valeur. Certes, l'augmentation des
exportations est due dans une large mesure à la
haute conjoncture d'après-guerre, mais il n'en reste
pas moins que la disparition du chablonnage et
l'assainissement qui en est résulté pour l'horlogerie
sont une des conséquences de la réglementation
légale et de droit privé dans cette industrie. Il con-
vient en effet de ne pas oublier qu'il existe une con-
vention de droit privé qui règle les rapports entre
les associations patronales.

Nous avons déjà signalé les critiques qui ont
été faites à ce régime. On a invoqué, en particulier,
que la situation générale a changé depuis trente ans,
que les positions de l'industrie horlogère sont con-
solidées, que la concurrence étrangère s'est déve-
loppée et que des progrès techniques importants
ont été accomplis en Suisse et à l'étranger. Cette
évolution a permis à nos concurrents d'améliorer
la qualité de leurs produits, de sorte que la distance
qui les séparait des produits suisses a singulièrement
diminué. Ajoutons que la production en grandes
séries s'est développée à l'étranger et qu'un nouveau
grand concurrent, l'URSS, a fait son apparition
sur les marchés étrangers. En effet, ce pays est
devenu le deuxième producteur du monde et se
place immédiatement après la Suisse.

D'aucuns ont voulu voir dans le statut la cause
des progrès réalisés par la concurrence étrangère,
ce qui, à notre avis, est une exagération manifeste.
Certes, personne ne pense que tout soit pour le
mieux dans le meilleur des mondes chez les horlogers.
Mais de là à dire que la réglementation dans l'hor-
logerie suisse est responsable de l'expansion de la
concurrence étrangère, il y a un abîme que nous
n'entendons pas franchir.

Constatons d'abord que l'horlogerie suisse ne
touche aucune subvention des pouvoirs publics et
qu'elle a gardé sa position dominante dans le monde
libre, c'est-à-dire en faisant abstraction de l'URSS.
Il convient, en effet, d'exclure la production russe
de nos calculs, étant donné que l'on ne saurait
accuser le statut de l'horlogerie ou la réglementation
interne de cette industrie d'être responsables de la
politique soviétique en matière d'industrialisation.

En 1937, la production mondiale de montres
atteignait 48 millions de pièces environ. La Suisse
en fabriquait le 52%. En 1960, la production mon-
diale, sans l'URSS, s'est élevée à 81 millions 700 00
pièces environ, la part de la Suisse étant de 52,6%
environ. Pour maintenir ses positions, l'horlogerie
suisse a dû augmenter sa production de 74%, tandis
que la production étrangère a augmenté de 67,5%,
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II importe de souligner que ce résultat fut
atteint malgré les restrictions de toutes espèces et
les tarifs douaniers très élevés qui ont frappé notre
industrie. Tous les pays producteurs de montres, la
France, l'Angleterre,, l'Allemagne et le Japon, ont
contingenté l'entrée des montres suisses immédiate-
ment après la guerre. L'Allemagne et les Etats-
Unis sont aujourd'hui les seuls pays producteurs qui
aient aboli tout contingentement à l'entrée des
montres. En France, le contingent autorisé à l'im-
portation de montres suisses ne représente qu'un
quart des importations de 1939. En Angleterre, il
représente le tiers. Au Japon, le contingent autorisé
ne représente que le 5% de la production japonaise.
A ces mesures draconiennes s'ajoutent des tarifs
douaniers qui sont parfois prohibitifs. Il ne serait
donc pas équitable de reprocher aux fabricants
d'horlogerie, ou au statut légal, de porter la respon-
sabilité des difficultés auxquelles l'horlogerie suisse
se heurte à l'étranger.

Quant au nouveau statut de l'horlogerie, ce que
nous avons dit du statut actuel, ainsi que des cri-
tiques qui lui sont faites, nous permettra d'être plus
bref dans l'analyse du projet qui vous est soumis.

Les organisations professionnelles de l'industrie
horlogère n'ayant pas été en mesure de proposer au
Département fédéral un projet exprimant les vues
communes des associations, le département s'est
trouvé dans la situation peu confortable de rédiger
lui-même un avant-projet, après avoir consulté
toutes les organisations intéressées, ainsi que les
associations économiques et les cantons.

Tout en retenant les critiques adressées a l'an-
cien statut et en s'inspirant des idées de ceux qui
réclament la libéralisation progressive du régime en
vigueur dans l'industrie horlogère depuis 30 ans,
le Conseil fédéral a tenu compte de l'impossibilité de
faire passer de façon abrupte l'horlogerie d'un
régime de sauvegarde à la liberté complète. Il a donc
divisé le projet en deux parties: La première réunit
les dispositions permanentes, c'est-à-dire celles qui
seront valables pour toute la durée de l'arrêté; la
seconde ménage un régime transitoire dont la durée
a été fixée à 4 ans dans le projet, mais portée à 5 ans
par le Conseil des Etats, à la décision duquel votre
commission s'est ralliée.

La partie permanente innove en ce sens qu'elle
remplace le permis d'ouverture par l'institution d'un
contrôle technique obligatoire des produits horlogers
destinés à l'exportation. Cette innovation a pour
but de sauvegarder la réputation de qualité de la
montre suisse à l'étranger et d'empêcher que la lutte
sur les prix qui s'aggravera automatiquement avec
la libéralisation, n'entraîne une baisse de la qualité
de la montre suisse. Il convient de rappeler ici que
d'autres pays nous ont précédés dans cette voie,
notamment la France et le Japon.

Les modalités de ce contrôle sont précisées aux
articles 2 à 6 du projet que vous avez sous les yeux.

La seconde mesure permanente importante con-
cerne le permis d'exportation qui doit permettre de
soutenir notre politique traditionnelle en matière
d'exportation de produits horlogers et d'atteindre
le but assigné au contrôle technique. Ces dispositions
sont contenues à l'article 7 qui reprend, dans leurs
grandes lignes, les dispositions du statut actuel,
tout en leur donnant une forme plus souple devant

permettre au Conseil fédéral de tenir compte des
changements de structure dans l'in-dustrie horlo-
gère suisse et de l'évolution des échanges internatio-
naux.

L'article 8 innove également, en attribuant au
Conseil fédéral la compétence d'introduire une
contribution de solidarité si des organisations de
l'industrie horlogère prennent des mesures d'en-
traide, notamment sur le plan de la recherche
scientifique et de la prospection des marchés. Dans
ce cas, sur proposition des organisations, le Conseil
fédéral pourra obliger les entreprises qui ne leur
sont pas affiliées, mais qui peuvent bénéficier
directement ou indirectement de ces mesures, à
payer des contributions de solidarité. Enfin, à
l'article 9, le projet reprend les dispositions du statut
actuel sur le travail hors fabrique.

Comme on le voit, le permis de fabrication a
disparu des dispositions permanentes et a été relé-
gué au chapitre des mesures transitoires.

Les articles 10 à 13 constituent précisément le
régime de transition. Ils reprennent le permis de
fabrication, mais en l'assouplissant par la suppres-
sion du permis pour toute une série de branches
secondaires qui, de ce fait, seront libéralisées au 1er

janvier 1962. Une deuxième série de libéralisations
est introduite à l'article 11 qui délimite les branches
de l'industrie horlogère. Cet article procède au
décompartimentage progressif dans plusieurs bran-
ches, notamment entre le terminage et la fabrication
par voie d'établissage, ainsi que par la suppression
des cloisons entre la montre ancre et la montre Ros-
kopf au niveau des établisseurs ou des manufac-
tures.

Enfin, un troisième pas vers la libéralisation est
réalisé à l'article 12 qui définit le champ d'activité
des manufactures, établisseurs et termineurs. Nous
verrons dans la discussion de détail que le Conseil
des Etats et votre commission n'entendent pas aller
aussi loin dans la libéralisation des manufactures
que ne le prévoit le projet du Conseil fédéral.

Enfin, l'article 14 prévoit que le Conseil fédéral
fera rapport à l'Assemblée fédérale sur les expérien-
ces faites jusqu'en octobre 1964 dans l'application
du nouvel arrêté. Ici également, le Conseil des Etats
et votre commission ont estimé que le rythme de la
libéralisation prévue par le Conseil fédéral est trop
rapide et proposent que le rapport soit présenté en
mars 1965.

Les autres chapitres concernent les dispositions
générales, la protection juridique et les dispositions
pénales, les voies de recours, la protection des
atteintes à la liberté de concurrence et l'institution
de commissions appropriées. Nous aurons l'occasion
de revenir sur ces dispositions lors de la discussion de
détail.

En conclusion, par 21 voix contre une, votre
commission vous recommande l'entrée en matière:
Elle estime qu'il serait. incompréhensible que le
parlement et l'Etat, qui ont accordé pendant près
de 30 ans leur appui à l'industrie horlogère, tombent
aujourd'hui dans l'extrême contraire et se désinté-
ressent du sort de cette industrie si précieuse pour
notre pays.

Grendelmeier, Berichterstatter der Minderheit:
Ich habe schon in der Kommissionssitzung in La
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Chaux-de-Fonds den Nichteintretensantrag gestellt
und wiederhole denselben gestützt auf folgende
Gründe :

In den Vordergrund stelle ich die mangelnde
Verfassungsmässigkeit. Das heute geltende Statut
ist als Kind aus der Krise der zwanziger- und dreissi-
ger Jahre hervorgegangen. Damals haben sich die
einzelnen Zweige zum Schütze der Industrie zusam-
mengeschlossen. Als 1947 die Wirtschaftsartikel
angenommen worden waren und damit die stände-
staatliche Denkweise aus den dreissiger Jahren Ein-
gang gefunden hatte, drängten gewisse Uhrenkreise
auf eine noch straffere Ordnung, aufgebaut auf
staatlicher Intervention und auf scharf gehandhab-
ten Bewilligungspflichten sowie auf Verboten.
Schon bei der Beratung des heute noch gültigen
Uhrenstatutes wurde darauf hingewiesen, dass zu
Unrecht auf die neuen Wirtschaftsartikel zurück-
gegriffen werde, um nach einem eigenen Rechts-
statut für die Uhrenindustrie zu rufen.

Schon 1951 standen wir am Anfang einer Hoch-
konjunktur. Es fehlte schon damals an den nach den
Wirtschaftsartikeln der Bundesverfassung verlang-
ten beiden Voraussetzungen, wonach von der Han-
dels- und Gewerbefreiheit nur abgewichen werden
kann, wenn einerseits die Abweichung im gesamt-
schweizerischen Interesse liegt, und anderseits eine
Gefährdung einer Industrie besteht. Diese Sach-
und Rechtslage ist auch heute noch die gleiche.

Was das gesamtschweizerische Interesse be-
trifft, so hat man schon 1951 nicht behaupten kön-
nen, die Uhrenindustrie sei identisch mit den ge-
samtschweizerischen Interessen. Neben der Uhren-
industrie bestanden schon 1951 ebenso wichtige
Industrien, wie die Maschinenindustrie, die Chemie,
die Stickerei und dergleichen. Auch diese hätten
schon damals wie die Uhrenindustrie versuchen
können, ein eigenes Rechtsstatut für sich zu bean-
spruchen. Seit 1951 hat sich aber die Bedeutung
der Uhrenindustrie, ihr Gewicht und ihre Bedeutung
keineswegs verändert etwa so, dass man jetzt be-
haupten könnte, sie bedeute gesamtschweizerisch
gesehen eine Gross-Industrie und sie vertrete damit
gesamtschweizerische Interessen. Es fehlt daher
schon an dieser ersten Voraussetzung für eine Son-
dergesetzgebung für die Uhrenindustrie.

Auch von einer Gefährdung der Uhrenindustrie
kann keine Rede sein. Die Uhrenindustrie genoss
schon 1951 beste Zeiten und lebte damals schon in
einer Hochkonjunktur. Diese Verhältnisse haben
sich in den letzten 10 Jahren nicht verändert, be-
ziehungsweise sie haben sich im Gegenteil verstärkt.
Man kann behaupten, die Uhrenindustrie befinde
sich erfreulicherweise in günstigster Lage wie noch
nie. Das beweisen die grossartigen Fabrik- und
Verwaltungsgebäude, die wir in den Uhrengegenden
haben besuchen können. Es hat denn auch niemand
in unserer Kommission zu behaupten gewagt, die
Uhrenindustrie sei in ihrer Existenzgrundlage ge-
fährdet. Herrn Rosset allerdings war es vorbehalten,
eine neuartige Gefährdung zu konstruieren, indem
er wie schon 1951 mit dem Begriff der strukturellen
Gefährdung operierte. Gemeint ist damit eine
potentielle, eine mögliche Gefährdung. Der Bundes-
verfassung ist aber ein solcher Begriff unbekannt.
Er muss schon gewaltsam und in unzuverlässiger
Weise in die Bundesverfassung hinein interpretiert

werden. Wenn es zulässig wäre, wie Herr Rosset
meint, über den Umweg des Begriffes einer struk-
turellen Gefährdung die Verfassungsmässigkeit zu
begründen, dann würden wir allerdings auf gefähr-
lichem Wege schreiten. Dann könnte nämlich die
Handels- und Gewerbefreiheit schlankweg abge-
schafft werden. Wäre wirklich nur eine strukturelle
Gefährdung, also nur eine in der Zukunft mögliche
Gefährdung, Voraussetzung, um von der Handels-
und Gewerbefreiheit abzuweichen, dann wüsste ich
nicht, für welchen Zweig der Wirtschaft sich nicht
in gleicher Weise eine Abkehr von der Handels- und
Gewerbefreiheit, mit ändern Worten von der Ver-
fassung, begründet werden könnte, und welcher
Zweig nicht für sich ein eigenes Sonderrecht ver-
langen könnte. Es muss daher der von Herrn Rosset
vorgeschlagene Weg als eine Gefahr für unsere Ver-
fassung und als unzulässig abgelehnt werden.

Nachdem es also auch am zweiten Requisit für
die Abkehr von der Handesl- und Gewerbefreiheit
fehlt, muss ohne jede Einschränkung erklärt werden,
dass die neue Vorlage, wie schon jene von 1951,
verfassungswidrig ist. Die mangelnde Verfassungs-
mässigkeit hat etwa nicht dadurch geheilt werden
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können, dass eine verfassungswidrige Ordnung be-
reits während 10 Jahren bestanden hat. Unrecht
kann sich nicht durch Angewöhnung zum Rechte
wandeln. Im übrigen müssen die verfassungs-
mässigen Voraussetzungen jeweils für jene Zeit
gegeben sein, für welche die Ausnahme von der
Verfassungsmässigkeit geschaffen werden will. Es
steht aber ausser Zweifel, dass von einer Gefährdung
der Uhrenindustrie jedenfalls zur Zeit, in der Gegen-
wart, nicht die Rede sein kann.

Nun komme ich zum zweiten Grund, weshalb ich
Nichteintreten beantrage, nämlich zum mangelnden
Bedürfnis nach einem Statut. Neben dem Problem
der Verfassungsmässigkeit bleibt die weitere Frage
offen, ob ein Bedürfnis nach der Fortsetzung des
Uhrenstatutes bestehe. Hier gibt es zwei Stand-
punkte, jenen des Unternehmers und jenen des
Produktes, der Uhr. Vom Unternehmer aus gesehen
ist es wie überall; es gibt keine Regelung, keine
Ordnung, von der nicht der eine oder andere, oder
gar kleinere Kreise, profitieren. Diese setzen sich
aus naheliegenden Gründen für die Beibehaltung
einer solchen Ordnung ein. Für sie ist es keine
Frage, dass ein Bedürfnis des Fortbestandes der ihr
vorteilhaften Regelung besteht. So auch im Uhren-
sektor. Jene Teile der Uhrenindustrie, die sich im
Schütze des Uhrenstatutes haben sattfüllen können,
denen das Statut zum eigenen Gedeihen sozusagen
auf den Leib zugeschnitten worden war, werden sich
natürlich in den vergangenen 10 Jahren mit Ver-
gnügen an das Statut gewöhnt haben und werden
mit Zähheit an ihm festhalten wollen. Sie und nur
sie sind es, die ein Bedürfnis nach einem Uhrenstatut
behaupten. Sie sind die Gegner jeder Abänderung
und wünschen im Grunde nichts anderes als die
dauernde und unveränderte Fortsetzung des heute
bestehenden Statuts. Diese Bevorzugten sind jedoch
nicht massgeblich, wenn es darum geht abzuklären,
ob ein Bedürfnis nach einer Sondergesetzgebung
bestehe oder nicht, denn neben den durch das
Statut Bevorrechteten ist auch jene grössere Zahl
der Benachteiligten zu berücksichtigen, die Opfer
der unfreiheitlichen Bewilligungs- und Verbots-
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Ordnung geworden sind. Das sind vor allem die
jungen initiativen Unternehmer, denen das Statut
einer freiheitlichen Entwicklung im Wege steht ; es
sind jene, die bisher von der Rechtsgleichheit aus-
geschlossen waren und unter dem freiheitsein-
schränkenden Statut benachteiligt waren.

Soll daher eine auf dem Grundsatz der Rechts-
gleichheit aufgebaute Ordnung Platz finden, wie
dies in einem Rechtsstaat einzig richtig ist, so kann
man schon im Hinblick auf die an der Uhrenindu-
strie Beteiligten nicht von einem Bedürfnis nach
einer Fortsetzung des Uhrenstatutes, gleich in
welcher Form, sprechen.

Aber auch vom Standpunkt des Produktes aus,
also vom Standpunkt der Uhr aus, besteht kein
Bedürfnis nach der Fortsetzung des Statutes.
Darüber sind wir uns klar; die Schweizer Uhr hat
ihren Weltruf nicht unter irgendeinem Statut er-
langt. Es war deren Güte und deren Präzision,
durch die sie sich den Weltmarkt erobert hat. Ab-
wegig wäre es jedenfalls, die Blüte der letzten 10
Jahre auf das Konto des Uhrenstatuts zu buchen.
Daran hat das Uhrenstatut nicht den geringsten
Verdienst. Es hat vielmehr als Hemmnis gewirkt.
Der Aufschwung des Exportes ist die Folge des auf
der ganzen Welt nach dem Kriege bestandenen
Nachholbedarfes, aber auch die Folge der beispiel-
losen Konjunktur.

Auch die technische Kontrolle, wie sie in der
heutigen Vorlage vorgesehen ist, vermag das Be-
dürfnis nach einem neuen Uhrenstatut nicht zu
begründen. Noch einmal muss gesagt .werden, dass
die Schweizer Uhr ihr Ansehen ihrer hohen Qualität
verdankt. Diese Qualität hat sie aber nicht durch
eine staatliche Kontrolle erreicht, nicht durch Vor-
schriften und durch Verbote. Es war die Kraft der
freien Konkurrenz, die unsere Uhrenindustrie zur
Qualitätsleistung antrieb. So wird es auch bleiben,
und Tteine staatliche Vorschrift, kein Verbot und
keine Kontrolle wird, wenn die Qualitätsleistung
nachlässt, helfen können.

Im übrigen muss darauf hingewiesen werden,
dass die neue Ordnung nur eine stichprobenweise
Kontrolle und ausserdem nur eine Gangkontrolle
vorsieht. Die Güte einer Uhr hängt aber nicht davon
ab, dass sie ein halbes Jahr, nach dem sie auf den
Markt gekommen ist, richtig läuft. Das wird auch
eine mindere Uhr tun können. Sie wird in den
ersten paar Monaten sicher richtig gehen. Die Güte
der Uhr, gesamthaft gesehen, zeigt sich erst auf die
Dauer, weil sich alsdann nicht nur einzelne, sondern
die Gesamtheit aller Bestandteile bewähren muss.
Eine staatliche Kontrolle aller Bestandteile aber ist
praktisch nicht möglich, denn es würde zunächst
eine beachtliche Anzahl von Beamten bedürfen, und
zum ändern würde wahrscheinlich die Produktion
in einer Weise gehindert werden, dass die Uhren-
industrie zu jammern hätte. Die einfachste und die
sicherste Garantie für die Güte einer Uhr ist daher
nach wie vor die Leistungskonkurrenz, die jede
Uhrenfabrik in ihrem eigenen Interesse zwingt,
keine Uhr aus dem Hause zu lassen, ehe sie nicht
durch den Betrieb selber geprüft worden ist. Das
war schon bisher das Geheimnis der guten Schweizer
Uhr, das ihr den Weltruhm gesichert hat. Eine
solche Prüfung muss letzten Endes ja auch jedes
andere Unternehmen, gleich welcher Branche, auch

die Maschinenindustrie usw., vornehmen, wenn ihr
Produkt die Konkurrenz bestehen will.

Eine betriebseigene Prüfung ist also.nicht neu;
eine solche hat die Schweizer Uhrenindustrie schon
längst geübt ; diese Prüfung ist bestens erprobt und
funktioniert zum Teil schon seit Jahrzehnten und
mehr, und zwar ohne staatliche Kontrolle und
Zwang. Diesen Dienst wird die betriebseigene Prü-
fung auch in Zukunft erfüllen können.

Soweit das Statut als Mittel der Verhinderung
der ausländischen Konkurrenz betrachtet werden
will, hat die Erfahrung gezeigt, dass die auslän-
dische Konkurrenz nicht vom Halse gehalten wer-
den konnte. Die Deutschen, Franzosen, Amerikaner,
Japaner und Russen haben sich nicht durch das
Schweizerische Uhrenstatut abschrecken lassen.
Wenn übrigens je der schweizerischen Uhrenindu-
strie eine ausländische Konkurrenz erwachsen ist,
so ausgerechnet unter der Herrschaft des heute noch
geltenden Uhrenstatutes, und dies nicht ganz zu
Unrecht, wenn man bedenkt, dass unter der Herr-
schaft dieses Statutes die technische Forschung
nicht eben ein sehr bevorzugtes Kind war. Der
Schutz des Statutes hat ein Treibhausklima ge-
schaffen und hat zu einer gefährlichen Unfähigkeit
und Untätigkeit geführt. Die Leistungsanstren-
gungen haben nachgelassen, weil die Leistungs-
konkurrenz ausgeschaltet war. Es sei hier nur auf
das bedauerliche Beispiel hingewiesen, dass die
erste elektronische Uhr von einer amerikanischen
Fabrik und nicht von einer schweizerischen her-
gestellt worden ist. Dabei wäre eine solche Leistung
sicherlich auch unserer Uhrenindustrie möglich
gewesen, wenn sie durch die Notwendigkeit ange-
trieben gewesen wäre. So muss gesagt werden, dass
auch vom Standpunkt der Uhr, des Produktes sel-
ber, kein Bedürfnis nach der Fortsetzung des
Uhrenstatutes, gleich in welcher Form, besteht.

Nun kommt aber noch hinzu, dass wir dauernd
über die übermässige Gesetzesproduktion klagen.
Wenn sich endlich einmal Gelegenheit böte, ein
überflüssiges Gesetz nicht zu schaffen, lassen wir
uns von gewissen Kreisen jagen und fabrizieren
wiederum Gesetze, Paragraphen und Vorschriften
ausgerechnet in einem Moment, wo Gelengenheit
wäre, davon abzusehen.

Kurz noch zur Vorlage selbst. Da man an zu-
ständiger Stelle selber das Gefühl gehabt hat, die
blosse Verlängerung des Uhrenstatutes mit Fabri-
kationsbewilligung und Kontrolle um weitere 10
Jahre würde nicht mehr hingenommen, hat man
zwei scheinbare Neuerungen eingebaut, um die
neue Vorlage schmackhafter zu machen: Ein-
führung der obligatorischen technischen Kontrolle
einerseits und Beschränkung der Weiterführung der
Fabrikationsbewilligung nur während der Dauer der
sogenannten Übergangsordnung. Was von der
Qualitätskontrolle zu halten ist, darüber habe ich
bereits Ausführungen gemacht. Was die Aufhebung
der Fabrikationsbewilligungspflicht für vier, oder
wie die nationalrätliche Kommission beschlossen
hat, fünf Jahre betrifft, so wird diese von den
Promotoren kaum ernst genommen. Es genügt, auf
ihre Begründung hinzuweisen. Man sagt, man
könne doch nicht aus der heute gebundenen Ord-
nung, die nun schon zehn Jahre gedauert hat, von
einem Tag auf den ändern in die Freiheit hinüber
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wechseln. Die Uhrenindustrie sei nicht fähig, in der
Freiheit zu leben und würde darin umkommen. Man
holt mit ändern Worten wie schon oft den alten
„Bölimann" hervor und spricht von Chaos und von
Katastrophen, wenn man die Fesseln löse. Die
Uhrenindustrie sei, so sagt man, schlechterdings
nicht in der Lage ohne Statut zu existieren. Aber
wer erinnert sich nicht an das Weltuntergangs-
geJammer, welches die Befürworter des Stumpen-
monopols losgelassen hatten? Nach ihnen hätte die
ganze Kleinstumpenindustrie und mit ihr der ganze
Kanton Aargau zugrundegehen müssen. Und was
ist geschehen: Jene, die sogar vor der Abstimmung
dem Stimmbürger einen Stumpen schenkten, ver-
zichteten nach einigen Jahren selber auf das Mono-
pol. Es kam genau so, wie es unser Kollege, Herr
Häberlin, in diesem Saale vorausgesagt hatte. So,
wie die Stumpenindustrie ohne Sonderstatut gut
lebt und verdient, so wie es auch ohne Ato geht und
wie die Emserfabriken blühen, so wird auch die
Uhrenindustrie nach dem Dahinfallen des Uh'ren-
statutes weiterblühen.

Dass es im übrigen den Befürwortern der Über-
gangsordnung mit der Beendigung der Bewilli-
gungspraxis nach vier oder fünf Jahren ebenso-
wenig ernst ist wie jenen, die 1951 von einer bloss
zehnjährigen Gültigkeitsdauer des Statutes spra-
chen, ergibt sich aus der Tatsache, dass in der
heutigen Vorlage rein nichts vorgesehen ist, das
etwa darauf hindeuten würde, diese Ordnung ein-
mal abzubauen. Wenn es heute richtig wäre - wie
die Befürworter behaupten -, dass man nicht von
einem Tag auf den ändern in die Freiheit hinüber-
springen kann, wie soll dies dann im Jahre 1965
oder 1966 möglich sein; wenn die Übergangs-
ordnung aufhören soll? Es wird rein nichts ge-
schehen, sondern 1965 oder 1966 wird man genau
das gleiche sagen wie heute, man könne nicht von
heute auf morgen von der gebundenen Wirtschaft
in die Freiheit hinüberwechseln.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass
die Uhrenindustrie sehr wohl imstande ist, in Frei-
heit und ohne durch staatliche Krücken gestützt zu
werden, zu gedeihen. Es werden die Kleinbetriebe
ebensowenig wie in der Stumpenindustrie zugrunde-
gehen. Es darf dabei nie vergessen werden, dass jede
staatliche Intervention nur um den Preis der
Freiheit gewährt wird. Das haben, wie Sie wissen,
gewisse Walliser Rebbauern neuestens am eigenen
Leib erfahren müssen. Man kann eben nicht die
staatliche Unterstützung beanspruchen wollen, ohne
dass man sich der Polizei des Staates unterstellt.
Was die Qualitätskontrolle betrifft, so kann diese
leichter und besser auf freier Leistungskonkurrenz
durchgeführt werden.

Zum Schlüsse sei nochmals auf die Verfassungs-
widrigkeit der Vorlage hingewiesen.

Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen, auf
die Vorlage nicht einzutreten, bzw. sie abzulehnen.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu
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Tschopp: Eine Diskussion um das Uhrenstatut
heisst Diskussion um einen bedeutenden Sektor
unserer Wirtschaft. Ungefähr 70 000 Arbeitskräfte
werden in etwa 3000 Betrieben beschäftigt. Die Vor-
stufen des heutigen Statuts gehen zurück bis auf die
Krisenjahre 1920-1930.

Das jetzt geltende Statut hatte 3 Ziele im Auge.
Erstens die Verhinderung der Verpflanzung wich-
tiger Maschinen und Werkzeuge, zweitens die Erhal-
tung der Betriebs- und Produktionsstruktur und
drittens die Vermeidung der Aufblähung des Pro-
duktionsapparates. Man darf ruhig sagen, unter der
Glasglocke dieses Statuts ist eine blühende und
finanzkräftige Industrie entstanden. Es wäre aber
falsch, diese Glasglocke brüsk zu entfernen, es muss
eine gewisse Übergangsordnung geschaffen werden.
Aber ebenso klar ist das Ziel der neuen Vorlage, dass
das Wettbewerbsprinzip vermehrt zur Geltung
kommen muss.

Die zwei wichtigsten Massnahmen des neuen
Statuts sehen vor: Erstens eine technische Quali-
tätskontrolle. Man kann dagegen viele Einwendun-
gen erheben; es wird einige praktische Erfahrungen
brauchen, hier allen Bedürfnissen der Produktion
und unserer Abnehmer Rechnung zu tragen. Die
privatwirtschaftlich fakultativ bereits eingeführte
Kontrolle wird dur'ch die Bestimmungen des neuen
Statuts auf die öffentlich-rechtliche Basis gehoben.
Die zweite Massnahme ist die Verhinderung von
Exporten, die volkswirtschaftlich und speziell im
Hinblick auf diese Industrie als schädlich betrachtet
werden müssen.

Die mit Recht immer wieder beanstandete Fa-
brikationsbewilligungspflicht soll ebenfalls sukzes-
sive abgebaut werden. In der Botschaft auf Seite 2
sehen Sie die Grössengliederung der Betriebe der
gesamten Uhrenindustrie. Überraschenderweise fin-
den wir über 2000 Betriebe mit l bis 20 Arbeitern.
Man könnte darüber lange diskutieren, ob es be-
triebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich interes-
sant und vernünftig sei, diese Betriebe zu erhalten.
Staatspolitisch betrachtet wäre es sicher wünschens-
wert, wenn diese Kleinbetriebe weitergeführt werden
könnten.

Nun ist gegen die neue Vorlage bereits das Refe-
rendum angekündigt worden. Es sind nicht die Klei-
nen, die hier Opposition machen, sondern diejenigen,
die unter dem Schütze der Glasglocke ein bestimm-
tes Niveau erreicht haben. Diese Kreise haben mei-
nes Erachtens vergessen, dass der Bund einmal über
9 Millionen Franken — noch gute alte Schweizer-
franken — ihrer Industrie zuhalten musste, nanaent-
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wechseln. Die Uhrenindustrie sei nicht fähig, in der
Freiheit zu leben und würde darin umkommen. Man
holt mit ändern Worten wie schon oft den alten
„Bölimann" hervor und spricht von Chaos und von
Katastrophen, wenn man die Fesseln löse. Die
Uhrenindustrie sei, so sagt man, schlechterdings
nicht in der Lage ohne Statut zu existieren. Aber
wer erinnert sich nicht an das Weltuntergangs-
geJammer, welches die Befürworter des Stumpen-
monopols losgelassen hatten? Nach ihnen hätte die
ganze Kleinstumpenindustrie und mit ihr der ganze
Kanton Aargau zugrundegehen müssen. Und was
ist geschehen: Jene, die sogar vor der Abstimmung
dem Stimmbürger einen Stumpen schenkten, ver-
zichteten nach einigen Jahren selber auf das Mono-
pol. Es kam genau so, wie es unser Kollege, Herr
Häberlin, in diesem Saale vorausgesagt hatte. So,
wie die Stumpenindustrie ohne Sonderstatut gut
lebt und verdient, so wie es auch ohne Ato geht und
wie die Emserfabriken blühen, so wird auch die
Uhrenindustrie nach dem Dahinfallen des Uh'ren-
statutes weiterblühen.

Dass es im übrigen den Befürwortern der Über-
gangsordnung mit der Beendigung der Bewilli-
gungspraxis nach vier oder fünf Jahren ebenso-
wenig ernst ist wie jenen, die 1951 von einer bloss
zehnjährigen Gültigkeitsdauer des Statutes spra-
chen, ergibt sich aus der Tatsache, dass in der
heutigen Vorlage rein nichts vorgesehen ist, das
etwa darauf hindeuten würde, diese Ordnung ein-
mal abzubauen. Wenn es heute richtig wäre - wie
die Befürworter behaupten -, dass man nicht von
einem Tag auf den ändern in die Freiheit hinüber-
springen kann, wie soll dies dann im Jahre 1965
oder 1966 möglich sein; wenn die Übergangs-
ordnung aufhören soll? Es wird rein nichts ge-
schehen, sondern 1965 oder 1966 wird man genau
das gleiche sagen wie heute, man könne nicht von
heute auf morgen von der gebundenen Wirtschaft
in die Freiheit hinüberwechseln.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass
die Uhrenindustrie sehr wohl imstande ist, in Frei-
heit und ohne durch staatliche Krücken gestützt zu
werden, zu gedeihen. Es werden die Kleinbetriebe
ebensowenig wie in der Stumpenindustrie zugrunde-
gehen. Es darf dabei nie vergessen werden, dass jede
staatliche Intervention nur um den Preis der
Freiheit gewährt wird. Das haben, wie Sie wissen,
gewisse Walliser Rebbauern neuestens am eigenen
Leib erfahren müssen. Man kann eben nicht die
staatliche Unterstützung beanspruchen wollen, ohne
dass man sich der Polizei des Staates unterstellt.
Was die Qualitätskontrolle betrifft, so kann diese
leichter und besser auf freier Leistungskonkurrenz
durchgeführt werden.

Zum Schlüsse sei nochmals auf die Verfassungs-
widrigkeit der Vorlage hingewiesen.

Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen, auf
die Vorlage nicht einzutreten, bzw. sie abzulehnen.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu
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Tschopp: Eine Diskussion um das Uhrenstatut
heisst Diskussion um einen bedeutenden Sektor
unserer Wirtschaft. Ungefähr 70 000 Arbeitskräfte
werden in etwa 3000 Betrieben beschäftigt. Die Vor-
stufen des heutigen Statuts gehen zurück bis auf die
Krisenjahre 1920-1930.

Das jetzt geltende Statut hatte 3 Ziele im Auge.
Erstens die Verhinderung der Verpflanzung wich-
tiger Maschinen und Werkzeuge, zweitens die Erhal-
tung der Betriebs- und Produktionsstruktur und
drittens die Vermeidung der Aufblähung des Pro-
duktionsapparates. Man darf ruhig sagen, unter der
Glasglocke dieses Statuts ist eine blühende und
finanzkräftige Industrie entstanden. Es wäre aber
falsch, diese Glasglocke brüsk zu entfernen, es muss
eine gewisse Übergangsordnung geschaffen werden.
Aber ebenso klar ist das Ziel der neuen Vorlage, dass
das Wettbewerbsprinzip vermehrt zur Geltung
kommen muss.

Die zwei wichtigsten Massnahmen des neuen
Statuts sehen vor: Erstens eine technische Quali-
tätskontrolle. Man kann dagegen viele Einwendun-
gen erheben; es wird einige praktische Erfahrungen
brauchen, hier allen Bedürfnissen der Produktion
und unserer Abnehmer Rechnung zu tragen. Die
privatwirtschaftlich fakultativ bereits eingeführte
Kontrolle wird dur'ch die Bestimmungen des neuen
Statuts auf die öffentlich-rechtliche Basis gehoben.
Die zweite Massnahme ist die Verhinderung von
Exporten, die volkswirtschaftlich und speziell im
Hinblick auf diese Industrie als schädlich betrachtet
werden müssen.

Die mit Recht immer wieder beanstandete Fa-
brikationsbewilligungspflicht soll ebenfalls sukzes-
sive abgebaut werden. In der Botschaft auf Seite 2
sehen Sie die Grössengliederung der Betriebe der
gesamten Uhrenindustrie. Überraschenderweise fin-
den wir über 2000 Betriebe mit l bis 20 Arbeitern.
Man könnte darüber lange diskutieren, ob es be-
triebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich interes-
sant und vernünftig sei, diese Betriebe zu erhalten.
Staatspolitisch betrachtet wäre es sicher wünschens-
wert, wenn diese Kleinbetriebe weitergeführt werden
könnten.

Nun ist gegen die neue Vorlage bereits das Refe-
rendum angekündigt worden. Es sind nicht die Klei-
nen, die hier Opposition machen, sondern diejenigen,
die unter dem Schütze der Glasglocke ein bestimm-
tes Niveau erreicht haben. Diese Kreise haben mei-
nes Erachtens vergessen, dass der Bund einmal über
9 Millionen Franken — noch gute alte Schweizer-
franken — ihrer Industrie zuhalten musste, nanaent-
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lieh zur Deckung von Kursverlusten, entstanden
durch Exporte.

Man sollte sich wohl überlegen, was hier auf
weite Sicht noch tragbar ist. Namens der Konser-
vativ-christlichsozialen Fraktion beantrage ich
Ihnen Eintreten auf die Vorlage und Zustimmung,
und zwar gemäss den Anträgen und Beschlüssen
der nationalrätlichen Kommission, mit Ausnahme
des Artikels 12, Absatz 1; hier sind wir der Auffas-
sung, dass der ständerätlichen Fassung der Vorzug
zu geben sei. Der Vorschlag der nationalrätlichen

o ~

Kommission bedeutet einen Einbruch in das ganze
System der neuen Vorlage.

Schmidheiny: Der Sinn der Revision des Uhren-
statuts ist nach meiner Ansicht darin zu erblicken,
die grosse nationale Industrie, welche die Uhren-
industrie für die Schweiz darstellt, von den Fesseln
zu befreien, in die sie durch das bisherige Statut
gelegt worden ist. Die Schweiz besitzt nicht mehr
wie früher einmal das Monopol der Uhrenfabrika-
tion. Wir müssen deshalb auf den internationalen
Märkten auf die Konkurrenzfähigkeit acht geben,
wenn wir unsere Position behalten wollen.

Das bisherige Uhrenstatut hat leider das Gegen-
teil dessen bewirkt, was beabsichtigt war. Die Fes-
seln, die der schweizerischen Uhrenindustrie durch
eine an das Mittelalter erinnernde Zunftwirtschaft
auferlegt waren, haben es ändern Ländern erleich-
tert, eigene Uhrenindustrien aufzubauen und stark
werden zu lassen, so dass sie heute eine ernsthafte
Konkurrenz bedeuten.

Nachdem diese grosse Industrie so lange unter
einer rigorosen Kontrolle stand, ist es verständlich,
dass sie jetzt nicht unvermittelt der vollen wirt-
schaftlichen Freiheit ausgesetzt werden kann. Der

G

Bundesrat tut deshalb gut daran, wenn er in seinem
Entwurf für ein neues Uhrenstatut ein Übergangs-
regime vorschlägt, das er mit 4 Jahren bemessen
hatte und das der Ständerat auf 5 Jahre ausdehnte.
Auch dieses Übergangsregime soll aber in liberaler
Weise ausgestaltet werden. Dem trägt der Bundes-
rat im Grossen und Ganzen Rechnung, so dass auch
ein Vertreter der liberalen Wirtschaft, mit Rück-
sicht auf die historisch entstandene Situation, der
bundesrätlichen Vorlage zustimmen kann.

Ich möchte aber schon in der Eintretensdebatte
darauf aufmerksam machen, dass die Kommission
unseres Rates den Entwurf des Bundesrates an einer
wichtigen Stelle verfälschen will. Es handelt sich
um ihren mehrheitlich beschlossenen Abänderungs-
antrag zu Artikel 12. Es geht dabei um die soge-
nannten Manufakturen, das heisst um die Uhren-
fabriken, die vertikal organisiert sind, mit ändern
Worten, die Rohwerke und Uhrenbestandteile selber
herstellen und zur fertigen Uhr verarbeiten. Nach
dem alten Uhrenstatut dürften sie dies nur im
Rahmen der sogenannten „situation acquise", also
im Rahmen von Besitzstandkontingenten, die dem
Stand ihrer Produktion, wie er vor vielen Jahren -
es dürften wohl mehr als 25 Jahre sein - einmal vor-
handen war, entsprachen. Wenn sie darüber hinaus-
gehen wollten, mussten sie eine Bewilligung ein-
holen, die nur äusserst restriktiv, wenn überhaupt,
erteilt wurde. Da die Manufakturen besonders
starke Säulen im Gebäude der Uhrenindustrie dar-
stellen, hat der Bundesrat in seinem Entwurf vor-

gesehen, dass inskünftig die Manufakturen für ihren
eigenen Bedarf Rohwerke und Bestandteile unbe-
schränkt sollen herstellen können. Nur inbezug auf
Lieferungen an Dritte, oder - wie der Ständerat
beschlossen hat - an andere Manufakturen, soll es
dem Bundesrat anheimgestellt sein, das Ausmass
solcher Lieferungen zu bestimmen. Jetzt kommt
aber die Kommission des Nationalrates mit einem
Antrag, der das alte System der „situation acquise"
wieder einführen will. Damit wird einer der wesent-
lichen Liberalisierungsfaktoren im Entwurf des
Bundesrates zerstört. Die internationale Konkur-
renz, die heute auch der Uhrenindustrie nicht er-
spart bleibt, erfordert, dass die vertikal organisierten
Uhrenfabriken ihre Freiheit der Produktion zurück-
erhalten. Nur so werden sie in der Lage sein, der
Konkurrenz des Auslandes die Stime zu bieten.
Das ist nicht nur im Interesse des Arbeitgebers,
sondern ebenso sehr des Arbeitnehmers wie unserer
ganzen Volkswirtschaft. Ich werde mir erlauben, in
der Detailberatung den Antrag zu stellen, dass der
Rat der Redaktion des Artikels 12, Absatz l, in der
Form, wie sie vom Ständerat genehmigt wurde,
zustimmen soll. Ich wollte aber schon in der Ein-
tretensdebatte auf diesen Punkt aufmerksam ma-
chen. Wenn nämlich der Antrag der Kommissions-
mehrheit des Nationalrates zu Artikel 12 gutge-
heissen werden sollte, so wäre es zweifellos für viele
Mitglieder des Rates ein stichhaltiger Grund, das
ganze Statut abzulehnen.

Ritschard: Ich habe vor der Beratung dieses
Geschäftes in der Kommission einige Uhrenmacher
aus unserem Kanton über ihre Meinung zum Uhren-
statut ausgefragt. Ich wollte vor allem wissen, wie
sie sich zu den Lockerungsvorschlägen des Bundes-
rates stellen. Dabei habe ich festgestellt, dass es nur
ganz wenige Arbeiter gibt, die den Inhalt des Uhren-
statutes kennen und um seine Aufgaben wissen. Das
ist bei der Kompliziertheit des Problems leider auch
nicht verwunderlich. Die Kenntnis der Zusammen-
hänge in der Uhrenindustrie ist eine Wissenschaft
geworden.

Was die von mir befragten Arbeiter aber alle
sehr gut kannten, das waren die verheerenden Wir-
kungen der Krisen in der Uhrenindustrie. Sie sitzen
den meisten von ihnen, soweit sie sie miterlebt
haben, tief in den Knochen. Das gleiche gilt auch
für die verantwortlichen Leute in den Gemeinden
und Kantonen, in denen die Uhrenindustrie daheim
ist. Unser Ratskollege Adolf Furrer war Ammann
von Grenchen während der letzten Wirtschafts-
krise. Es gehört zu seinen unangenehmen Reminis-
zenzen, wenn er erzählt, dass er Mündelpapiere ver-
pfänden musste, um den Lehrern und Gemeinde-
funktionären von Grenchen den Lohn bezahlen
zu können. Seine Gemeindekasse war in diesen Zei-
ten leer, und für alles mussten Schulden gemacht
werden. In ähnlicher Lage waren auch die Uhren-
kantone. Es wird darüber hier wohl noch berichtet
werden.

Nun ist das Uhrenstatut ein Kind der Krise.
Niemand kann bestreiten, dass es, zusammen mit
ändern Faktoren, viel zum heutigen blühenden
Stand der für unsere Volkswirtschaft sehr wichtigen
Uhrenindustrie beigetragen hat. Die Frage muss
deshalb gestellt werden, ob wir es uns leisten können,
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das Statut vorerst zu lockern oder, wie es ein bereits
gebildetes Referenduraskomitee will, ganz darauf
/u verzichten.' Die Geschichte der Uhrenindustrie
zeigt sehr deutlich und eindrücklich, dass ihre
Krankheitsherde immer zu einem grossen Teil in der
schrankenlosen Freiheit zu suchen waren. Wir hatten
eine erste Krise 1921. Ihre Auswirkungen waren
besonders verhängnisvoll. In der kurzen Periode
des Aufschwunges, der dieser Krise der zwanziger
Jahre vorausgegangen war, war nämlich die Pro-
duktionskapazität der Uhrenindustrie in übertrie-
benem Ausmass durch Neueröffnungen und Erwei-
terungen von Betrieben vergrössert worden. Der
Bund kam dann erstmals zu Hilfe. Er gab Beiträge
an Kursverluste, die durch den Export in wäh-
rungsschwache Länder entstanden. Eine Ordnung
aber, die regelnd eingegriffen hätte und die Erfah-
rungen aus dem zog, was soeben geschehen war,
wurde damals nicht geschaffen.

1929 zeichnete sich die zweite Krise der Zwi-
schenkriegszeit ab. Sie ging in der Hauptsache von
den in Amerika und in ändern Ländern aufgerichte-
ten Zollschranken aus. Auch die Kaufkraft war in
den traditionellen Uhrenexportländern zurück-
gegangen. Die Uhren wurden von den breiten
Schichten nicht mehr gekauft. Unsere Uhrenindu-
strie war damals weniger als jede andere Branche
unseres Landes in der Lage, sich den Folgen dieser
Krise zu entziehen. Warum? Ich zitiere hier Aus-
führungen aus dem Bulletin einer schweizerischen
Grossbank. Ihre ganze Entwicklung, so steht es
hier, war durch Überproduktion, Anarchie auf dem
Gebiete der Preise, unlautere Handelsmethoden,
Fabrikation minderwertiger Ware, Ausfuhr von Roh-
werken und Bestandteilen und anderes mehr gekenn-
zeichnet. Unternehmer, die für die Herstellung von
Uhren in keiner Weise qualifiziert waren, hatten
Betriebe gegründet und gründeten weiter solche. Sie
konnten sich auf den internationalen Märkten nur
durch rücksichtslose Unterbietungen Zugang ver-
schaffen. Das führte zu Verlusten; Konkurse,
Liquidationen und dann vor allem eine verheerende
Arbeitslosigkeit waren die Folgen dieser ungesunden
Machenschaften.

Die Arbeitnehmer, zur Hauptsache, dann die
Gemeinden und die schwer betroffenen Uhrenkan-
tone bezahlten die Zeche. Damals ist der Ruf nach
einer Ordnung laut erschollen. Einsichtige Leute
haben schon lange vor dem grossen Zusammen-
bruch darnach gerufen. Man hat schon nach 1921
mit der Organisation der Uhrenindustrie in Verbän-
den versucht, den geschilderten Verhältnissen zu
steuern. 1924 wurde die Fédération horlogère aus
der.Taufe gehoben, 1926 gründete man die Ebauches
SA und ein Jahr später folgten die Bestandteil-
fabriken, die sich in der UBAH zusammenschlössen.
Mit dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
ment als Geburtshelfer schlössen diese drei Dach-
verbände Konventionen ab. Sie sollten vor« allem
das Chablonnage, den Export von nichtzusammen-
gesetzten Uhren, verhindern. Die fertige Uhr sollte
in der Schweiz zusammengestellt werden, und eine
Reihe von ändern Massnahmen wurde getroffen, um
die -Erhaltung unserer Fertigindustrie zu gewähr-
leisten. Aber es ging nicht. Dissidente, ausserhalb
der Verbände stehende Unternehmer richteten
ihren Blick nicht auf das Gesamtinteresse. Sie sahen
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nur ihre Vorteile und den Profit. Das führte dann
schliesslich als Abwehrmassnahme zu den heutigen
Trusts und den Holdinggesellschaften. Schliesslich
war das Uhrens'tatut notwendig, das die Neueröff-
nung von Betrieben einer Bewilligungspflicht unter-
stellte. Erst nachher begann im Zuge der allgemei-
nen wirtschaftlichen Entwicklung der Aufstieg der
Uhrenindustrie, und nur diesen regulierenden Ein-
griffen ist es wohl zu verdanken, dass die Industrie
seither von weiteren grösseren Katastrophen ver-
schont geblieben ist.

Nun soll das alles gelockert werden. Später soll
es überhaupt keine öffentlich-rechtliche Regelung
mehr geben. Wir stehen dann wieder ungefähr da,
wo wir 1934 gestanden sind. Damals hatte der mitt-
lere Wert der exportierten Schweizeruhr mit
Fr. 6.74 ihren tiefsten Stand erreicht. Die Zahl der
beschäftigten Arbeitnehmer in der Uhrenindustrie
war auf 24 000 gesunken gegenüber 48 000 im Jahre
1929. Die Differenz waren Arbeitslose. Die schran-
kenlose Freiheit, Betriebe zu eröffnen, Bestandteile
auszuführen, Ramsch zu fabrizieren, hatte es soweit
gebracht. Ich .sehe auch, dass das Uhrenstatut etwas
Statisches ist, das Schranken aufrichtet, die nicht
mehr recht in unsere dynamische Zeit hineinpassen
wollen. Das ist auch uns unsympathisch. Aber ich
sehe auch, dass sich unsere Uhrenindustrie unter
dem Regime dieses statischen Uhrenstatutes zum
blühendsten Zweig unserer Wirtschaft entwickeln
konnte. Ich sehe, dass trotz der viel verpönten
Statik, die hauptsächlich in der Bewilligungspflicht
liegt, in den letzten zwanzig Jahren zahlreiche neue
Betriebe eröffnet werden konnten, und dass wir
auch heute noch, trotz einer starken ausländischen
Konkurrenz, 52,5% aller in der Welt produzierten
Uhren in der Schweiz herstellen. Ich befürchte, dass
gerade die gegenwärtige Blüte in der einmal wieder-
hergestellten schrankenlosen Freiheit dazu verlocken
wird, in die Uhrenindustrie einzusteigen und hier
möglichst rasch möglichst viel Geld verdienen zu
wollen. Und von da weg bis zu der bereits geschilder-
ten Entwicklung vor 1934 ist es dann nicht mehr
weit. Am Ende wird wieder entweder das Chaos
stehen, oder dann haben wir an der Stelle eines durch
die Öffentlichkeit erlassenen Uhrenstatuts die pri-
vate Macht der Trusts und der Unternehmerver-
bände, auf die nur noch die Grossen Einfluss haben.

Ich fürchte eine solche Entwicklung nicht wegen
der Uhrenfabrikanten. Die meisten setzen gegen-
wärtig gründlich Fett an und werden Rückschlägen
für sich selber gelassen entgegensehen können. Die
in der Uhrenindustrie ausbezahlten Dividenden sind
fast durchwegs doppelt so hoch als die für die ge-
samte Industrie ermittelten Durchschnittssätze. Die
grossen Unternehmen, die durch Rationalisierungen
und andere Massnahmen ihre Produktionskosten
senken konnten, zogen grosse Vorteile aus den in den
Konventionen festgelegten Verkaufstarifen. Solche
Betriebe werden auch eintretende Schwierigkeiten
überwinden können. Wenn man nur die Fabrikanten
sehen wollte, dann empfinden auch wir die soziale
Bedeutung des Uhrenstatutes weniger. Sie haben ja
alle die Ergebnisse der neutralen Umfrage des Herrn
Dr. Renner am letzten Montag erhalten. Man könnte
daraus den Eindruck erhalten, dass die Uhrenindu-
striellen eigentlich selber nicht wissen, was sie wollen.
Aber die Umfrage mit ihren 185 Antworten bei ins-
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gesamt fast 3000 Betrieben ist niemals repräsenta-
tiv. Es gibt in unserem Lande grosse und kleine
Uhrenbetriebe. Welche von ihnen Herrn Dr. Renner
geantwortet haben, weiss man nicht. Objektiver-
weise hatte die Umfrage die Antworten auch etwas
gewichten müssen; aber wir wollen uns gar keinen
Illusionen hingeben. Unsere Uhrenfabrikanten haben
es zwar ausgezeichnet verstanden, der Schweizer
Uhr im Ausland einen Goodwill zu verschaffen;
aber ob all dem Goodwill im Ausland haben sie zum
Teil den Goodwill im Inland vernachlässigen müs-
sen. Das zusammen mit der Kompliziertheit der
Probleme in der Uhrenindustrie, die ausser dem
Generalsekretär des Volkswirtschaftsdepartementes
nur einige weitere Führer der Uhrenindustrie selber ,
kennen, kommt dem Statut in einer eventuellen
Volksabstimmung natürlich nicht zugut. Aber ich
sehe bei meinen Befürchtungen weniger die Uhren-
fabrikanten, sondern die-fast 70 000 Arbeiterinnen
und Arbeiter in den Uhrenfabriken; ich sehe die
2200 Kleinbetriebe, die sich zum grössten Teil in den
ländlichen Gebieten des Neuenburger- und Berner
Juras befinden und an deren Verdrängung aus sozio-
logischen Gründen niemand ein Interesse haben
kann; ich sehe vor allem auch die Gemeinden, die
betroffen werden können. Wir haben mit der Kom-
mission Tramelan besucht. Diese Gemeinde zählt
5700 Einwohner, die fast ausschliesslich von den
75 Uhrenbetrieben leben, die es in diesem mittel-
grossen Dorfe gibt. Oder Sie können Les Breuleux
nehmen, wo wir auch waren. Es hat dort 1475 Ein-
wohner und 32 Fabriken und Ateliers. In Grenchen,
um die Uhrenmetropole unseres Kantons zu nennen,
sind 64% aller Einwohner in der Uhrenindustrie
tätig. Alle diese Leute und diese Gemeinwesen haben
Angst vor einem Rückschlag. Sie möchten nicht
noch einmal erleben, was sie ohne Uhrenstatut in den
dreissiger Jahren erlebt haben. Die Teilarbeitslosig- •
keit von 1958 und anfangs 1959, die bis zu 15 000
Personen erfasste, war den meisten von ihnen gerade
wieder genug.

Es wird in der Diskussion viel auf das Aufkom-
men der Uhrenindustrie im Ausland hingewiesen.
Es gibt Leute, die glauben, dass die Ausländer nur
Uhrenfabriken bauen konnten, weil wir ein Uhren-
statut haben und sie auf der ändern Seite über die
unbeschränkten Möglichkeiten der vollständigen
Freiheit verfügen. Das sind Märchen. Überall, wo
im Ausland eine Uhrenindustrie entstanden ist,
ist das nur mit Hilfe eines starken staatlichen Pro-
tektionismus möglich gewesen. Die französischen
Uhrenfabrikanten werden durch prohibitive Zölle
und durch Kontingente geschützt. England hat
einen Einfuhrzoll von 33%% des Uhrenwertes.
Ausserdem wurde die englische Uhrenindustrie mit
Hilfe der Schweiz aufgebaut, weil wir als Gegen-
leistung für ein Uhrenimportkontmgent in den
Export von Uhrenmaschinen nach England ein-
willigen mussten. Die amerikanische Uhrenindustrie
führt andauernd Kämpfe um höhere Zölle und um
die Drosselung der Importe und findet bei ihrer
Regierung offene Ohren. Russland, von dem auch
gesprochen wurde, bezahlt Exportsubventionen und
besitzt eine staatliche Verkaufsorganisation. Die neue,
gefährliche japanische Uhrenindustrie hat sich nur
im Schutz hoher Zollmauern und durch eine straffe
Organisation zur heutigen Bedeutung entwickelt.

Wir sind also nicht allein mit unserer staatlichen
Einflussnahme auf die Uhrenindustrie. Aber wir
konnten, weil wir 95% unserer Uhren exportieren,
nicht handels- und zollpolitische Schutzmassnahmen
einführen. Unsere Lösung lag in der Verhinderung
des Chablonnage, und sie wird in der Förderung der
Qualität durch die Qualitätskontrolle liegen. Aber
auch hier in der Qualität und vor allem in der
Forschung tun wir weit weniger als andere Länder,
die uns jetzt als Beispiele vorgeführt werden, um
den Ruf nach Freiheit zu begründen. In Deutsch-
land gibt es ein Hochschulinstitut für Uhrentechnik,
Zeitmesskunde und Feinmechanik. Dazu kommen
noch private Forschungsinstitute. Frankreich hat die
Cetheor, die sich mit der Verbesserung der Produk-
tionsmethoden und der Qualitätskontrolle der
Uhrenindustrie befasst, und Russland besitzt ein
staatliches Forschungsinstitut für die Uhrenherstel-
lung, das über 300 wissenschaftliche Mitarbeiter be-
schäftigt. Und das klassische Uhrenland, die
Schweiz, hat nur das Laboratoire in Neuenburg. Es
bekommt eine Million Franken pro Jahr und verfügt
über 30 Mitarbeiter. Wir stehen also auch hier mit
dem staatlichen Einfluss recht bescheiden da.

Nach all diesen Überlegungen habe ich mit
meinen Fraktionskollegen mit weniger grosser .Be-
geisterung für die vom Bundesrat vorgeschlagenen
Abbaumassnahmen mich eingesetzt. Man kann das
Uhrenstatut schon „bodigen", und wir werden dabei
einmal mehr erleben, dass sich jene, die das Alte be-
halten wollen und jene, die genau das Gegenteil,
also überhaupt nichts, wollen, in einem Abstim-
mungskampf vereinigen, und gemeinsam werden
sie vielleicht Erfolg haben. Aber sind dann diese
Kräfte imstande und haben sie den Willen, etwas
Besseres zu schaffen ? Darüber bestehen berechtigte
Zweifel.

Ich glaube darum, dass Sie den Vorschlägen des
Bundesrates zustimmen sollten. Wir beschreiten so
sicher den Weg des kleinern Übels, und die Über-
gangsordnung wird Gelegenheit geben, die weitere
Entwicklung aufmerksam zu beobachten. Wenn ihr
Ablauf ein befriedigender ist, dann wird der weitere
Schritt zur vollständigen Beseitigung der staatlichen
Einflussnahme auf die Uhrenindustrie auch uns
leichter fallen.

M. Favre-Bulle: L'industrie horlogère a-t-elle
été, au cours de ces dernières décennies, d'une trop
grande réserve dans l'information et ne s'est-elle
pas suffisamment ouverte de ses problèmes et de
ses progrès ? C'est possible et c'est du moins ce que
laissait entendre un de nos collègues qui m'avouait
en être resté quant à lui à la notion de l'horloger
artisan, artiste quelquefois, travaillant à domicile.
Nos discussions et les visites d'entreprises ont été
pour lui une véritable révélation de la place que
tient la fabrication de la montre dans notre pays. Il
convient donc de rappeler avant tout que le pro-
blème débattu aujourd'hui n'est pas celui de quel-
ques spécialistes, mais qu'il intéresse chacun de nous
et que, suivant la solution qui lui sera donnée, les
répercussions en seront sensibles dans toute notre
économie.

Troisième industrie par l'importance de ses
exportations, l'horlogerie procure annuellement au
pays une entrée de capitaux d'environ 1,2 milliards
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de francs. Cet apport est compensé par des impor-
tations de matières premières ou biens d'équipement
dans une proportion si infime qu'on peut considérer
que l'apport net de l'horlogerie à l'actif de notre
balance commerciale est certainement plus con-
sidérable que celui de n'importe quel autre secteur
industriel. Dès lors on ne peut plus se permettre
d'intervenir à la légère, de tenter des expériences,
ou de bouleverser l'organisation d'une branche
économique de cette importance pour la simple
satisfaction d'appliquer des principes économiques
dans leur pure abstraction.

Si l'industrie horlogère est aujourd'hui sur la
sellette, il n'en tient pas à la marche des affaires, qui
est excellente. Aucun appel à l'aide, aucune de-
mande de subvention, ni même de protection doua-
nière ne sont à l'origine de nos délibérations ac-
tuelles. Une simple question de calendrier veut que
l'échéance du régime légal de l'horlogerie approche à
grands pas et que le renouvellement, avec ou sans
modification, ou la suppression pure et simple de ce
statut légal, soit à l'ordre du jour.

Le statut de 1934 a incontestablement sauvé
notre belle industrie de la ruine totale et évité la
dispersion de notre patrimoine horloger. En bonne
partie il a défendu les fabricants contre eux-mêmes,
et c'est bien pourquoi, le péril passé, on en oublie
les bienfaits pour n'en plus constater que les
exigences.

Chaque intéressé escompte du nouveau statut
un élargissement des dispositions qui limitent son
propre champ d'activité. Comme, du fabricant de
parties détachées à l'exportateur, les intérêts sont'
aussi nombreux que .différents, il en résulte une
abondance de vœux contradictoires qui laissent à
penser au profane, d'une part, que tout est délabré
dans la maison horlogère et, d'autre part, que
les horlogers sont incapables de s'entendre sur
une politique commune. En réalité et au contraire,
chacun des intéressés ou presque s'accorde à re-
connaître la nécessité d'un statut tout en réclamant
bien Jiaut des aménagements pour son petit cas
particulier.

La perspective du renouvellement du statut hor-
loger est aussi pour les puristes, plus soucieux d'une
belle construction juridique que de tout autre inté-
rêt, l'occasion de contester la constitutionnalité de
ce statut et l'existence des conditions qui le justi-
fient.

Elle est, pour ceux qui jusqu'ici n'avaient pu le
faire, l'espoir de s'ébattre bientôt dans cette indus-
trie où l'argent, semble-t-il, est si facile à gagner.

Elle est enfin, et malheureusement pour ceux
que la prospérité horlogère empêche de dormir,
l'espoir peu charitable de voir bientôt les horlogers
se débattre dans des difficultés bien inutiles.

Et chacun de se précipiter au chevet de cette
industrie que l'on veut voir gravement malade,
sinon en léthargie.

Elle est dépassée, dit-on, et incapable de nou-
veaux développements, alors que sa production s'est
accrue de 40% depuis 1937.

Le statut limite la production à un niveau infé-
rieur aux besoins du marché, alors que les effectifs
autorisés permettraient d'employer encore 30 000
personnes de plus, malheureusement introuvables.

Elle n'est plus compétitive et son statut est à
l'origine du développement d'industries horlogères
concurrentes à l'étranger, alors que partout où elle
a le champ libre, notre horlogerie élimine la con-
currence qui ne peut se développer qu'à l'abri de
protections douanières et de contingentements
draconiens (Russie).

Elle ne fait plus, dit-on encore, l'effort de re-
cherche scientifique indispensable, alors que le
LSRH occupe en permanence une quarantaine de
personnes, que des ingénieurs horlogers sont formés
que de gros sacrifices sont faits pour la formation
professionnelle et que des entreprises telles qu'E-
bauches S.A., Porte-Echappement, Assortiments-
Réunis, etc. dépensent des millions à la recherche
de nouveautés.

Ceci dit, Messieurs, il n'en reste pas moins vrai
que depuis le premier statut horloger, même depuis
son renouvellement en 1951, la situation a consi-
dérablement changé. La prospérité a depuis long-
temps succédé à la crise, les progrès techniques
bouleversent les procédés de fabrication, la concur-
rence étrangère et les ententes économiques, AELE
et Marché commun, posent de nouveaux problèmes.

Il serait donc déraisonnable de contester la
nécessité de revoir les bases légales de l'organisation
horlogère. Une libéralisation progressive répond à
une tendance générale et présente évidemment les
moindres risques dans une période de plein emploi
comme celle que nous traversons.

Pourtant - et je me permets de le rappeler - les
réformes que nous allons opérer ne doivent pas
satisfaire simplement à des vues de l'esprit, mais
elles doivent être envisagées avec réalisme et dans
l'intérêt supérieur du pays. Qu'on l'apprécie ou
non, un état de chose existe depuis une trentaine
d'années, qui a été voulu, créé et maintenu par
nos prédécesseurs dans ce Conseil, sinon par vous-
mêmes. Nous n'avons pas le droit de le supprimer du
jour au lendemain sans nous préoccuper des consé-
quences peut-être catastrophiques qui pourraient
s'en suivre dans certains domaines et je pense plus
particulièrement dans la répartition géographique
de notre industrie.

Un des soucis avoués des dispositions légales en
vigueur était de maintenir à la fois la structure so-
ciale et la répartition géographique de l'industrie
horlogère. Des petites entreprises se sont dévelop-
pées, des régions décentrées se sont industrialisées
à la faveur de ces prescriptions. Encore une fois,
nous n'osons pas les sacrifier de gaieté de cœur par un
simple et brusque revirement d'opinion.

D'ailleurs que signifierait un retour immédiat à
la liberté dans le secteur horloger?

D'aucuns escomptent un assainissement par la
disparition des entreprises dont l'organisation est
surannée et l'exploitation irrationnelle, puis une
concentration sur la base d'ententes privées. En
réalité on assistera d'emblée à un foisonnement de
nouvelles entreprises qui «s'essayeront» dans le
domaine horloger; une sélection s'opérera, c'est
certain, mais jusque là et jusqu'à ce que les 2800
entreprises actuelles plus les nouveau-nées, se soient
entendues sur un ordre conventionnel nouveau, le
chemin sera long et douloureux.

Bien plus que des concentrations, il s'opérera des
déplacements géographiques, sans .nul avantage au
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point de vue de l'intérêt général, mais catastro-
phiques pour certaines régions.

La régularisation des prix que l'on attend du jeu
d'une libre concurrence aboutira en réalité, par
l'intervention dans cette concurrence d'une série.
d'entreprises aux abois, à l'anarchie de triste mé-
moire, à la réduction à rien des marges de bénéfice,
par des baisses de prix que ne réclament même pas
les clients dont les commandes n'arrivent pas à être
toutes satisfaites. Cette inutile guerre des prix
n'ajoute d'ailleurs rien, croyez-m'en, au prestige de
notre industrie et de nos produits horlogers.

Quant à la recherche scientifique... les fabri-
cants talonnés par une concurrence déchaînée, privés
de moyens du fait des prix «en déroute», auront
bien d'autres Soucis en tête.

En conclusion, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, nous admettons volontiers qu'un souci de
modernisation, de libéralisation soit légitime dans
l'état actuel des choses. Pourtant, nous nous per-
mettons de nous étonner quelque peu de la frénésie
et de l'impatience des aspirations libérales que l'on
manifeste dans le cas particulier. Quelle est en
définitive la branche de notre économie nationale
qui puisse véritablement prétendre se passer de
tout appui de la Confédération Sous forme de pro-
tection douanière, de contingentement de produits
étrangers, d'abondantes commandes des pouvoirs
publics, de prise _ en charge et que Sais-je encore?
Ces interventions sont coûteuses dans la plupart des
cas soit pour la Confédération soit pour les con-
sommateurs, alors qu'il n'en est rien du simple
appui donné à l'organisation du secteur horloger.

Quoi qui'l en soit, nous ne construisons pas
aujourd'hui sur un terrain vierge. Nous sommes
tributaires tout d'abord d'une expérience: avant
1934, liberté et désastreuse anarchie qui con-
duisaient notre industrie directement à la ruine,
puis, sous le statut horloger, 27 ans de prospérité,
sans précédent, profitable non seulement aux indus-
triels eux-mêmes, mais au monde des employés et
des ouvriers qui connurent des conditions d'emploi
bien assurées et stables. La structure légale de notre
industrie n'est peut-être pas la seule cause de cette
prospérité, mais elle ne l'a en tout cas pas contre-
carrée.

Nous sommes tributaires aussi de l'œuvre
législative de nos devanciers qui donnèrent à
l'horlogerie un appui qu'une fois encore nous
n'avons pas le droit de lui retirer sans nous inquiéter
des conséquences qui en résulteraient.

Ces deux raisons à elles seules nous obligent à
ménager une transition du régime actuel à celui
d'une complète liberté. Le projet de nouveau
statut, tel qu'il est issu des laborieuses discussions
du Conseil des Etats et de notre commission, me
paraît assurer au mieux cette transition en répar-
tissant équitablement les risques, et je ne saurais
assez vous recommander de le prendre en consi-
dération et de voter l'entrée en matière.

Dernièrement, un journaliste a fait usage d'une
image très suggestive. Les Chambres, disait-il, ont
construit pour les horlogers en 1934, puis en 1951, un
bateau sur lequel ils se sont embarqués. D'aucuns,
restés sur la rive, s'avisent aujourd'hui que les
passagers ont vraiment une chance trop grande et
qu'il est trop facile de naviguer ainsi. C'est pourquoi

ils ne proposent rien moins que de supprimer pure-
ment et simplement le bateau par les moyens les
plus rapides.

Ce serait, mes chers collègues, une farce peut-
être drôle, mais à coup sûr extrêmement coûteuse
pour le pays. Si ce bateau vous déplaît et n'offre pas
suffisamment de place, d'accord, supprimez-le, mais,
s'il vous plaît, laissez aux occupants le temps
d'apprendre à nager.

Gnägi: Beim Bundesbeschluss über die schwei-
zerische Uhrenindustrie geht es um eine wichtige
Frage schweizerischer Wirtschaftspolitik, wobei das
Mass des Eingreifens durch den Staat einmal mehr
in allen seinen Aspekten zur Diskussion gestellt
ist. Seit fast 30 Jahren geniesst die Uhrenindustrie
einen öffentlich-rechtlichen Schutz. Heute stellt
sich die Frage, wieweit dieser Schutz inskünftig
gewährt werden soll. Aus dieser Feststellung allein
ist erwiesen, dass wir uns unbestritten an einem
Wendepunkt befinden; ein neuer Weg muss be-
schritten werden.

Die Uhrenindustrie in der Schweiz weist drei
wesentliche Kennzeichen auf, die jedem, der in die
Verhältnisse hineinsieht, auffallen müssen. Das
erste Kennzeichen ist die ausgesprochene Ausland-
abhängigkeit. Nicht weniger als fast 97% der Pro-
duktion wird nicht in der Schweiz, sondern im
Ausland abgesetzt. Die schweizerische Wirtschafts-
politik wird durch die Uhrenindustrie nur zu einem
sehr kleinen Prozentsatz berührt, und die Frage der
Konkurrenz spielt im Ausland und auf den aus-
ländischen Märkten eine viel grössere Rolle als in
der Schweiz.

Das zweite Kennzeichen der Uhrenindustrie ist
die ausgeprochene Arbeitsteilung. Wohl in keinem
ändern Berufszweig ist die Arbeitsteilung so weit
durchgeführt wie gerade in der Uhrenindustrie. Die
Spezialisierung bei der Herstellung dieses Qualitäts-
produktes hat sich von allem Anfang an aufge-
drängt, und es wird auch in der Zukunft so sein,
dass ohne eine starke Aufteilung der Arbeitsgänge
nicht auszukommen sein wird. Daneben herrschen
aber Klein- und Mittelbetriebe, wie Sie es aus der
Botschaft haben entnehmen können, vor.

Das dritte Kennzeichen der Uhrenindustrie liegt
in der ausgesprochenen regionalen Verteilung dieser
Unternehmen. In einzelnen Kantonen und Regionen
ist der Prozentsatz der in der Uhrenindustrie Be-
schäftigten auSserordentlich hoch. Ganze Dörfer
sind teilweise von der Uhrenindustrie abhängig. Das
mag Vorteile haben ; es sind aber auch gewisse Nach-
teile damit verbunden. Ich glaube, in diesem Zusam-
menhang feststellen zu dürfen, dass kein Wirt-
schaftszweig in seinen Grundlagen gleich gelagert
ist. Ähnlich mag die Lage, was die Auslandabhängig-
keit und die regionale Verteilung anbetrifft, noch
bei der Textilindustrie sein. Was aber die Arbeits-
teilung anbetrifft, sind die Verhältnisse bei der
Uhrenindustrie wesentlich komplizierter.

Auf Grund dieser Kriterien möchte ich die
Verfassungsmässigkeit des Statutes kurz streifen.
Die Verfassungsmässigkeit hat bereits bei der Be-
ratung des Uhrenstatutes 1951 und wird zweifellos
auch in der Auseinandersetzung um das neue
Statut eine sehr wesentliche Rolle spielen. Nach
Artikel 31bis der Bundesverfassung können be-
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kanntlich Vorschriften in Abweichung der Handels-
und Gewerbefreiheit erlassen werden zur Erhaltung
wichtiger, in ihren Existenzgrundlagen gefährdeter
Wirtschaftszweige und zum Schütze wirtschaftlich
bedrohter Landesteile, wobei die Selbsthilfemass-
nahmen im betreffenden Wirtschaftszweig auszu-
schöpfen sind. Sowohl die Wichtigkeit, wie die
Bedrohung der Landesteile, sind zweifellos vor-
handen. Es darf auch gesagt werden, dass die
Selbsthilfemassnahmen von Seiten der Uhren-
industrie ergriffen wurden, wenn auch vielleicht auf
dem Gebiet der Forschung und der beruflichen Aus-
bildung nicht alles gemacht wurde, was hätte ge-
macht werden können und sollen.

Umstritten scheint die Frage der Gefährdung
der Industrie zu sein. Hier ist zu sagen, dass zweifel-
los schwere Rückwirkungen eintreten würden, wenn
die Uhrenindustrie am Ende dieses Jahres ohne
Statut auskommen müsste. Seit 30 Jahren ist diese
Industrie geschützt, und ein abrupter Wechsel
müsste verheerende Folgen haben..

Die Gründe, weshalb auf ein Uhrenstatut ein-
getreten werden muss, sind in der Botschaft ein-
lässlich behandelt worden. Ich möchte nicht unter-
lassen, den Verfassern der Botschaft zu gratulieren.
Sie haben es verstanden, eine komplexe und kom-
plizierte Materie in verständlicher Weise in der
notwendigen Kürze darzustellen. Da das bisherige
Statut Ende dieses Jahres abläuft, ist es unum- •
gänglich notwendig, die Frage zu behandeln, was
nachher auf diesem wichtigen Wirtschaftszweig ge-
schehen muss, und damit stellt sich die Schlüssel-
frage, wie das neue Statut aussehen soll. Was die
Allgemeinheit anbetrifft, so ist sie in dem Sinn an
der Form des Statutes interessiert, als sie unter Um-
ständen bei einem Referendum entscheiden muss,
ob ein 'Statut, und in welcher Form ein solches über-
haupt notwendig ist. Dabei dürfte bei den, nicht
interessierten Kreisen die Frage des staatlichen
Eingriffes und die Gleichbehandlung aller Wirt-
schaftszweige massgebend sein. Wenn wir die
Sonderstruktur der Uhrenindustrie kennen und auf
der ändern Seite wissen, dass die schweizerische
Wirtschaft durch dieses Produkt nur zu 3% be-
rührt wird, so glaube ich, dass einer Sonderregelung
für die Uhrenindustrie von der Allgemeinheit aus
keine Opposition erwachsen sollte.

Was nun die Interessierten der Uhrenindustrie
anbetrifft, so kann ich aus eigener Wahrnehmung
an Konferenzen mit den verschiedenen Organisa-
tionen des Kantons Bern, sowie mit den Spitzen-
organisationen auf schweizerischem Boden, fe.st-
stellen, dass die Meinungen in der Industrie stark
auseinandergehen, wobei allerdings beigefügt wer-
den darf, dass nur wenige aus ganz besondern
Gründen eine Aufhebung des Statutes zur Diskus-
sion stellen. Diese divergierenden Auffassungen in
den Organisationen sind bedauerlich, aber es ist
natürlich, dass auf diesem wichtigen Gebiet jeden-
falls nicht alle gleicher Auffassung sind.

Von den Uhrenorganisationen sind meines
Wissens alle der Auffassung, dass weitere Schutz-
massnahmen für die Uhrenindustrie notwendig sind.
Über das Mass des staatlichen Eingreifens ist die
Haltung der Beteiligten differenziert. Von der Bei-
behaltung bis zur starken Liberalisierung werden
alle Meinungen vertreten. Persönlich stehe ich auf

dem Boden, dass ein Mittelweg gefunden werden
muss. Die Extreme (Verschärfung der bisherigen
Bestimmungen oder die völlige Aufhebung des
Statutes) müssen ausgeschlossen werden. Die Aus-
gestaltung des neuen Uhrenstatutes ist meines Er-
achtens eine Frage des Masses und keine Frage des
Grundsatzes. Wenn wir die heutige Vorlage mit der-
jenigen aus dem Jahre 1951 vergleichen, darf
vielleicht gesagt werden, dass 1951 in Sachen Libe-
ralisierung noch recht wenig gemacht wurde, trotz-
dem damals bereits eine gute Konjunktur in Aus-
sicht stand. Der von der bundesrätlichen Botschaft
vorgezeichnete Weg scheint mir in den grossen
Linien jener Mittelweg zu sein, der gutes Bisheriges
beibehält und verschiedene wesentliche Neuerungen
in Form einer notwendigen Liberalisierung bringt.
Dabei ist in der Botschaft richtig darauf hingewiesen
worden, dass die Notwendigkeit der Konkurrenz-
verbesserung in erster Linie von den ausländischen
Märkten und von den ausländischen Betrieben, die
in Konkurrenz mit den unsrigen stehen, ausgeht.
Unbestritten ist, dass ein frischer Wind in die
Uhrenindustrie hineinkommen muss und durch die
vorgeschlagenen neuen Bestimmungen zweifellos
auch kommen wird. Technische Kontrolle auf der
einen und Ausfuhrregelung auf der ändern Seite
sollen auf die Dauer den sehr starken Eingriff der
Fabrikationsbewilligung ersetzen. Ich möchte mei-
nerseits den Mittelweg, der vom Bundesrat vor-
geschlagen wird, unterstützen, indem er Gewähr
bietet, dass minimale Schutzbestimmungen beibe-
halten werden und andererseits die Türe für eine frei-
heitlichere Ordnung geöffnet wird. Speziell möchte
ich mich noch zu zwei wesentlichen Fragen äussern :

Einmal die technische Kontrolle: Durch die
technische Kontrolle sollen minimale Voraus-
setzungen für die Qualität der verschiedenen
Stufen schweizerischer Uhrenprodukte geschaffen
werden. Wir wissen, dass die starke Stellung der
Schweizer Uhr durch ihre Qualität errungen werden
konnte und weitgehend den good will im Ausland
geschaffen hat. Es ist aber auch bekannt, dass
gerade die technische Kontrolle in den interessierten
Kreisen zu grossen Auseinandersetzungen führt. Es
wäre wünschbar, wenn der Bundesrat sich darüber
aussprechen würde, wie er die Ausführungs-
bestimmungen für die technische Kontrolle vor-
gesehen hat. Durch diese Kontrolle soll zweifellos
nicht beabsichtigt sein, irgendeine Diskriminierung
der verschiedenen Uhrensorten durchzuführen. Sie
soll im Gegenteil ganz einfache minimale Voraus-
setzungen für Gangart und Qualität aufstellen. So
betrachtet, wird es zweifellos keine Qualitäts-
erfordernisse für bestimmte Märkte geben, sondern
nur für bestimmte Produkte, die nach ganz ge-
nauen Arbeitsgängen hergestellt werden. Was die
Durchführung dieser Kontrolle anbetrifft, ist es
empfehlenswert, eine gewisse Souplesse an den Tag
zu legen und nicht alles über einen Leisten zu schla-
gen. Von der Öffentlichkeit aus haben wir ein
Interesse daran, dass die technische Kontrolle als
Voraussetzung für eine Qualitätsprodukt wirklich
durchgeführt wird, aber wo diese Kontrolle durch-
geführt werden soll - ob das in einem Betrieb, oder
in einer öffentlichen Schule, oder Anstalt durch-
geführt wird -, ist meines Erachtens eine zweit-
rangige Frage.
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Der zweite Punkt, zu dem ich mich, äussern
möchte, betrifft die Ausfuhrregelung. Sie ist in
Anbetracht der Chablonage-Bekämpfung eine un-
bedingte Notwendigkeit. Auch hier wäre es wünsch-
bar, wenn über die vorgesehene Durchführung
näher Aufschluss erteilt würde. Hier möchte ich
darauf hinweisen, dass die Ausfuhrregelung, wie sie
in Artikel 7 konzipiert ist, in Verbindung steht mit
dem Artikel 12, der Stellung der Manufaktur. Im
Interesse der Bestandteilfabrikanten muss ein ge-
wisses Gleichgewicht beibehalten werden bei der
Ausfuhrregelung und bei der Konzeption der
Manufakturen, und ich würde es begrüssen, wenn in
dieser Hinsicht die Fassung der nationalrätlichen
Kommission Beschluss des Nationalrates würde.

Ein Punkt ist im Entwurf nicht behandelt, der
mir wesentlich scheint. Bekanntlich sind weiter-
gehende Vorschläge für die Regelung der Ausfuhr
eingebracht worden, wobei meines Erachtens einem
Punkt eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen
werden kann, nämlich der Überfremdung ein-
heimischer Betriebe durch ausländisches Kapital.
Dass hier gewisse Gefahren bei der Übernahme von
Terminage- und Etablissagebetrieben bestehen,
darüber besteht bei mir kein Zweifel. Anderseits ist
es ausserordentlich schwierig, dieser Gefahr durch
eine gesetzliche Regelung zu begegnen.

Was nun die Übergangsordnung betrifft, so ist
eine solche unbedingt erforderlich. Wenn wir
daran denken, dass ein Décompartimentage ein-
geleitet wird, ist es wahrscheinlich, dass Rück-
wirkungen auf die Struktur eintreten werden. Ich
habe es persönlich begrüsst, dass die Übergangs-
ordnung von 4 auf 5 Jahre verlängert wurde und
ein stufenweiser Übergang gewährleistet ist. Im
Kanton Bern haben wir die Frage der Rückwir-
kungen des neuen Uhrenstatutes - insbesondere
unter dem Hinblick des Décompartimentage -
durch eine Expertenkommission untersuchen lassen.
Diese ist zum Schluss gekommen, dass bei den
Kleinbetrieben, sofern sie nicht sehr rationell ein-
gerichtet sind, wesentliche Auswirkungen eintreten
werden, die zu Strukturänderungen führen müssen.
Es wurde bei uns daher beschlossen, eine Beratungs-
stelle zu' schaffen, die sich mit diesen Rückwir-
kungen auseinanderzusetzen hat und den Betrieben,
die gefährdet sind, beratend zur Seite stehen soll_

Aus diesen Überlegungen heraus möchte ich
Ihnen "(auch im Namen der Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerfraktion) beantragen, auf die Vorlage ein-
zutreten und sie in der von der nationalrätlichen
Kommission beschlossenen Konzeption zu verab-
schieden. Ich bin überzeugt, dass damit ein Weg
gefunden ist, der die notwendigen Schutzmassnah-ö y o

men für einen sehr wichtigen Industriezweig enthält
und auf der ändern Seite den Notwendigkeiten im
In- und Ausland durch weitergehende Liberali-
sierung Rechnung trägt. Es wird damit ein Mittel-
weg beschritten, der zweifellos auch in einem
Referendumskampf mit guten Aussichten auf Er-
folg bei einem verantwortungsbewussten Stimm-
bürger durchgesetzt werden kann. '

M. Daff Ion: Permettez-nous d'exposer brièvement
la position de notre parti dans cette question à la fois
très complexe et très controversée:

Nous participerons à l'examen et aux votations
et prises de position qui interviendront à divers
articles du statut, mais nous voudrions surtout ici
motiver, par avance et d'une façon générale, notre
position vis-à-vis du projet tel qu'il résulte des
débats de la commission. Nous le faisons avec d'au-
tant moins d'hésitation qu'il apparaît bien que ce
projet ne sera pas considérablement amélioré dans
le sens où nous l'espérions au cours de nos débats.

La validité de l'arrêté présentement en vigueur
prenant fin en décembre 1961, il a bien fallu engager
cette discussion qui au fond n'est autre chose qu'un
débat fort ancien déjà sur les mérites comparés du
libéralisme et du dirigisme. Ce qu'on peut dire en
tout cas c'est que pour assurer la survie de l'indus-
trie horlogère suisse, il a bien fallu à un moment
donné recourir à des mesures qui sont en effet des
mesures dirigistes, fixer des prix minima, réduire
ceux qu'on appela les dissidents, instituer le système
des permis.

On prétend qu'on a ainsi maintenu l'ordre, mais
il est bien vrai qu'on a maintenu aussi certains privi-
lèges et créé une forme particulière de cartel pro-
tégée par l'Etat. Ebauches S.A. en est un exemple.

Ce dirigisme n'a pas été sans faille. Le système
des ristournes ou remises de main à main a per-
mis de le tourner et il l'a permis surtout aux grosses
entreprises. L'octroi des permis a aussi parfois faci-
lité le favoritisme. On peut se demander dans quelle
mesure du reste les progrès de l'industrie horlogère,
de ses méthodes de fabrication, ont été retardés par
cette politique.

Toujours est-il qu'aujourd'hui l'industrie horlo-
gère est menacée par la concurrence étrangère; le
monopole suisse est très sérieusement battu en
brèche. Et l'on peut dire que la politique européenne
inquiète et attire à la fois certains milieux horlo-
gers.

Nous avons donc assisté et nous allons assister
ici à l'affrontement de deux tendances, toutes deux
capitalistes, l'une voulant assurer la rationalisation
par un certain dirigisme, l'autre voulant l'assurer par
«le libre jeu des lois de l'économie».

M. le président Wahlen, dans une lettre du 27 mai
1960, admettait que l'on tendait vers une libérali-
sation complète et il invoquait l'intégration écono-
mique de l'Europe occidentale. Il disait textuelle-
ment:

«De même que les tendances de la politique
agraire devront être modifiées, ainsi faudra-t-il,
dans l'industrie horlogère, abandonner à tout le
moins partiellement la politique du maintien des
structures traditionnelles. >>

Cette espèce de néo-libéralisme alarme Ebauches
S.A., la FOMH et le gouvernement neuchâtelois.
Pour nous, nous constatons surtout que si l'on parle
beaucoup des prix, on parle très peu des conditions
de travail et des salaires dans cette période de ratio-
nalisation et même d'éventuelle automation.

On ne se préoccupe que fort peu également de
défendre les petites entreprises contre la ruine dont
elles sont menacées par les concentrations. Personne
n'ose parler d'une nationalisation des ébauches et
des parties réglantes de la montre.

Sur certaines dispositions du statut on ne peut
répondre que par l'affirmative, ainsi sur le contrôle
de la qualité, l'autorisation préable de la vente des
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chablons et des machines, la fixation de prix minima
et le regime des permis de fabrication. Mais il appa-
raît bien que les partisans de la libération l'ont
emporté dans la commission et l'emporteront dans
le Conseil lui-même.

Certains ne dissimulent pas qu'ils songent à une
organisation «occidentale» de l'horlogerie et à des
ententes avec d'autres pays européens, au libre
échange des plans, dessins, appareillage et fourni-
tures, ce qui constituerait évidemment un danger
immédiat pour l'industrie horlogère suisse.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, par contre, qui
représente l'une des régions les plus hautement inté-
ressées, paraît bien craindre qu'en se laissant guider
par des considérations théoriques, on introduise
dans l'industrie horlogère une concurrence qui
créerait, comme on l'a dit, une guerre civile écono-
mique et ferait régner la loi de la jungle.

Si le statut de l'horlogerie, tel qu'il sera adopté
au terme de nos. débats, doit avoir pour conséquence
de mener à ce que l'on peut appeler une concen-
tration internationale ou européenne de l'industrie
horlogère, il va de soi que certaines régions de notre
pays seront menacées dans leur existence écono-
mique et en particulier les régions jurassiennes.

Quand on lit par exemple un article paru le
11 février 1961 dans l'hebdomadaire radical neu-
châtelois, le «National», mais émanant du service
libre d'informations du Parti radical suisse, on se
persuade que cette intention existe bel et bien. Il
est dit dans cet article: «Souhaitons bonne chance
à cette partie des horlogers qui savent qu'à l'époque
des grandes concentrations internationales, l'hor-
logerie suisse ne peut plus prétendre dominer à elle
seule le marché étranger depuis ses positions dans
le Jura. Il faudra qu'elle descende dans l'arène
(souligné dans l'original) et qu'elle s'implante dans
les autres pays, non seulement dans les magasins de
vente ou dans les ateliers de quelques vieux clients,
mais dans les centres de production...». Cette évolu-
tion n'est aucunement fatale. La Suisse pourrait
prospecter d'autres marchés et s'y assurer une clien-
tèle fort nombreuse.

En définitive, lorsqu'on examine dans son en-
semble le projet de statut de l'horlogerie, on cons-
tate tout d'abord qu'il ne contient pas la moindre
disposition en faveur des ouvriers et de leurs con-
ditions de travail, qu'il cède dangereusement à la
volonté de libéraliser progressivement, et dans des
délais très brefs, l'industrie horlogère et qu'il s'agit
bel et bien d'une démobilisation assez rapide de
toutes les mesures de protection prises pour assurer
le sort de cette industrie.

C'est la raison pour laquelle nous serons vraisem-
blablement amenés, à la fin de ces débats, à ne pas
pouvoir approuver un statut qui ne défend pas
l'industrie horlogère suisse, qui ne défend pas davan-
tage ses ouvriers et qui rapproche le moment où,
pour assurer leurs bénéfices, de gros industriels
seront prêts à exporter non seulement les produits
de l'industrie horlogère, mais cette industrie elle-
même.

Schmid Philipp: Ich bin kein Spezialist der
Uhrenindustrie und masse mir daher nicht an, zur
Diskussion viel Wichtiges beitragen zu können.
Ich erinnere mich, dass im Jahre 1951 hier ein gros-

ser Kampf durchgefochten wurde. Damals wirkte
ich in der Kommission mit, und daher gestatte ich
mir, hier einige Betrachtungen anzustellen, beson-
ders auch deshalb, weil die Arbeitnehmerschaft,
darunter Tausende von Angestellten, an der Gesund-
erhaltung der Uhrenindustrie interessiert sind. Es
ist die schönste und eindruckvollste Industrie der
Schweiz. Vielleicht erklären die St. Galler, sie hätten
eine noch schönere Industrie, die Stickerei, die die
schönen Frauen besonders ziert. Ich will den St.
Gallern nicht zu nahe treten. Auf alle Fälle hat die
Uhrenindustrie die Schweiz in der ganzen Welt
bekannt gemacht. Neben der Maschinen- und
Metallindustrie wirft die Uhrenindustrie in unserem
Lande die grössten Erträgnisse ab.

Die Lösung vom Jahre 1951 wurde damals von
einem Vertreter des Landesringes bekämpft, und
zwar von Herrn Sappeur. Die bisherige Lösung hat
die Konzentration zum Hauptzweck, obwohl diese
nicht in vollem Masse möglich wurde, besonders
nicht bei den Unterbranchen. Etwas vom Wichtig-
sten war die Verhinderung der Etablierung im Aus-
land durch Verbot der Chablonnage. Sodann wurden
Preisunterbietungen verhindert, ein Bestreben, das
in der Praxis nicht immer spielte. - An der Ordnung
vom Jahre 1951 wurde am meisten die Beschrän-
kung der Etablierung beanstandet. Ich habe wieder-
holt festgestellt, als ich für Angestellte eintrat, die
sich etablieren wollten, wie streng diese Bestim-
mungen sind. Diese Strenge war vielleicht nötig,
andernfalls wären viele neue Unternehmungen
geschaffen worden, die nach kurzer Zeit zugrunde
gegangen wären.

Mitglieder des Schweizerischen Kaufmännischen
Vereins, die in der Uhrenindustrie in gehobenen
Positionen tätig sind, bezeichnen die Neuordnung
als gut und zweckmässig. - Als das Herzstück der
Vorlage betrachte ich die technische Qualitätskon-
trolle auf Grund messbarer technischer Werte. In
Anpassung an die Märkte müssen gewisse Minimal-
anforderungen erfüllt werden. Es ist etwas vom
Betrüblichsten, dass manchmal in fremde Länder
Schweizeruhren exportiert wurden, deren Qualität
ungenügend war. Dass die Qualitätskontrolle flexi-
bel sein soll, ist schon wiederholt gesagt worden.
Die Anforderungen an Präzisionsuhren sind natür-
lich grösser als an die billigen Uhren, wo man die
Kontrolle etwas lockern kann.

Der Neuordnung kann beigepflichtet werden,
weil die Bewilligungspflicht gelockert wird. Das
neue Statut soll fünf Jahre gelten. Die Bewilli-
gungspflicht betrifft die Ausfuhr und den Verkauf
an im Ausland niedergelassene Kunden. Die Bewilli-
gungspflicht erstreckt sich auf Uhren, Uhrwerke,
Rohwerke, Teilfabrikate, auch Stanz- und Spezial-
werkzeuge. - Was in der Übergangsordnung vor-
gesehen ist, ist, glaube ich, ebenfalls gut. Von der
Bewilligungspflicht sind ausgenommen: Die Über-
nahme einer bestehenden Unternehmung mit Ak-
tiven und Passiven, die Angliederung einer beste-
henden Unternehmung an eine andere, sodann zahl-
reiche Uhrenbestandteile gemäss Artikel 10. Die
Ausnahmen von der Bewilligungspflicht sind so
gestaltet, dass möglichst weitgehende Freiheit,
wenn auch keine volle, geschaffen wird. Die Bewilli-
gung ist zu erteilen, wenn dadurch nicht bedeutende
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Interessen der Uhrenindustrie in ihrer Gesamtheit
verletzt werden.

Die Arbeitnehmer haben an dieser Neuordnung
ein grosses Interesse. Die bestehende Ordnung war
für sie ein grosser Segen, gab es doch keine Arbeits-
losigkeit mehr, mit Ausnahme einer kurzen Zeit, von
der hier schon gesprochen wurde. Die Anstellungs-
bedingungen waren gut, und damit war die Ange-
stelltenschaft zufrieden und hatte Freude am Beruf.
Die Arbeitnehmer haben also an dieser Neuordnung
ein grosses Interesse. Sie sind ja in ihrer wirtschaft-
lichen Existenz mit dem Unternehmen verbunden,
und eine unzweckmässige oder eine zu weitgehende
Lösung könnte auch ihnen zum Verhängnis werden.
Darum lege ich Wert darauf, dass in der beratenden
Kommission, die im Artikel 29 bis vorgesehen ist,
die Arbeitnehmer angemessen vertreten sind. Ich
erwarte, dass auch die Angestelltenschaft - es han-
delt sich, wie ich gesagt habe, um Tausende von
Angestellten - einen Sitz in dieser Kommission
erhalten werde.

Der neue Versuch soll unternommen werden,
und es ist zu begrüssen, dass im Gesetz vorgesehen
ist, dass der Bundesrat bis spätestens 31. März 1965
an die Bundesversammlung über die Erfahrungen
mit dem neuen Uhrenstatut Bericht erstatten wird.

Meine Fraktion ermächtigt mich, Ihnen mitzu-
teilen, dass sie für Eintreten stimmen werde.

M. Clottu : Les principaux aspects particuliers de
l'horlogerie suisse ont déjà été exposés par les
rapporteurs et par certains orateurs qui m'ont
précédé à la tribune. Il en a été de même pour les
raisons essentielles qui militent en faveur du main-
tien d'un statut légal pour cette industrie vitale
dans diverses régions de notre pays. Je me bornerai
ainsi à quelques brèves observations personnelles.

Vous ne contesterez pas à celui qui vous parle
qu'il est, par principe, partisan de la libre entreprise.
Toute véritable liberté doit cependant être consi-
dérée en fonction des conditions dans lesquelles elle
s'exerce et de ses incidences objectives sur la
société et sur les hommes qui en bénéficient. La
liberté n'est pas une notion abstraite; elle n'est
bénéfique que dans son application concrète, à tous
les degrés où elle peut se déployer.

Quelques membres de notre Conseil, invoquant
la liberté économique, préconisent la suppression,
dès le début de l'an prochain, de l'ensemble des
dispositions légales concernant l'horlogerie. Cette
suppression brutale pourrait non seulement compro-
mettre l'avenir de l'industrie de la montre dans
notre pays, en raison du caractère fort diversifié de
celle-ci et, partant, de sa nature vulnérable. Elle
risquerait en outre de rendre illusoire pour nombre
d'ouvriers et d'employeurs la liberté qu'ils pense-
raient recouvrer. Cette liberté s'exprimerait, pour
beaucoup d'entre eux, par des difficultés nouvelles,
voire par la fermeture inévitable des ateliers ou des
fabriques qui leur procurent leur gagne-pain.

Qu'on le veuille ou non, la protection légale ac-
cordée depuis près de trente ans à l'horlogerie
suisse constitue un fait qu'on ne saurait négliger.
Tout l'appareil horloger actuel est fondé sur cette
protection. Octroyer l'appui de l'Etat à un secteur
économique qui n'a jamais connu que la liberté pose
maints problèmes. Vous ne me compterez certes pas

parmi ceux qui provoqueront un tel appui. Retirer
d'un seul coup un régime légal à un secteur éco-
nomique qui le connaît de longue date soulève de
tout autres questions. Dans ce cas, le retour à la
vraie liberté, celle de l'entreprise et celle des hom-
mes qui y travaillent, ne peut avoir lieu que par
étapes. En procédant de façon différente, la Con-
fédération omettrait ses devoirs envers les popula-
tions qu'elle a longtemps soutenues et qu'elle ne
peut, en l'absence de motifs impératifs, abandonner
d'un jour à l'autre à leur sort, avec les risques qui
en résulteraient pour le pays.

C'est dire que je suis partisan de l'entrée en
matière sur le projet d'arrêté qui nous est soumis.
Je le suis d'autant plus qu'habitant un canton
essentiellement horloger, je connais de fort près la
sensibilité de l'industrie de la montre, ses périodes
de prospérité mais aussi ses temps de misère.
touchant chacun, directement ou indirectement, les
ouvriers, les patrons et, par eux, les communes et
l'Etat.

En vérité, le projet élaboré par le Conseil fédéral
et approuvé par le Conseil des Etats me paraît
même, dans ce sens, aller bien vite de l'avant dans
les allégements apportés au régime du permis de
fabrication. Les petites entreprises horlogères,
comme toutes les petites entreprises industrielles,
seront un jour ou l'autre condamnées à la disparition
par le seul processus de la rationalisation industrielle.
Je crains en revanche que des entreprises horlogères
de moyenne importance, qui pourraient subsister,
ne soient victimes du décompartimentage que le
projet fédéral introduit dans certaines branches
avec effet dès le leF janvier prochain déjà. Je pense
en cet instant aux fabriques qui, tout en produisant
des articles de qualité, ne disposent pas de grandes
réserves financières. A défaut du temps nécessaire
pour convenir de regroupements, ces fabriques-là
devront vraisemblablement céder le pas devant des
entreprises matériellement plus -fortes. Des vallées
du Jura se dépeupleront probablement au profit de
la ville. Je doute que cette évolution, peut-être
fatale, serve l'équilibre social du pays et la vraie
liberté.

J'aurais Souhaité par ailleurs que les fabriques
d'ébauches-ancre et de parties réglantes, toutes
fabriques coiffées par l'ASUAG, bénéficient, au-delà
du régime transitoire de cinq ans, de certaines
mesures de protection légale combinées avec des
restrictions à l'élargissement de leur activité à
d'autres branches de la montre. Il s'agit là de
l'épine dorsale de l'industrie horlogère. Nous
aurions avantage, me semble-t-il, à lui conserver
sa fermeté de façon quelque peu durable, alors que
les autres secteurs de la production horlogère vont
faire l'expérience de la libéralisation à plus ou
moins bref délai. Ici également, l'intérêt de l'en-
semble pouvait postuler une disposition de cette
espèce, car toutes les branches de l'horlogerie sont
en fait interdépendantes les unes des autres, les
branches principales comme les branches secon-
daires, celles qui sont l'apanage des grandes entre-
prises comme celles que peuvent faire fructifier les
entreprises d'importance moyenne.

Une proposition rédigée dans cet esprit, que j'ai
déposée devant la commission de votre Conseil, a été
écartée à une assez forte majorité. Je ne la renou-
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veliera! pas aujourd'hui, car elle n'aurait aucune
chance de succès. La libéralisation la plus rapide
possible du statut légal de l'horlogerie est désirée par
de très larges milieux. Cette tendance correspon-
drait à mes vœux, vous le savez bien, si elle n'était
assortie d'une crainte pour l'avenir économique et
social de la population que je représente. Mes ré-
serves portent au reste, je tiens à le répéter, non pas
sur le principe même d une libéralisation progres-
sive, mais sur le rythme de celle-ci, à mes yeux
trop accéléré dans le projet dont nous délibérons,
en raison de la structure spéciale de l'industrie
horlogère et de la longue durée de la protection que
l'Etat lui a réservée jusqu'à ce jour.

Je suis cependant prêt à faire confiance à la
thèse du Conseil fédéral. J'espère que l'avenir
donnera tort à ceux qui formulent aujourd'hui des
réserves du même genre que les miennes au sujet du
nouveau statut légal de l'horlogerie. Tel qu'il a été
amendé sur quelques points par la commission de
votre Conseil, ce statut représente un instrument de
défense et d'action non négligeable pour l'industrie
de la montre. L'introduction du contrôle de la
qualité des produits horlogers et la reconduction,
sous une formule potestative, du permis d'expor-
tation pourront contribuer, j'en suis convaincu, au
maintien d'une de nos belles industries nationales,
si celle-ci ne se trouve pas trop troublée par l'accent
porté sur l'allégement rapide du régime du permis de
fabrication. Je me permets donc, et ceci au nom de
mon groupe également, de vous recommander
d'approuver l'entrée en matière.

Häberlin : Es trennt uns genau ein Jahrzehnt von
jener Juni-Session des Jahres 1951, da wir zum
letzten Male über dieses Uhrenstatut diskutierten.
Wer jene Verhandlungen nicht selbst miterlebt hat,
kann kaum erfassen, unter welch ganz verschie-
denen Vorzeichen die damalige und die heutige
Diskussion stehen: Damals eine bundesrätliche
Botschaft, die vom Geiste der staatlichen Inter-
vention geradezu besessen war, ein Geist, der nicht
einmal vor offensichtlichen Verfassungswidrigkeiten
zurückschreckte. Ich erinnere an den damaligen
Artikel 6, der die Möglichkeit vorsah, die von den
interessierten Arbeitgeberverbänden (also ganz ein-
seitig) angenommenen Minimaltarife und Verkaufs-
bedingungen für alle Unternehmungen einer Branche,
also auch für die Outsider, obligatorisch zu erklä-
ren. Ich empfand damals eine grosse Genugtuung
darüber, dass im Parlament diese Vorlage des
Bundesrates einer gründlichen „Entrümpelungs-
aktion" unterzogen wurde, wie ich es damals nannte.
Es gab aber auch schon damals Kreise, die vor dieser
Entrümpelung Angst hatten und die prophezeiten,
es könnten sehr leicht Zeiten kommen, da man
wieder „hineinrümpeln" müsse. Dieser Pessimismus
ist durch die seitherige Entwicklung gründlich
widerlegt worden. Kein Mensch denkt heute an
Schritte zurück, und es können höchstens Zweifel
darüber bestehen, ob wir im Jahre 1951 nicht doch
zu ängstlich waren. Persönlich bin ich nicht abge-
neigt, mit Conrad Ferdinand Meyers Hütten zu
beichten, dass ich es bedaure, damals nicht Hütten
mehr gewesen zu sein. Doch darüber wollen wir
uns heute nicht mehr länger unterhalten, sondern
uns ganz der Freude hingeben, dass nun die Stunde
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geschlagen hat, wo auch in der Uhrenindustrie
wieder ein etwas liberalerer Luftzug wehen soll.

Für einen Liberalen ist es ein wahres Labsal,
nach der protektionistischen Kost des Jahres 1950
nun die bundesrätliche Weisung des Jahres 1960 zu
lesen. Wie sehr der Wind gedreht hat, möchte ich an
einem einzigen Beispiel darlegen. Die Weisung des
Jahres 1950 setzte sich mit Entschiedenheit ein für
die Weiterführung der Bewilligungspflicht für die
Eröffnung neuer Betriebe, weil sonst - wie es
wörtlich heisst - unsere Uhrenindustrie grossen
Schwierigkeiten entgegengehen würde. Die heutige
Weisung argumentiert diametral entgegengesetzt.
Sie ist ebenso entschieden gegen die Weiterführung
dieser Bewilligungspflicht, ja macht diese sogar ver-
antwortlich für die grossen Schwierigkeiten, denen
sich die Uhrenindustrie in steigendem Masse gegen-
übersieht. Ich möchte keineswegs in Zweifel ziehen,
dass die verantwortlichen Instanzen sich alle Mühe
gaben, diese Bewilligungspflicht im Sinne des
Gesetzes loyal zu handhaben; aber es war beinahe
unvermeidlich, dass ihnen dabei auch schwere
Missgriffe unterlaufen mussten, zumal sie ja im
wesentlichen auf die Information der interessierten
Verbände, abstellen mussten. Unser früherer Kollege
Obrecht hat im Ständerat ein sprechendes Beispiel
aus der Praxis zitiert. Er sagte: „Es gibt einen be-
deutenden Fall, wo man einem Uhrensteinfabrikan-
ten die Bewilligung verweigert hat. Er zog die
Konsequenz, ging ins Ausland und hat dort eine sehr
gute Uhrensteinfabrik eröffnet, die heute der
heimatlichen Uhrensteinindustrie sehr viele Sorgen
bereitet. Dieser Mann erklärt heute noch, er wäre
nie ins Ausland gegangen, wenn man ihm in der
Schweiz die Bewilligung gegeben hätte." Sie sehen,
das Uhrenstatut, das als eine seiner Hauptaufgaben
hatte, die Expatriierung der Uhrenindustrie zu ver-
hindern, hat indirekt in diesem Falle geradezu
die ausländische Konkurrenz gezüchtet. Herr Rit-
schard hat bestritten, dass das Uhrenstatut
irgendwie an der ausländischen Konkurrenz schuld
sei: Hier ist ein Fall vorhanden, der das Gegenteil
beweist. Er hat übrigens die Beweislast umgedreht.
Wir haben nie behauptet, dass das Uhrenstatut
wesentlich daran schuld sei. Unsere These ist, dass
das Uhrenstatut nicht in der Lage -war, das Auf-
kommen einer ausländischen Konkurrenz zu ver-.
hindern. Aber ich will nicht abstellen auf solche
Einzelfälle, sondern sagen : Das Entscheidende war,
dass diese Bewilligungspflicht den Verbänden das
Machtmittel in die Hand gab, um eine monopoli-
stische Organisation aufzuziehen, die in der Lage
war, unerwünschte Konkurrenz weitgehend auszu-
schalten. Die Folgen sind bekannt - ich brauche sie
hier nicht länger zu schildern: nach aussen zwar
heute noch eine blühende, prosperierende Industrie,
unter der Oberfläche aber und sich immer deutlicher
bemerkbar machend, beänstigende Symptome einer
kritischen Entwicklung. Einige Sätze aus der
bundesrätlichen Weisung: „Die auf die Erhaltung
des Bestehenden ausgerichtete Politik gewisser
Verbände erwies sich nicht durchwegs als genügend
anpassungsfähig." Ein weiterer Satz: „Unsere
Industrie, die den Konkurrenzdruck nur in abge-
schwächter Form zu spüren bekam, schenkte dem
Ausbau ihrer Konkurrenzfähigkeit nicht durchwegs
die nötige Aufmerksamkeit." Ein dritter Satz: „Die
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FH, die Fédération suisse des associations des
fabrications d'horlogerie, gibt zu, es könne nicht
bestritten werden, dass die bisherige Ordnung in der
Uhrenindustrie zu einer gewissen Sklerose geführt
habe." Wenn Sie das Konversationslexikon auf-
schlagen unter „Sklerose", so heisst es „Sklerose"
sei der Zustand der krankhaften Verhärtung eines
Organes.

Eine zweite wichtige Festestellung: Das pro-
tektionistische Uhrenstatut hat, wie gesagt, das
Aufkommen einer starken internationalen Konkur-
renz nicht zu verhindern vermocht. Es kann nicht
bestritten werden, dass die Zeiten endgültig vorbei
sind, wo allein die Schweiz in der Lage war, hoch-
qualifizierte Uhren herzustellen. Unser Vorsprung in
technischer Hinsicht wird immer kleiner, weil die
Produktion im Ausland nicht nur quantitativ,
sondern auch qualitativ ständig im Steigen be-
griffen ist. Und aus diesen Umständen ziehen nicht
etwa Puristen und nicht etwa Doktrinäre und nicht
extrem Liberale, sondern der Bundesrat, der in der
Lage war, objektiv und sachlich die Zustände in der
Uhrenindustrie zu beurteilen, den lapidaren Schluss :
Die Konzeption des geltenden Uhrenstatutes hat
sich wirtschaftlich als verfehlt und für die Zukunft
als politisch kaum mehr realisierbar erwiesen. Über
dieses Kapital des Uhrenstatutes können Sie den
Titel setzen „Fehlschlag einer Mission". Unter
diesem Titel hat ein bekannter englischer Diplomat
seine Erlebnisse als Botschafter seines Landes im
Hitler-Deutschland veröffentlicht. Der Mut ist
lobenswert, mit dem diese Feststellung gemacht
wird. Und es ist nicht minder lobenswert, dasS dann
daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen
werden. Die Weisung spricht von einer Akzent-
verlagerung, von einem Abrücken von der bis-
herigen statisch konservierenden Haltung und vom
Übergang zu einer vorwärtsgerichteten dyna-
mischen Politik. Diese Zielsetzung hat unsere volle
Zustimmung. Und wir können uns auch damit ab-
finden, dass der Uhrenindustrie eine kurze Über-
gangsfrist eingeräumt wird, um sich an diese
Akzentverschiebung zu gewöhnen.

Herr Grendelmeier hat gestern gesagt, Unrecht
könne nicht durch Angewöhnung zum Recht wer-
den. Ganz einverstanden. Aber Unrecht kann durch
Entwöhnung zum Recht zurückgeführt werden.
Und im Sinne einer solchen Entwöhnungskur bin
ich bereit, der Uhrenindustrie eine kurz bemessene
Gnadenfrist einzuräumen, damit sie - um das Bild
zu brauchen, das mein Fraktionsfreund Favre-Bulle
zitiert hat — noch in dem Boot, in dem sie sitzt,
fahren und am neuen Ufer sicher landen kann.

Bei seiner gestrigen Prüfung der Verfassungs-
mässigkeit der Vorlage hatte Herr Grendelmcier in
vielem recht, in einzelnen Punkten aber auch un-
recht. Besonders seine Interpretation des Begriffes
vom gesamtschweizerischen Interesse war voll-
ständig abwegig. Aber ich möchte ihm soweit ent-
gegenkommen und sagen, dass ich diese Vorlage
vielleicht weniger als verfassungsmässig denn als
zweckmässig oder noch besser gesagt, der ganz
besonderen Situation, in der wir stehen, angepasst
empfinde.

Nun lassen Sie mich schliessen mit e'nigen
grundsätzlichen Überlegungen. Wer sich zum
wirtschaftlichen Liberalismus bekennt, hat dieses

System als Ganzes zu akzeptieren, weil es nur als
Ganzes funktionieren kann. Die Methode der „aus-
gewählten Kapitel" gilt nicht. Es geht nicht an, nur
gerade das „herauszuschneuggen", was einem passt
und vorteilhaft erscheint, sich vom ändern aber,
das einem Schwierigkeiten bereitet und einem nicht
ganz ins Konzept passt, zu distanzieren. Besonders
gefährlich sind alle Versuche, im liberalen Wirt-
schaftssystem die Konkurrenz zu drosseln, weil die
Konkurrenz der unerlässliche Motor ist, der das
Ganze in Gang hält. Wer künstlich die Konkurrenz
ausschaltet, der greift das liberale Wirtschafts-
system an seiner Wurzel an, an der Wurzel, die ihm
fortwährend neue Lebenskraft zuführen muss. Wir
treten deshalb für eine Liberalisierung des Uhren-
statutes ein. Wir sind weit davon entfernt, damit der
Uhrenindustrie leichtfertig Schwierigkeiten bereiten
zu wollen, ganz im Gegenteil. Wir sind zutiefst
davon überzeugt, dass, auf längere Dauer gesehen,
nichts das Interesse der Uhrenindustrie besser zu
wahren vermag als jene liberale Haltung, in der das
neue Uhrenstatut konzipiert ist.

Verschiedene Redner vor mir haben mit einem
deutlichen Unterton der Resignation, ja des Miss-
behagens, sich dem Antrag auf Eintreten ange-
schlossen. Man hat das getan, weil es nicht gut
anders gehe, weil eine andere Haltung aussichtslos
erscheine und weil es das kleinere Übel sei. Die
Gefühle, die mein Inneres bewegen, sind ganz an-
derer Natur. Es sind dies Genugtuung, ja Freude,
und diese Gefühle überwiegen so weit alle ändern
Überlegungen, dass ich Ihnen ohne Zögern em-
pfehlen kann, für Eintreten auf die bundesrätliche
Vorlage zu stimmen.

M. Kohler: Les rapporteurs de la commission
ont l'un et l'autre brillamment exposé la situation
qui nous vaut d'examiner le nouveau statut horlo-
ger. Ils en ont analysé tous les aspects, comme du
reste certains de nos prédécesseurs à cette tribune,
nous dispensant par-là de reprendre par le détail
tous les éléments qui méritaient d'être soulignés.

Il nous reste donc à relever les points essentiels
dont les conclusions ne peuvent être que favorables
à l'entrée en matière.

Que l'industrie horlogère puisse prêter à contro-
verse, cela s'explique tout naturellement du fait de
son statut spécial. Qu'elle y ait prêté le flanc à cette
controverse, cela n'est douteux pour personne.

Dire pour autant que toutes les critiques et les
commentaires qu'elle suscite sont fondés, lui con-
tester ses efforts et les progrès réalisés, cela n'est
pas sérieux.

M. Grendelmeier,.hier, nous a fait penser à quel-
que poète sympathique d'un autre temps, doublé
d'un alchimiste qui aurait découvert un nouveau
système économique: le libre échange, le libéralisme
économique. Autrement dit, le parlement suisse,
notre Conseil national, vient de faire une extra-
ordinaire découverte!

Nous ne lui en voulons pas trop pour la bonne
raison qu'il a vraisemblablement parlé au nom de
ceux qui n'ont pas encore réalisé combien l'industrie
horlogère est différente de toutes les autres industries.

Il l'a démontré, M. Grendelmeier, lorsqu'il a
rapproché l'horlogerie de la fabrication des cigares,
des Stumpen.
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J'ai beaucoup de sympathie pour les fabricants
de bouts tournés ; j'en ai davantage encore pour ceux
qui les fument, mais ils les fument toujours dans des
moments où l'heure ne compte pas ou ne compte
presque pas. Mais, si les fabricants de cigares ont
leurs soucis, ils ne sont pas du tout du même ordre
que ceux de l'horlogerie dans le domaine de la
recherche, de la technique et de la précision. La
différence essentielle entre la fabrication de la
montre et celle des cigares, c'est que la production
horlogère doit être écoulée à raison de 97% à
l'étranger, alors que celle des cigares trouve pre-
neurs dans la même proportion à peu près à l'inté-
rieur du pays.

Evidemment, il est difficile de concilier deux
thèses diamétralement opposées et qui procèdent à
la fois du dirigisme et du libéralisme, qu'on voudrait
rétablir, du type Manchester.

Il est peut-être plausible pour les non-initiés
que certains grands capitaines d'industrie, tel
M. Schmidheiny, notre collègue, inspirés par leurs
seules réussites, ne soient pas enclins ne serait-ce
qu'à la compréhension pour l'industrie horlogère
aux particularités uniques et trop souvent sujette
aux moindres fluctuations économiques.

M. Schmidheiny a d'ores et déjà fait connaître
son opposition au statut entier si l'article 12, tel
qu'il ressort des débats de la commission du Conseil
national, n'est pas accepté.

Suivrons-nous ces menaces ? Je ne l'espère pas
parce que je serais obligé alors de donner rendez-
vous à M. Schmidheiny lorsque nous serons entrés
dans la phase des expériences qui suivront la pro-
position qu'il vient de faire. Alors, je veux souhaiter
qu'il soit conséquent et qu'il amène, dans les régions
qui seront alors prétéritées, les industries qui leur
manqueront fatalement.

La protection légale dont le terme irrévocable
est fixé par le nouveau projet du Conseil fédéral ne
lui a pas valu que des sympathies.

Tout cela pour dire, en tant que représentant
d'une région horlogère, que cette industrie n'est pas
exempte de reproches.

Nous sommes les premiers à déplorer son manque
de coordination intérieure et extérieure, son défaut
d'information et de contact. Les regrettables
tractations entre ses principales organisations se
sont finalement concrétisées ces derniers temps par
des accords et cela est heureux.

Il faut déplorer aussi l'absence d'une organisation
de faîte, suffisamment forte, habilitée valablement à
engager l'industrie horlogère tout entière au dedans
comme au dehors du pays. La transformation de la
Chambre suisse de l'horlogerie en une sorte de
Chambre syndicale réunissant toutes les compé-
tences voulues et qui en ferait l'interlocuteur va-
lable auprès de nos autorités est devenue une né-
cessité.

On peut s'étonner que le pays horloger par excel-
lence — c'est peut-être l'occasion de rappeler que
nous ne sommes pas les inventeurs de la montre -
n'ait pas cru devoir doter officiellement l'une ou
l'autre de nos hautes écoles suisses d'un équipement
technique permettant la formation d'ingénieurs
horlogers spécialisés qui manquent actuellement. Il
est vrai que l'Université de Neuchâtel et le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères ont pris

l'initiative de combler cette lacune. Tout en leur
rendant un vibrant hommage, reconnaissons que
leur «production» en ingénieurs voire en physiciens
spécialisés est nettement insuffisante, surtout au re-
gard des besoins futurs impérieusement sollicités
par la fabrication de la montre électronique.

Il est peut-être téméraire ici de préconiser la
création d'une institution financière" horlogère,
faisant office de banque, qui la renforcerait, lui
conférant la puissance et la résistance nécessaires, en
particulier dans les moments d'accalmie et de
sautes d'humeur de la conjoncture internationale.

Je mesure très bien toutes les conséquences de
ces propositions audacieuses.

On nous dira que le lieu est peut-être mal choisi
pour faire ces constatations. Nous pensons au con-
traire qu'il est des mesures à prendre - même si
elles appartiennent pour une grande part à l'ini-
tiative privée - dont l'importance conditionne
l'avenir du pays. Elles méritent par conséquent
d'être soulevées dans nos conseils.

Ces lacunes n'en excluent pas d'autres d'ailleurs
plus ou moins objectivement soulevées par les
adversaires du projet. Il va sans dire que la solution
d'intérêt général que postule tout texte légal ne
saurait concilier tous les intérêts étroits. On ne
peut faire un statut pour chaque entreprise ou
groupes d'intéressés.

S'agissant de la décision qui nous préoccupe,
peut-on prétendre que l'expérience qui s'achève
avec l'arrêté actuel est négative? Peut-on se désoli-
dariser, comme par hasard, d'une expérience de
quarante ans qui a pourtant apporté, avec la
réciprocité syndicale, une certaine promotion so-
ciale incontestée et dont la sollicitude pour les
petites et moyennes entreprises n'a rien d'infamant ?

Pour reconnaître les mérites d'une époque qui
prend fin et dont les résultats positifs n'ont peut-
être pas été suffisamment retenus, nous n'en som-
mes pas moins résolument partisan d'adaptations
nouvelles. Mais précipiter l'industrie horlogère
brutalement, sans aucune préparation, en la
faisant passer brusquement d'un système de pro-
tection à celui de la libéralisation totale, ce serait
faire courir les risques les plus gros non seulement à
la grande majorité des entreprises, des ouvriers et
de leurs familles, mais encore à des régions entières
et à des localités dont le sort en dépend.

,Le parlement, pas plus que le gouvernement, ne
saurait assumer pareille responsabilité, d'autant
plus - je crois l'avoir déjà dit - que l'industrie
horlogère n'est assimilable à nulle autre, ce qui
lui a du reste valu l'intervention des pouvoirs
publics. Ses particularités trop méconnues la
placent dans une situation spéciale. Le fabricant du
produit terminé, dont la fabrication dépend par-
tiellement ou exclusivement du fabricant de fourni-
tures, a seul accès au marché extérieur. C'est là que
nous ne nous entendons peut-être pas, Monsieur
Häberlin: C'est parce que, je le répète, seul le
fabricant du produit terminé a accès au marché
étranger, alors que le fabricant de fournitures est
limité à un circuit fermé. Telle est la différence
entre les industries que vous défendez et celles que
nous défendons.

Les pièces détachées et les ébauches constituent
l'essentiel des investissements. Les quelque 39 000
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ouvriers qu'elle emploie sur 67 000 ouvriers que
compte l'industrie horlogère — c'est-à-dire quelque
10 000 ouvriers de plus que les fabricants de la
montre - sont entièrement tributaires de l'efficacité
et du poids des prestations du fabricant de montres
dans la conquête du marché mondial.

C'est cela la réalité et c'est là que réside le
drame. Toutes les méthodes de simplification
préconisées ne changeront pas de sitôt l'essentiel
d'une telle situation. Elles convergeront vers des
améliorations à l'échelle des différentes branches
annexes et même du produit terminé, mais elles ne
modifieront pas pour autant la structure fondamen-
tale acquise à la faveur de plusieurs siècles de travail.

Le fait est d'autant plus évident que nous en
sommes non seulement à l'époque de la rationali-
sation, mais aussi de la spécialisation. Il suffit de
prendre l'exemple de la pratique médicale. De plus
en plus - et ce n'est pas moi qui ai inventé cette
formule - on fait appel à un spécialiste pour toutes
les parties du corps. Cette spécialisation est aussi
valable dans l'industrie. Or nulle autre industrie ne
postule autant que notre industrie horlogère
d'aussi scrupuleuses exigences de spécialisation.
Cela est l'évidence même. L'affirmer n'est pas plai-
der l'impossible, comme d'aucuns le prétendent et
se l'imaginent trop facilement. Il n'est peut-être pas
inutile de leur rappeler le mot de Taylor: «II n'y a
pas d'homme si habile soit-il qui puisse espérer
lutter avec succès contre un groupement d'hommes,
très ordinaires, moins bien organisés, coordonnant
leurs efforts.»

Dans ces conditions, établir un arrêté à sens
unique, qui ne tiendrait compte que de l'une ou
l'autre des positions du fabricant-client ou du
fabricant-fournisseur, qui font partie intégrante de
l'industrie horlogère, serait contraire à nos usages
helvétiques. Seul l'intérêt général doit prévaloir -
et cela malgré les lacunes du projet. <

Ce sont ces sentiments qui nous ont valu l'accord
quasi unanime de la commission du Conseil na-
tional. Ils ont également prévalu dans la nouvelle
teneur des articles amendés par la commission,
notamment les articles 7 et 12, dont les propositions
de modification ont été suggérées par celui qui vous
parle. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ces pro-
positions ont le mérite, d'une part, d'assouplir dans
un sens positif mais prudent le régime de nos
exportations et, de l'autre, de freiner un déséquilibre
certain au profit d'une seule catégorie d'intéressés.

Les propositions de la commission du Conseil
national, pour ne pas être parfaites, n'en constituent
pas moins un compromis valable. Elles apportent une
solide base d'adaptation et de permutation. Nous
savons très bien que le statut en lui-même n'est pas
une fin en soi. Il est une base de discussion. Il est un
nouveau départ. Les propositions qui nous sont
soumises permettent tous les élans d'initiative et de
perfectibilité. Cependant, il est évident que sans la
bonne volonté de ceux qu'il concerne, l'arrêté ne
sera rien du tout. Il revendique l'engagement tout
entier des hommes qui en dépendent dans un combat
où l'esprit prédomine, dans lequel la seule intelli-
gence est insuffisante si elle n'est fonction de la
volonté de créer, d'organiser et de dominer la charge.
11 n'exclut nullement des concentrations rationnelles
qui ne veulent pas pour autant dire dépossession des

régions rurales ou semi-rurales d'une industrie chère-
ment acquise. Au gigantisme de la centralisation
absolue, nous opposons des solutions de coordina-
tion, de raffermissement des structures et de renou-
vellement technique.

Ces considérations sont du reste valables non
seulement pour l'horlogerie, mais pour toutes les
industries. Ces dernières auraient tort de se laisser
aller à un mouvement d'humeur contre l'industrie
horlogère, oubliant par-là que les exigences actuelles
appellent de plus en plus une solidarité économique
valable, tant l'interdépendance de tous les secteurs
de l'industrie conditionne le destin de notre pays.

C'est dans ces sentiments que je vous propose
d'entrer en matière.

Wüthrich: Beim Uhrenstatut handelt es sich
zweifellos um eine der umstrittensten Vorlagen, die
unser Rat im Jahre 1961 zu behandeln hat. Es ist ja
auch nicht übertrieben günstig, wenn man in einer
Hoch- oder in einer Überkonjunktur über Schutz-
massnahmen einer Industrie diskutieren muss. Die
Auffassungen stehen sich denn auch, wie aus der
bisherigen Diskussion hervorgeht, zum Teil geradezu
diametral entgegen. Während die einen einer straffen
staatlich gelenkten Ordnung das Wort reden, wollen
die ändern jede staatliche Einflussnahme über Bord
werfen und zur absolut freiheitlichen Ordnung zu-
rückkehren. Nach meiner Auffassung ist weder das
eine noch das andere Extrem unserer Uhrenindu-
strie zuträglich. In diesem Meinungsstreit ist es
unsere Aufgabe, das Mass des Vernünftigen und
Möglichen zu suchen, um nicht alles zu gefährden.
Ich bekenne mich im wohlverstandenen Interesse
der Arbeitnehmer in der Uhrenindustrie, aber auch
der Arbeitgeber, sowie der ganzen Volkswirtschaft
als Anhänger einer vernünftigen Ordnung, die eine
optimale Disziplin in diesem für unser Land so wich-
tigen Wirtschaftszweig ermöglicht. Trotzdem einiges
geändert hat in den letzten 30 Jahren, gestatte ich
mir, denjenigeu, die im Zeichen der gegenwärtigen
Hoch- oder Überkonjunktur jegliche Einflussnahme
des Staates über Bord werfen wollen, einiges in
Erinnerung zu rufen.

Erstens war die öffentlich-rechtliche Ordnung,
das heisst das Uhrenstatut, notwendig, weil die
heute so prononciert herausgestellte freiheitliche
Ordnung versagt hat. Ich erinnere in diesem Zusam-
menhang an die Situation während den Jahren 1930
bis 1936, ganz zu schweigen von der Situation, wie
sie nach dem Ersten Weltkrieg war. Damals ist die
Zahl der in der Uhrenindustrie Beschäftigten von
48 300 im Jahre 1929, also vor der Krise, auf 24 700
im Jahre 1934, das heisst annähernd auf die Hälfte
gesunken. Ich darf zweitens daran erinnern, dass
sich im gleichen Zeitabschnitt die Uhrenindustriellen
die Preise in einer wilden Konkurrenz gegenseitig
buchstäblich versaut haben. So betrug der Durch-
schnittspreis pro Uhr im Jahre 1929 Fr. 12.88 und
im Jahre 1935 noch Fr. 6.74, was ebenfalls einer
Senkung von nahezu 50% entspricht. Trotz diesem
Preiszerfall, trotz dieser freien Konkurrenz, hat auch
der Export zusehends an Boden verloren. Die Zahl
der exportierten Uhren und Uhrwerke ist von 20,7
Millionen Stück im Jahre 1929, also vor der Krise,
auf 8,2 Millionen im Jahre 1932 gesunken und hat
dann bis 1934 wieder auf 12 Millionen Stück auf-
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geholt. Der Rückfall beträgt somit auch beim Ex-
portvolumen etwa 40%. In ihrer Wechselwirkung
führte diese Situation auch zu einem Zerfall der
Löhne. Die Durchschnittsverdienste der noch be-
schäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sind um 20
bis 25% gesunken, beziehungsweise abgebaut wor-
den. So betrugen die Durchschnittsverdienste der
Arbeiter nach dem Statistischen Jahrbuch im Jahre
1931 Fr. 1.58 und im Jahre 1936 noch Fr. 1.30; das
entspricht einer mittleren Senkung von 22%. Ich
betone, dass es sich hier um die Durchschnittslöhne
der männlichen Arbeitskräfte handelt.

Das sind Tatsachen, die wir auch heute, da wir
uns im allgemeinen einer ausgezeichneten Kon-
junktur erfreuen, nicht vergessen dürfen. Nicht ver-
gessen sollten wir ferner, dass es seinerzeit die
Uhrenindustriellen, unterstützt von den Gewerk-
schaften, waren, die staatliche Massnahmen ver-
langten, und dass diese Massnahmen unsere Uhren-
industrie vom Chaos in die Ordnung zurückgeführt
haben. Ich glaube, das darf hier unterstrichen wer-
den. Die Verbände der Uhrenindustrie, und zwar
sowohl diejenigen auf Arbeitgeber-, wie diejenigen
auf Arbeitnehmerseite, haben dabei Kontrollfunk-
tionen übernommen, ohne die der Bund gar nicht
in der Lage gewesen wäre, das Uhrenstatut durch-
zuführen. Ich möchte damit unterstreichen, dass
nicht alles negativ ist, was der Bund in enger
Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden in den
letzten Jahrzehnten getan hat.

Noch eine weitere Feststellung, die besonders
gegenüber der Behauptung des Herrn Grendelmeier
gilt: Wenn Herr Grendelmeier glaubt, die Uhren-
industrie hätte im Ausland verhindert oder auch nur
gebremst werden können, wenn wir kein Uhrensta-
tut, das heisst eine liberale Ordnung gehabt hätten,
gibt er sich einem grossen Trugschluss hin. Russland
zum Beispiel hatte bekanntlich schon vor dem Krieg
eine eigene Uhrenindustrie aufgezogen und musste
schon damals als kommender Konkurrent in den
Ostblockländern in Rechnung gestellt werden, und
zwar mit oder ohne Uhrenstatut. Deutschland hat
seit Jahrzehnten im Schwarzwald ein Uhrenzen-
trum; ich nenne Schweningen mit seinen grossen
deutschen Uhrenfabriken. Dieses Uhrenzentrum
hätte auch ohne Uhrenstatut für unser Land eine
Konkurrenz bedeutet. In den Vereinigten Staaten
gibt es aus kriegswirtschaftlichen Gründen eine
Uhrenindustrie, die durch protektionistische Mass-
nahmen gefördert wird. Ich erinnere an die Schutz-
zollpolitik, an die Kontingentierungen usw. Japan
schliesslich ist ein kommendes Industrieland. Ich
erinnere an seine Industrie für optische Instru-
mente, die gute Qualitätsprodukte herstellt. Heute
entwickelt sich dort — mit oder ohne schweizerisches
Uhrenstatut - eine Uhrenindustrie, die mit ihrer
gegenwärtigen Kapazität von rund 6 Millionen
Uhren zu einem ernsthaften Konkurrenten werden
kann. Auch diese Expansion hätte sich mit einer
freiheitlicheren Ordnung in unserem Lande zweifel-
los nicht verhindern lassen. Verantwortlich für das
Aufkommen dieser ausländischen Konkurrenzindu-
strien war das Bestreben nach wirtschaftlicher Un-
abhängigkeit dieser Länder, namentlich auf dem
Gebiete der Rüstungen und der darauf basierenden
Schutzzölle, Einfuhrkontingentierungen und staat-
lichen Investitionskrediten, und, was die ver-

schärfte russische Konkurrenz auf dem Weltmarkt
betrifft, die Angebote zu Dumpingpreisen.

Im übrigen darf ich unterstreichen, dass sich die
Uhrenindustrie unter dem Uhrenstatut recht gut
entwickelt hat. Es ist also nicht so, dass die Uhren-
industrie in ihrer Entwicklung durch das Statut
gehindert worden wäre. Ich verweise auf die Export-
ziffern: 1950, also vor dem Uhrenstatut, betrug der
Export 730 Millionen Franken, 1960 rund 1,2 Milli-
arden Franken. Darin liegt auch die Existenzgrund-
lage der Arbeiterinnen und Arbeiter unserer Uhren-
industrie. Ich glaube, wir müssen versuchen, diese
Diagnose zu sehen, damit wir nicht die falsche Thera-
pie anwenden und damit den Patienten (der im übri-
gen heute gar keiner ist) gefährden. Mit der Absicht
der Anhänger einer absolut freien Uhrenindustrie,
die Branchenverbände zurückzubinden - die nur
die Dissidenz und die wilde ungesunde Konkurrenz
fördert -, werden wir die Zukunftsprobleme der
Uhrenindustrie nicht lösen und die typischen Uhr-
macherdörfer im Jura nicht erhalten können. Wir
werden zwar im Hinblick auf die europäische Wirt-
schaftsintegration und die damit zusammenhängen-
den Konzentrationsbestrebungen nicht alle 2800
Betriebe und Betrieblein unserer Uhrenindustrie
auf ewige Zeiten in ihrer heutigen Form konservieren
können. Was wir aber verhindern müssen, ist der
tödliche operative Eingriff in die heutige Ordnung.

Mir scheint, die bundesrätliche Vorlage gehe
nach allem, was in der Botschaft steht, was voran-
gegangen ist und was sich heute in der Praxis ab-
zeichnet, mit den Lockerungen an die äusserste
Grenze des Möglichen und Vernünftigen. Ich ver-
weise auf den vorgesehenen Abbau der Fabrikations-
bewilligungspflicht, die - ich möchte das hier beto-
nen - einmal das Prunkstück unserer heutigen Ord-
nung war. Ferner verweise ich auf die Lockerungen
hinsichtlich der Ausfuhrbewilligung und schliesslich
auf diejenigen in bezug auf die Solidaritätsbeiträge
von Aussenseitern.

Ich stelle keine weitergehenden Anträge, sondern
möchte lediglich noch einen Hinweis geben. Herr
Bundespräsident Wahlen hat an der Mustermesse
an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer fünf Fragen
gerichtet, die mit der - wie man sagt - überhitzten
Konjunktur zusammenhängen. Ich gestatte mir,
eine sechste Frage beizufügen: Ist es sinnvoll, ange-
sichts der heutigen Konjunktur in der Uhrenindu-
strie alle ordnenden Schranken zu beseitigen, um
auf diese Weise in einer Industrie, die ohnehin kri-
senanfällig ist, die Expansion und Aufblähung zu
erleichtern? Wir dürfen uns von der gegenwärtigen
blühenden Konjunktur nicht verblenden lassen. Es
ist nämlich erst knapp drei Jahre her, seit wir in der
Uhrenindustrie einen ernsthaften Kriseneinbruch
mit einer beträchtlichen Zahl von Ganz- und Teil-
arbeitslosen hatten. So hatten wir in der Uhren-
industrie 1958 9,3% und im Jahre 1959 14,8% der
Beschäftigten, die Arbeitslosenunterstützung bezie-
hen mussten. Unsere Uhrenindustrie bedarf also
auch in den nächsten Jahren noch eines gewissen
staatlichen Schutzes, das heisst einer gewissen
staatlichen Ordnung. Eine solche sehe ich vor allem
in der Qualitätskontrolle und einer sorgfältig abge-
wogenen Ausfuhrbewilligungspflicht.

In diesem Sinne empfehle ich Ihnen mit Über-
zeugung Eintreten auf die Vorlage.
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Grolimund: Während der letzten Monate hatte
ich öfters Gelegenheit, mich mit Arbeitgebern und
Arbeitnehmern der Uhrenindustrie über den vor-
liegenden Gesetzesentwurf zu unterhalten. Nicht
nur der Fabrikant, sondern auch der Arbeitnehmer
ist schliesslich daran interessiert, dass das neue
Uhrenstatut den Gesamtinteressen dient. Über das
alte Uhrenstatut sind ja verschiedene Klagen laut
geworden. So ist es heute eigentlich nicht mehr ver-
ständlich, dass unter anderem auch für die Erhö-
hung der Arbeiterzahl eine Bewilligung notwendig
war. Die neue Vorlage des Bundesrates verdient
Anerkennung; denn der Wille kommt zum Aus-
druck, die Uhrenindustrie sukzessive zur Freiheit
zurückkehren zu lassen. In diesem Zusammenhang
wird ein schrittweiser Abbau der staatlichen Inter-
vention vorgenommen. Anderseits erwarten die
interessierten Kreise vom neuen Uhrengesetz, dass
es alle Branchen der Uhrenindustrie gleich behandle.
Wir müssen uns heute auch die Frage stellen: Soll
die Schweizeruhr punkto Präzision unübertrefflich
sein und bleiben, und wie urteilt der ausländische
Käufer, wenn er Schweizeruhren kauft ?

Zu Beginn der Jahrhundertwende wurden aus-
schliesslich Anker- und Zylinderuhren fabriziert.
Die Ankeruhr hat ihre führende Stellung behalten.
Die Zylinderuhr, die preislich und technisch nicht
befriedigte, ist heute fast gänzlich verschwunden,
und an deren Stelle kam die Roskopf- und Stift-
ankeruhr auf. Folgende Zahlen sprechen für die
Wichtigkeit auch- dieser Typen: Im Jahre 1938
betrug der Verkauf 9 Millionen Stück, im Jahre 1960
aber 15,9 Millionen Stück, im Werte von 165,8
Millionen Franken. Diese Industrie beschäftigt zur
Zeit, direkt wie indirekt, gegen 20 000 Angestellte,
Arbeiter und Arbeiterinnen. Wir ersehen aus dieser
Zahl, dass sich neben der Anker- auch die Roskopf-
branche erfreulich entwickelt hat. Es muss zweifellos
unsere Aufgabe sein, mit dem neuen Gesetz die Ent-
wicklung der gesamten Uhrenindustrie zu fördern.
Es ist deshalb nicht verständlich, dass nun eine
Branche bis zum 31. Dezember 1966 zuwarten muss,
bis sie Ankerrohwerke fabrizieren darf, hingegen
alle Uhrenfabriken, die ihre Ebauches einkaufen
und dazu noch 600 Termineure, die bis jetzt nur
Lohnarbeiten verrichteten, ab 1. Januar 1964, nach
Vorschlag der Kommission, alle Uhrenarten ohne
Bewilligung herstellen dürfen.

Warum müssen die Roskopf-Ebauches-Fabriken
- es gibt deren 7, wovon 6 allein im Kanton Solo-
thurn, - bis Ende 1966 der Bewilligungspflicht unter-
stellt bleiben ? Gleich lange Spiesse für alle Branchen
der Uhrenindustrie sind sicher gerechtfertigt.

Die technische Kontrolle stösst nicht restlos auf
Gegenliebe. Wenn man indessen pro und kontra ab-
wägt, hat man doch den Eindruck, dass die gesamte
Uhrenindustrie im Wettbewerb mit dem Ausland
davon profitieren kann und profitieren wird. Die
Durchführung der Kontrolle sollte aber möglichst
nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen.
In der Vollziehungsverordnung sollte man auch weit-
gehend den Brancheninteressen Rechnung tragen.
Ich habe mir sagen lassen, dass zum Beispiel zwei
vollamtliche Experten, die mit einer fliegenden Kon-
trolle beauftragt würden, vollauf genügen, um in der
Roskopf-Uhrenbranche eine regelmässige und inten-
sive technische Kontrolle im Sinne des Gesetzes

durchzuführen. Die Aufwendungen hiefür würden
pro Jahr maximal 100 000 Franken betragen. Das
EVD sieht jedoch vor, dass man der Uhrenkammer
für die Durchführung der Kontrolle 5 Rappen pro
Stück.zu vergüten hat. Diese Abgabe würde für den
Roskopf-Verband allein zirka 800 000 Franken aus-
machen, daher die Befürchtung dieser Branche, dass
ihre Produkte in Zukunft teurer werden. Könnte
man diesen Befürchtungen nicht entgegenkommen ?
Auf jeden Fall muss darnach getrachtet werden, die
gesamte Kontrolle kostenmässig auf ein Minimum
zu beschränken, damit wir den Konkurrenzkampf
gegen das punkto Preisen und Qualität, wie wir
wissen gut gerüstete Ausland bestehen können.
Daran sind Arbeitnehmer wie Arbeitgeber in glei-
cher Weise interessiert. Schaffen wir daher rasch
eine möglichst freiheitliche Ordnung, die den schöp-
ferischen Kräften freie Entfaltungsmöglichkeiten
lässt und der schweizerischen Uhrenindustrie Vor-
teile und nicht Nachteile bringt! In diesem Sinne
stimme ich für Eintreten und halte hinsichtlich der
Fristen die Anträge des Bundesrates für richtig.

Heil: Die Botschaft zum Entwurf eines Bundes-
beschlusses über das schweizerische Uhrenstatut ist
nach meiner Auffassung eine Arbeit, die erschöpfend
über die ganze Thematik und Problematik Auskunft
gibt. Als Mitglied der vorberatenden Komission
möchte ich nicht unterlassen, den Verfassern dieser
Botschaft für ihre Arbeit zu danken, gleichzeitig aber
auch ein Lob dafür auszusprechen, dass in aller Un-
geschminktheit die Probleme angesprochen worden
sind, die sich stellen und die es zu lösen gibt. Darum,
glaube ich, darf man auch sagen, diese Botschaft ist
objektiv, es braucht weder Lupe noch Fernrohr, um
ins Bild zu kommen, was tatsächlich zur Diskussion
steht. Ein Beweis dafür stellen nicht zuletzt die
zahlreichen Zuschriften dar, die die Mitglieder der
nationalrätlichen Kommission erhalten haben. So-
weit ich mich erinnere, wird in keinem dieser
Schriftstücke der Vorwurf erhoben, die Botschaft
wolle irgendetwas verschleiern, oder gewisse Dinge
seien objektiv falsch dargestellt worden. Selbstver-
ständlich stellen diese Eingaben die eine oder
andere Frage in anderer Weise zur Diskussion, als
sie gemäss Botschaft und Entwurf gelöst werden
soll.

Das gegenwärtige Uhrenstatut geht in seiner
Konzeption, wie ich es betrachte, auf zwei Um-
stände zurück, einmal auf die besondere Struktur
unserer Uhrenindustrie, wie sie sich im Laufe vieler
Jahrzehnte herausgebildet hat. Ihr Charakteristi-
kum besteht ja in einer Grosszahl von mittleren,
kleinen und ganz kleinen Betrieben, die meisten von
ihnen reich eingestreut in die Juralandschaft, die
meisten von ihnen auch nur zur Anfertigung einzel-
ner Uhrenbestandteile angelegt. Keiner dieser Be-
triebe könnte ohne den ändern leben. Produktions-
mässig ergänzen sie einander, sind aufeinander ange-
wiesen, wie die Räder der Uhr ineinandergreifen.
Und der zweite Umstand ist in der Erfahrung zu
suchen, welche die Uhrenindustrie in den Krisen der
zwanziger und dreissiger Jahre gemacht hat. Die
Angst vor dem, was sich damals ereignet hat, ist in
vielen Kreisen der Uhrenindustrie noch heute Be-
wusstseinsinhalt vieler Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Das ist begreiflich, um so mehr begreiflich,
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als die Uhrenindustrie, wie es ja immer wieder aus-
gesprochen werden muss, fast ausschliesslich als
Exportindustrie angesprochen werden muss und
mit ihren Produkten in besonderer Weise der Gunst
oder Ungunst des Wirtschaftswetters auf dem Welt-
markt ausgesetzt ist.

Nun, wir haben es in dieser Eintretensdebatte
bereits gehört: Im Lande herum besteht vielerorts
die Auffassung, dass unsere Uhrenindustrie hie et
nunc nunmehr ohne staatliche Krücken sollte aus-
kommen können. Zur Begründung wird ja auf
vielerlei hingewiesen, auf Exportzahlen, insbeson-
dere auf die Zahl der Fabriken, deren Zunahme, Ver-
grösserung usw. Tatsache ist, dass die Uhrenindu-
strie eine Reihe von Jahren günstiger Wirtschafts-
konjunktur hinter sich hat. Nun, das lustige ist, dass
es auch aus der Uhrenindustrie selber Kreise gibt,
die finden, dieses Uhrenstatut könnte nun nachge-
rade liquidiert werden. Nur die Begründung ist eine
andere, sie geht eigentlich ins Gegenteil dessen, was
die ersteren, die ich erwähnt habe, dazu sagen. Sie
verweisen nämlich auf Verhältnisse, von denen sie
sagen, dass sie nicht gesund seien und dass sie als
nachteilig für die weitere Entwicklung der Uhren-
industrie betrachtet werden müssen. Das Uhren-
statut habe, mit anderen Worten, nicht gehalten,
was man sich von ihm versprach, sondern habe in
seinen Auswirkungen ins Gegenteil umgeschlagen.
Dazu möchte ich mich nicht weiter äussern, sondern
nur in Klammer die eine Bemerkung anbringen, es
ist bereits auch schon gesagt worden: Die ausländi-
sche Uhrenindustrie, wie sie heute dasteht, ist sicher
weder direkt noch indirekt eine Folge unseres Uhren-
statuts. Sie wäre gekommen, ganz gleichgültig,
welche wirtschaftliche Ordnung wir in unserer
Uhrenindustrie gehabt hätten. Ich glaube nicht, dass
wenn jetzt die schweizerische Uhrenindustrie viel-
leicht nicht dort steht, wo gewisse Leute möchten,
dass sie stehen würde, dass da nun die Schuld beim
Uhrenstatut gesucht werden darf. Aber so oder so,
es ist, glaube ich, müssig, abwägen zu wollen, wer
nun mit seiner Auffassung recht hat, jene die sagen,
die Uhrenindustrie sei so gesund, dass sie auf jeden
Schutz verzichten könne, oder die anderen, die
sagen, das Uhrenstatut sei so, dass wir nun mit Be-
zug auf die internationale Situation nicht anders da-
stehen. Sonnen- und Schattenseiten gäbe es wahr-
scheinlich auch, wenn überhaupt nie ein Uhrenstatut
bestanden hätte. Darum ist es durchaus möglich,
dass die gleichen Kreise innerhalb und ausserhalb
der Uhrenindustrie, wenn sie gegenwärtig für eine
freiheitliche Verfassung eintreten, bei geänderter
Konjunkturlage durchaus wieder Verständnis für
eine gewisse staatliche Reglementierung hätten oder
vielleicht sogar nach einer solchen rufen würden.

Die Frage der Weiterführung des Uhrenstatutes
stellt sich nun aber nicht für den Zeitpunkt in 10
oder 20 Jahren und in Berücksichtigung der dann-
zumaligen Verhältnisse. Sie stellt sich heute und im
Hinblick auf die heutigen Gegebenheiten. So ge-
sehen, darf man wahrscheinlich die Aussage wagen :
Die Uhrenindustrie käme heute zweifellos ohne ge-
setzgeberische Hilfe und gesetzgeberischen Schutz
aus. Aber damit ist die Frage nicht beantwortet, ob
deswegen das geltende Uhrenstatut nun einfach von
heute auf morgen zum alten Eisen geworfen werden
darf. Abgesehen davon müsste man sich aber auch

fragen, wie weit das Uhrenstatut einer gedeihlichen
Entwicklung der Uhrenindustrie im Wege stand und
gegebenenfalls, wenn eine Verlängerung beschlossen
wird, stehen wird. Dass das Uhrenstatut einmal
nötig war, darüber, glaube ich, besteht kein Zweifel.
Weniger klar ist, ob das Uhrenstatut in gleichem
Masse, wie es notwendig war, in umgekehrtem Masse
schädlich war. Wenn gegenwärtig die Erneuerung
eines modifizierten Uhrenstatutes zur Diskussion
steht, sind ausschliesslich verfassungsmässige Grün-
de massgebend - sie sind in der Botschaft erwähnt -,
dann aber auch wettbewerbspolitische Überlegun-
gen, wie sie vor allem von der Eidgenössischen Preis-
bildungskommission geltend gemacht worden sind.
Darüber, ob der möglichst freie Wettbewerb das
non plus latra einer Wirtschaftsordnung darstellt,
liesse sich streiten. Jedenfalls, das müssen wir doch
auch nochmals festhalten, ist es der Uhrenindustrie
unter dem gegenwärtigen Regime nicht schlecht ge-
gangen. Im übrigen würde es sich wahrscheinlich
zeigen, wenn das Uhrenstatut nun fallen würde, was
in der Uhrenindustrie dann für eine Wirtschafts-
ordnung Platz greifen würde. Ich glaube, sie wäre
nicht nur rein freiheitlich, so wie die Erfahrungen in
anderen Wirtschaftszweigen zeigen.

Das konkrete gesetzgeberische Problem, scheint
mir, besteht darin, das gegenwärtige Regime des
Uhrenstatutes zu lockern. Es kann nicht darum
gehen, ob weiterhin Uhrenstatut ja oder nein, son-
dern, wie die Botschaft es ausführt und der Ge-
setzesentwurf es vorlegt, 'dass das gegenwärtige
Statut modifiziert wird im Sinne freiheitlicher Ord-
nung. Dabei, in diesem Sinne haben schon meine
Vorredner es angedeutet, es ausgeführt und unter-
strichen, sollen unnötige Härten vermieden werden.
Nun, der Zeitpunkt ist heute nicht ungünstig, um
eine solche Lockerung vorzunehmen, weil der Zeit-
punkt der Lockerung in eine Zeit der Hochkonjunk-
tur fällt. Manches wird dadurch ohne äusseres Zutun
gemildert. Aber diese Gunst der wirtschaftlichen
Verumständung, es gilt, sie zwar auszunützen, aber
sie darf auch nicht überfordert werden. Jene schei-
nen mir diese Gunst zu überfordern, die mit dem
Statut überhaupt abfahren wollen, die glauben, eben
weil wir heute Hochkonjunktur haben, auch in der
Uhrenindustrie sei überhaupt kein Schutz mehr
nötig. Mir scheint, diese Leute übersehen vielleicht
doch zu leicht, dass wohl der Gesetzgeber formal in
der Lage ist, auf dem Papier durch Beschluss des
Parlamentes eine Ordnung zu schaffen, aber - und
da gehe ich nicht mehr mit -, dass es bei einer solch
papierenen Ordnung nicht getan ist, sondern dass
eine solche Ordnung auch noch realisiert werden
können muss. Genau wie man dem einzelnen Men-
schen die Chance geben muss zu wachsen, sich anzu-
passen, sich zu verändern, dass man ihm auch die
entsprechend notwendige Zeit dazu geben muss,
genau so scheint mir, muss das auch in der Wirtschaft
der Fall sein, muss man auch einem Wirtschafts-
zweig die Möglichkeit geben, sich in diesem Sinne
anzupassen. Die Vorlage gibt diese Chance; sie
räumt die dafür notwendige Zeit ein. Es hängt dann
von der Uhrenindustrie ab, ob sie diese Chance
nutzt, ob sie - um es vielleicht auch so auszudrücken
- die Zeichen der Zeit erkennt und sich neu ein-
richtet im Sinne der Fernzielsetzungen, wie sie in
der Botschaft festgelegt sind, oder nicht. Als Arbeit-
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nehmervertreter hoffe ich, dass dem der Fall sei,
und dementsprechend bin ich auch dafür, dass wir
in diesem Saale auf den Entwurf zu einem neuen
Uhrenstatut, wie er aus der nationalrätlichen Kom-
mission hervorgegangen ist, eintreten.

M. Rosset: Permettez-moi de m'associer aux
remerciements qui ont été adressés par notre col-
lègue M. Heil au Département de l'économie
publique. Je pense qu'on ne se rendra jamais entière-
ment compte des difficultés énormes que le départe-
ment a eues à surmonter pour mettre sur pied le pro-
jet dont nous discutons.

Hier soir, notre excellent collègue M. Grendel-
meier m'a pris personnellement à partie. Il m'a fait
très plaisir car il nous a rajeunis l'un et l'autre de dix
ans. Il y a en effet dix ans, exactement le 12 avril
1951, dans une séance de nuit présidée par M. Pini,
que M. Grendelmeier et moi-même avons déjà
croisé le fer au sujet de la constitutionnalité de
l'arrêté horloger. Je vois que M. Grendelmeier n'a
pas changé d'opinion depuis lors. Je me permettrai
de lui dire : moi non plus ! (Rires.)

Vous savez que l'article 31 bis de la Constitution
pose deux conditions pour qu'un tel arrêté puisse
être pris. Personne iie conteste que la première con-
dition soit remplie. L'horlogerie est une branche
importante de l'économie suisse. Seule la seconde con-
dition est discutable : Cette branche est-elle menacée ?
Il est bien entendu qu'actuellement, je dis bien
actuellement, et en général - car il y a des excep-
tions - la situation conjoncturelle de l'horlogerie est
satisfaisante. II n'en demeure pas moins que sa
structure comporte une menace, car, par définition,
une menace vise toujours l'avenir. Pourquoi cette
menace ? La raison en est le nombre très considé-
rable des petites entreprises. D'autre part l'horlo-
gerie exporte le 95% de sa production; elle exporte
des biens de consommation et non de production,
des biens considérés; dans de nombreux pays, comme
non essentiels. Dès lors, ils se heurtent à des bar-
rières douanières ou d'autre nature. Enfin, l'horlo-
ger - il faut bien le dire - fait preuve d'un indivi-
dualisme extraordinaire, extrêmement sympathique
d'ailleurs, mais qui 'ne facilite pas toujours la con-
clusion de conventions.

On a longuement discuté à cette tribune de
l'entrée en matière. Plusieurs orateurs se sont expri-
més excellemment à son sujet, mais en les écoutant,
j'avais le sentiment que peu d'entre eux ont vécu la
crise de 1930 à 1936 dans un canton horloger, où
l'on voyait les chômeurs se traîner par milliers dans
la rue, les travaux d'édilité publics parfois négligés,
la dette publique augmenter considérablement et
devenir parfois une charge insupportable. Certains
me diront qu'on ne combat pas une crise écono-
mique par des lois et ils auront raison. Mais une loi
doit fournir les armes pour la combattre et per-
mettre de prévenir, tout au moins dans une large
mesure, le retour d'une récession.

On a beaucoup parlé dans cette salle de la liberté
du commerce et de la concurrence. Je crois devoir
reprendre une expression classique: «La concurrence
se dévore elle-même.» La concurrence conduit,
lorsqu'elle dépasse certaines limites, au monopole.
S'il n'y a que quelques entreprises, il est relative-
ment facile d'arriver à des ententes et à des accords,

voire des cartels. Mais lorsqu'on a des milliers
d'entreprises, il est pratiquement impossible pour
elles de conclure des accords sans une intervention de
droit public.

Le statut de l'horlogerie, statut de droit public,
est la base nécessaire, à mon sens même indispen-
sable, d'un statut de droit privé composé de con-
ventions en partie techniques, en partie écono-
miques, en partie sociales. Il s'agit de maintenir un
équilibre entre les différentes branches de l'horlo-
gerie. Le projet qui nous est soumis maintient à peu
près cet équilibre. Les améliorations que la com-
mission du Conseil national y a apportées sont à
mon avis heureuses. Un équilibre est absolument
indispensable sans quoi nous sacrifions certains
secteurs de l'industrie horlogère à d'autres secteurs, ce
qui serait absolument inadmissible.

En résumé, la base constitutionnelle existe,
comme l'a d'ailleurs relevé M. Rubattel, conseiller
fédéral, en déclarant, en 1951, que l'article 31bis est
«invoquable sans aucun doute» dans le cas présent.
Nous avons besoin du statut pour maintenir les
accords de droit privé qui, à ce défaut, risquent fort
d'aller à vau-l'eau. Nous en avons besoin pour
maintenir un équilibre qui est bien dans la tradition
suisse, car, ne l'oublions pas, notre pays est un pays
d'équilibre. Mais pour que l'ensemble de l'économie
suisse soit équilibré, il faut que ses différents
secteurs, en particulier le secteur horloger, le
soient également. C'est pour ces raisons que je vous
propose également d'entrer en matière.

M. Wilhelm: C'est comme représentant d'une
région essentiellement horlogère, mais non pas
d'intérêts horlogers particuliers, que je me permets
de prendre la parole brièvement après cette impres-
sionnante série d'orateurs. Le statut-compromis qui
nous est présenté satisfait évidemment peu de
monde, tant au sein des milieux horlogers qu'en
dehors de ceux-ci mais, fait paradoxal, cette
insatisfaction assez générale n'est-elle pas la meil-
leure preuve de la valeur de ce statut ? Il est en
effet nécessaire qu'un compromis acceptable puisse
être mis sur pied.

Nous venons d'entendre à cet égard des opinions
pertinentes mais aussi des voix venant tant de
libéralisateurs farouchement abstraits qui pour-
suivent plus ou moins ouvertement des • buts éco-
nomiques égoïstes contraires au bien commun, que
de conservatistes impénitents qui voudraient re-
tarder l'horloge de l'évolution économique nationale
ou internationale.

Le projet tel qu'il est mis au point par votre
commission réalise un équilibre. La prorogation de
l'ancien statut horloger n'est plus possible, c'est
vrai, mais on ne peut non plus, sous peine d'une
véritable catastrophe, démolir complètement l'édi-
fice existant.

Partout dans le monde, l'industrie horlogère est
considérée comme un cas particulier, ne serait-ce
déjà que pour lutter contre la part dominante de
l'industrie suisse en ce domaine. Nous ne pouvons
donc libéraliser la branche horlogère entièrement et
avec brutalité, car nos concurrents étrangers en
seraient les premiers bénéficiaires! On peut se
demander, en effet, pour découvrir les ressorts
véritables de certaines attitudes, qui tirera avantage
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de cette fameuse «libéralisation». J'ai peur qu'en
pratique la conséquence en soit surtout une expatria-
tion partielle de notre horlogerie, au profit de quel-
ques «barons» suisses ou étrangers. Or nous ne
pouvons moralement favoriser une telle tendance,
car ce serait alors déclarer la mort de régions
entières. Supprimez par exemple certaines entre-
prises horlogères des Franches-Montagnes ou de
î'Ajoie et ces régions se dépeupleront rapidement.

N'oublions pas non plus que le problème qui
nous occupe doit être un problème humain au
premier chef, ce que l'on semble beaucoup trop
oublier en l'affaire. Ainsi, l'inévitable concentration
horlogère dont on parle doit être «une concentration
déconcentrée», si l'on peut dire. La chose est pos-
sible, puisque la matière première occupe une place
proportionnellement minime dans l'industrie horlo-
gère et que la production industrielle et la décen-
tralisation artisanale ne sont pas antinomiques,
quoi qu'on pense,

Par ailleurs, pour que le projet s'inscrive dans
le sens d'un équilibre humain, il faut que la loi ne
crée pas des iniquités et des inégalités de traitement.
La libéralisation prévue doit intervenir pour tous
et simultanément dans la mesure du possible.
C'est pourquoi la proposition de M. Schmidheiny à
l'article 12 n'est pas pertinente. Par contre, la
proposition de votre commission pour cet article 12
constitue non un pas en arrière, selon l'orateur
précité, mais bien une solution logique, normale et
juste. L'ensemble du projet peut être qualifié de
même, quoi qu'on en pense, et je vous invite à le
ratifier.

Boerlin, Berichterstatter: Die Referenten können
sich am Ende dieser interessanten Debatte kurz
fassen, weil die Debatte bei allem Reichtum der ver-
schiedenen Gesichtspunkte doch offensichtlich eine
gewisse Einheit der Auffassung bot, in dem Sinn,
dass kaum bestritten worden ist, dass die Uhren-
industrie zurückgeführt werden muss zur Freiheit
der Wirtschaft, wie sie in unserem Lande üblich ist,
und zur Freiheit der Konkurrenz. Die Meinungs-
verschiedenheiten betreffen - wie das von einem der
Redner ausgeführt worden ist - in der Hauptsache
den Zeitraum, die verschiedenen Daten, von welchen
an Änderungen eintreten sollen. Wir haben keinen
Grund, uns zu den einzelnen Voten jetzt schon zu
äussern. Soweit es nötig ist, wird es in der Detail-
beratung geschehen. Nur zu einer Frage möchte ich
Stellung nehmen: Herr Kollega Gnägi hat begreif-
licherweise darauf hingewiesen, dass das Statut
eigentlich nichts sage von der Überfremdung und
vor allem keine Wege weise, wie man der Über-
fremdung in der Uhrenindustrie begegnen könne.
Diese Überfremdung ist sicherlich eine Gefahr,
vielleicht eine ganz besonders grosse Gefahr, sie ist
zum Teil bereits Tatsache. Aber wir müssen uns
auch klar sein - und ich glaube, das begründet
ohne weiteres, warum wir im Statut keine Vor-
schriften hiezu finden -, dass wir gegen die Über-
fremdung, soweit sie auf dem normalen Weg der
Finanzierung oder des Ankaufs von Uhrenindu-
striebetrieben, oder später sogar der Neueröffnung
erfolgt, keine Mittel haben, gerade weil wir auf dem
Boden der Wirtschaftsfreiheit stehen und jeden-
falls ganz besonders heute, wo man so viel und
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notwendigerweise viel von der internationalen
Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet und
der Integration Europas und der Welt spricht. Es
gibt — so wie ich es selbst beurteilen kann — nur eine
Abwehrmassnahme, das ist diejenige, die das
Statut nun anvisiert und die wir alle im Auge haben,
nämlich die Stärkung, die Kräftigung der Uhren-
industrie in allen ihren entscheidenden Teilen. Ein
gesunder, ein starker Betrieb wird nicht sehr leicht
in fremde Hände übergehen. Dort wo die Fremden
sich einnisten möchten, wo sie ihre Hand anlegen
können, sind es Betriebe, die notleidend und nicht
in der Lage sind, zu gesunden Bedingungen zu
existieren und die darum diesen Notausgang
gelegentlich gerne benützen. Wir haben also gerade •
auch im Hinblick auf die Überfremdung allen Grund,
nun diesen neuen Weg zu gehen, den der Bundesrat
uns weist, zur Freiheit der Uhrenindustrie zurück,
wie sie das Prinzip unserer schweizerischen Wirt-
schaft ist.

Wir sind Herrn Kollega Grendelmeier dankbar,
dass er die Frage der Verfassungsmässigkeit ge-
stellt hat. Er hat sie bestritten. Wir sind in dieser
Hinsicht mit ihm nicht einig. Aber es tut wohl not,
dass wir die Frage betrachten, und auch kritisch
betrachten, denn allein die Zweckmässigkeit würde
nicht genügen. Aber nun steht doch fest, dass der
Bundesrat weder 1951 noch jetzt leichthin die
Verfassungsmässigkeit bejaht hat. Er hat sich durch
Bundesrichter und durch Staatsrechtslehrer orien-
tieren und beraten lassen, und er ist meines Er-
achtens und nach der Meinung der Kommission mit
Recht zum Schluss gekommen, dass die Verfas-
sungsmässigkeit gegeben sei. Er hat zu diesem
Schluss vor allem kommen dürfen, weil ja nun die
eine Bedingung, die seinerzeit von den Bundes-
richtern Couchepin und Abrecht für die Vorlage
1951 gestellt wurde, heute sicherlich als erfüllt be-
trachtet werden kann. Die Massnahmen, die man
ergreift, müssen unerlässlich sein, das heisst es muss
im Moment keine ändern geben, um zur Sanierung
zu kommen, oder um eine Gefährdung zu verhüten,
und diese Massnahmen dürfen nicht über das -Ziel
hinaus schiessen. Ich glaube - ich habe das schon im
Eintretensvotum gesagt -, dass die Vorlage sicher
nicht über das Ziel der Abhilfegefährdung hinaus-
schiesst. Sie will im Gegenteil im Dienst dieses
Zieles ja nun weniger Gebrauch machen von
Einbrüchen in die Handels- und Gewerbefreiheit
als bisher; sie will zu dieser Freiheit zurückführen.
Ich darf auch darauf hinweisen, dass die Uhren-
industrie seinerzeit; als die Wirtschaftsartikel be-
raten wurden, wiederholt genannt worden ist. vor
allem auch von den Referenten, als einen Testfall,
das heisst als einer jener Fälle, da man vielleicht
einmal genötigt sein würde, von der Handels- und
Gewerbefreiheit unter bestimmten Bedingungen
abzugehen, um der Industrie eine Gefahr zu er-
sparen. Ich möchte auch darauf aufmerksam
machen, dass die Preisbildungsko.mmission des
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes, die
ja im letzten Grunde durch ihre kritische Betrach-
tung der Uhrenindustrie Anlass zur neuen Kon-
zeption des Uhrenstatutes gab, die Verfassungs-
mässigkeit bejahte, und zwar, was mir gerade im
Hinblick auf die Gefahren, die von der Struktur-
änderung herkommen könnten, sehr wesentlich zu

27
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sein scheint. Ihr Bericht schrieb: „Der Uhren-
industrie erwächst die Gefährdung nicht allein aus
den Konjunkturschwankungen, sondern noch aus
der ihr eigenen Struktur, die zum Teil typisch ge-
werblichen Charakter trägt." Aus allen Voten
unserer Debatte ist das eine klar hervorgegangen:
Strukturänderungen sind heute nötig, vielleicht
weniger des Auslandes und der ausländischen
Konkurrenz wegen, als im Hinblick auf die tech-
nische Revolution, wie sie einer genannt hat, in der
heute diese Industrie in ganz besonderem Masse
steht. Den daherigen Gefahren müssen wir be-
gegnen, wenn wir die Strukturänderung, die not-
wendig ist, um die Industrie zu erhalten, bejahen,
und wenn wir wünschen, dass diese Struktur-
änderungen in Ordnung erfolgen können.

Herr Kollega Grendelmeier hat ein Bedenken
mit einigem Grund geäussert, nämlich die Furcht,
wenn wir jetzt weiterfahren mit einer öffentlich-
rechtlichen Regelung und nicht einfach die Uhren-
industrie gleichstellen der übrigen Industrie, würde
das erneut zur Erstarrung überlebter Situationen
führen. Er hat ausgeführt, niemand in der Uhren-
industrie nehme es ernst, dass man wirklich zurück
wolle aus der heutigen Zunftordnung, zur Wirt-
schaftsfreiheit, sondern es gehe nur darum, Zeit zu
gewinnen, um dann nach fünf und zehn Jahren
wieder zurückzukehren in den alten Zustand der
Vorrechte und einer Aufsplitterung, bei der man
heute nicht mehr rationell arbeiten kann. Ich meine
aber, diese Befürchtung sei sachlich doch nicht so
begründet, wie Herr Kollega Grendelmeier glaubt.
Wir müssen immerhin feststellen, dass in den
30 Jahren, da sich der Bund der Uhrenindustrie an-
genommen und ihr weiterhin den-Weg vorgeschrie-
ben hat, die etatistischen Interventionen reduziert
worden sind. Sie wurden immer geringer. 1951, im
geltenden Statut, fiel die Preisregelung durch den
Staat, die, — wie Herr Häberlin mit Recht
sagte - heute ganz undenkbar wäre. 1961, also jetzt
im neuen Vorschlag, fallen zusätzlich, zum Teil
sofort, zum Teil später, die Fabrikationsbewilligung,
das Verbot der Vergrösserung, das Verbot der
Fusion mehrerer Betriebe, übertriebene Comparti-
mentage, das heisst die Aufsplitterung im heutigen
Ausmass, und die Exportbewilligungspflicht wird
fakultativ. Das neue Statut zeigt ganz deutlich die
Tendenz, dass man nicht einfach beharren und er-
donnern, sondern aus der Bindung heraus will zur
Freiheit in der Wirtschaft. Ähnlich ist die Entwick-
lung aber auch in den Konventionen, das heisst in
den Regelungen und Abmachungen, die die Uhren-
industrie privatrechtlich getroffen hat und die noch
grösseren Anlass zu Diskussionen geben könnten als
das Statut, das uns heute beschäftigt.

Die neueste, revidierte Konvention, die am
30. Juni nächsten Jahres auch schon wieder ab-
läuft, ist wesentlich freier als das, was vorher galt,
und ich bin überzeugt, dass das, was nach diesem
Juni 1962 kommt, nochmals grössere Freiheit brin-
gen wird.

Nicht zuletzt möchte ich auf die allerneueste
Rechtsprechung des Bundesgerichtes in bezug auf
den Boykott hinweisen. Vor allem durch das letzte
Bundesgerichtsurteil, das so grosse Beachtung ge-
funden hat, wird ganz klar betont, dass die Bindung,

auch in der Uhrenindustrie, trotz Statut, ihre Gren-
zen hat.

Schliesslich erwähne ich das Kartellgesetz, das
eigentlich, wenn alles gut gegangen wäre, vor unse-
rem Statut hätte behandelt werden sollen, damit
wir jetzt volle Klarheit gehabt hätten. Aber es be-
steht kein Zweifel, dass auch dieses Kartellgesetz
mehr Freiheit will, als dies bisher der Fall war.

Herr Grendelmeier hat noch die Frage gestellt:
Was geschieht nach Ablauf des neuen Statuts, was
geschieht 1971 ? Werden wir dann nicht rückfällig?
Ich glaube, was dann geschieht, können wir im ein-
zelnen nicht sagen, sondern das wird das Parlament
von anno dazumal zu bestimmen haben. Aber mir
scheint eines klar zu sein: Nach der Vorlage des
Bundesrates, nach den Verhandlungen im Ständerat
und jetzt hier in unserem Saal, aber auch nach den
Tendenzen in weiten Kreisen der Uhrenindustrie
selbst, gibt es keine Rückkehr mehr hinter den
Stand dessen, was nach Ablauf der Übergangsord-
nung Rechtens ist. Ob es dann noch eine Exportbe-
willigung braucht gegen die Chablonnage, ob die
technische Kontrolle noch vom Staat durchgeführt
wird oder durch die Industrie selbst, das können
wir erst beurteilen, wenn wir einmal die Situation
1971 kennen. Aber auf alle Fälle möchte ich als Ver-
treter der Kommission nochmals betonen, dass als
Ziel bleiben muss : Soviel Freiheit wie nur möglich !
Diese Zielsetzung allein rechtfertigt das neue Statut,
und sie wird nicht aufgegeben werden.

Zum Schluss noch ein grundsätzliches Wort.
Herr Kollega Grendelmeier hat sich - und das ist
immer sympathisch an ihm - für die Freiheit ge-
wehrt. Er führt den Kampf für die Freiheit, auch in
-der Wirtschaft. Aber ich glaube, wir sind doch mit
ihm einig und er mit uns, dass es wirkliche Freiheit
nur in Ordnung geben kann, wenn sie mindestens
für alle gelten soll und nicht nur für einen einzelnen
oder eine geringe Zahl Einzelner. Freiheit ohne
Ordnung führt zur Anarchie, zum Krieg aller gegen
alle, und das ist, scheint mir, ebenso schlimm wie
irgendeine Zunftwirtschaft, ja wie die Diktatur,
denn beides bedeutet Zwang und Unfreiheit. Darum
wollen wir der vorliegenden Lösung zustimmen und
den Antrag des Herrn Kollegen Grendelmeier auf
Nichteintreten ablehnen, damit wir eine Lösung
haben, die aus der bedingten Freiheit der Über-
gangszeit zur endgültigen Freiheit für die Uhren-
industrie führt.

M. Grädel, rapporteur: Les débats d'entrée en
matière ont montré les points de vue les plus divers
en ce qui concerne le régime de droit public et de
droit privé. Certains orateurs ont critiqué assez
sévèrement la structure de l'horlogerie, alors que
d'autres furent beaucoup plus nuancés. Ces derniers
ont relevé les mérites des organismes qui portent la
responsabilité des efforts de coordination destinés à
consolider la position de l'industrie horlogère suisse
dans le monde. Les uns souhaitent une démobilisa-
tion rapide des dispositions légales qui ont joué un
rôle prépondérant pendant 30 ans dans l'industrie
horlogère, alors que les autres ont exprimé leurs
appréhensions devant les conséquences de cette
libéralisation au niveau des petites entreprises, des
communes, et d'une façon générale, pour les popu-
lations et les travailleurs de l'industrie horlogère.
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Ceux-ci expriment le désir que cette libéralisation ne
prenne pas l'allure d'une débâcle. Mais, à une seule
exception, tous les orateurs se sont prononcés en
faveur de l'entrée en matière, ce qui signifie que, sur
le fond, ils sont en faveur du maintien d'une certaine
réglementation de l'horlogerie.

Disons que cette constation témoigne de l'intérêt
et de la compréhension de tous les milieux à l'égard
de l'horlogerie devant les problèmes épineux qu'elle
devra résoudre au cours de ces prochaines années.

Cette constatation est le témoignage de .la
volonté du Parlement, de donner à l'industrie hor-
logère, au cours des dix prochaines années, un appui
légal et une chance de modifier sa structure pro-
gressivement et d'une façon naturelle, à condition
bien entendu que la conjoncture internationale reste
favorable et qu'elle accorde à l'industrie horlogère
le temps nécessaire pour s'adapter aux conditions
créées par le nouveau statut.

Au cours des débats, deux questions importantes
ont été soulevées. La première l'a été par M. Gren-
delmeier, à savoir si l'arrêté dispose d'une base
constitutionnelle suffisante. Notre réponse sera que
le Conseil des Etats et votre commission ont entendu
des juristes auxquels la question a été posée. Ces
juristes déclarent que la base constitutionnelle de
l'arrêté est solide. En 1951 déjà, les juges fédéraux
Albrecht et Couchepin s'étaient prononcés dans le
même sens.

La commission des prix, qui n'a pas été tendre à
l'égard de l'industrie horlogère, est arrivée à la même
conclusion: nécessité du maintien d'un statut. Elle
déclare que les bases constitutionnelles sont suffi-
santes.

De plus, un avis de droit a été demandé à
M. Imboden, professeur de droit à l'Université de
Baie. Il conclut que le problème de la constitution-
nalité de l'arrêté fédéral doit être tranché par les
économistes, le problème étant d'ordre économique
plus que juridique.

Nous pouvons considérer que les problèmes éco-
nomiques qui se posent dans le cadre de l'arrêté,
le maintien d'une industrie horlogère prospère
ainsi que la lutte contre le chablonnage d'une
part, et la nécessité d'un contrôle technique obli-
gatoire de la montre d'autre part, sont 'des rai-
sons suffisantes pour justifier l'application des arti-
cles économiques.

Une deuxième question importante a été soule-
vée par M. Gnägi. Il a insisté sur le danger d'une
infiltration étrangère dans l'horlogerie suisse par
suite de la libéralisation progressive prévue par
l'arrêté.

Remarquons que ceux qui ont réclamé la libéra-
lisation expriment aujourd'hui leurs craintes sur les
conséquences indésirables qui peuvent en résulter.
En effet, certaines organisations qui réclament une
libéralisation rapide, constatent aujourd'hui que dès
dangers apparaissent déjà à l'horizon, ce qui justifie
l'intervention de M. Gnägi. Cependant, je ne vois
guère de moyens d'empêcher cette infiltration, si ce
n'est de maintenir le permis d'ouverture pour tous,
les Suisses y compris, afin de pouvoir décliner des
requêtes qui pourraient venir de la part d'intéressés
étrangers.

Or le nouvel arrêté veut précisément éviter de
maintenir le permis de fabrication. Ce permis sera

aboli à la fin de la période transitoire, de sorte que
les termineurs pourront, dès 1964, passer à l'établis-
sage. C'est là que s'ouvre la brèche signalée par
M. Gnägi.

Pour ma part, je ne vois qu'une solution: II
appartiendra au Conseil fédéral de surveiller cette
évolution au cours de ces prochaines années et de
faire ensuite rapport aux Chambres fédérales avant
la fin de la période transitoire pour que le parlement
puisse éventuellement prendre des mesures si le
danger d'infiltration étrangère se manifeste de façon
importante.

Bundespräsident Wahlen: Wenn die Ratsmit-
glieder, die nicht das Vergnügen hatten, der Kom-
mission anzugehören, nach der Lektüre der Bot-
schaft noch nicht davon überzeugt gewesen wären,
dass es sich bei der heute zu behandelnden Materie
um eine sehr komplizierte handelt, dann bin ich
überzeugt, dass sie es nach der Eintretensdebatte
sind. Diese ist breit und interessant gewesen, und
ich möchte dem Herrn Kommissionsreferenten bei-
pflichten, wenn er sagte, dass sie konstruktiv gewe-
sen sei, konstruktiv auch vom Gesichtspunkt der
bundesrätlichen Anträge aus. Überwiegend ist zum
Ausdruck gekommen, dass der vorgeschlagene Weg,
der auf Etappen zu einer grösseren Freiheit, zu
einem besseren und neuen Spiel der Konkurrenz-
kräfte führen soll und auch der Qualitätsförderung
seinen Tribut zollt, der richtige Weg ist.

Trotzdem möchte ich mir gestatten, der Debatte
einige grundsätzliche Feststellungen beizufügen ; auf
Einzelheiten werde ich in der Detailberatung zu-
rückkommen. Schon in der öffentlichen Diskussion
um die bundesrätliche Vorlage ist die Frage aufge-
worfen worden, ob ein neues Statut wirklich einer
Notwendigkeit entspreche. Sie wurde durch den
Nichteintretensantrag des Herrn Nationalrat Gren-
delmeier in akzentuierter Form wiederholt. Der
Bundesrat hat sich diese Frage während der Vorbe-
reitungsarbeiten auch gestellt; denn es liegt auf der
Hand, dass die massgebenden Verhältnisse heute
völlig anders sind als zu Beginn der dreissiger Jahre,
aber auch anders als in den Jahren 1950/51, als es
darum ging, die Schutzmassnahmen zugunsten der
Uhrenindustrie auf die neuen Wirtschaftsartikel der
Bundesverfassung abzustützen. Wenn Herr Häberlin
die Botschaft und die Ratsdiskussionen von 1950/51
heraufbeschworen hat und dabei bedauerte; nicht
mehr Hütten gewesen zu sein, so hätte er doch viel-
leicht auch die damals vorherrschenden Prognosen
der Nationalökonomen und der Wirtschaftsführer
in Erinnerung rufen sollen, um ihm selbst und dem
damaligen Bundesrat gerechter zu werden. Diese
Prognosen waren nämlich - Sie erinnern sich - ein-
hellig auf die Vorhersage von Krisen und Perioden
der Arbeitslosigkeit ausgerichtet. Überdies waren
1950/51 auch die Erinnerungen an die Krise der
dreissiger Jahre noch viel lebendiger. Man kann es
deshalb aus der historischen Perspektive verstehen,
dass das Statut, das nun abzulösen ist, weitgehend
Schutzcharakter getragen hat. Heute aber sind
sowohl die Erfahrungen wie die Voraussetzungen
und Vorhersagen des wirtschaftlichen Geschehens
doch wesentlich andere. Der Bundesrat ist deshalb
in seinen Überlegungen zu den folgenden beiden
grundlegenden Schlüssfolgerungen gekommen:
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1. Eine unveränderte Weiterführung des gelten-
den Uhrenstatutes für weitere 10 Jahre würde nicht
nur sehr ernsten verfassungsrechtlichen Bedenken
rufen, sondern sie wäre auch wirtschaftlich völlig
verfehlt. Der Uhrenindustrie würde damit geradezu
ein schlechter Dienst erwiesen. Das geltende Statut
ist stark auf die Konzeption der Erhaltung der be-
stehenden Betriebs- und Produktionsstruktur ein-
gestellt. Die heutige dynamische Entwicklung von
Wirtschaft und Technik, insbesondere die wachsende
Konkurrenz auf den Weltmärkten, verlangen unbe-
dingt gewisse Umstellungen und Anpassungen,
wenn unsere Uhrenindustrie ihre glänzende Markt-
position halten will. Eine freiheitlichere Ordnung ist
deshalb ein dringendes Gebot, liegt sie doch im Inter-
esse der Stärkung der Konkurrenzfähigkeit dieses
wichtigen Wirtschaftszweiges. Diese Schlussfolge-
rung drängt sich übrigens auch aus referendums-
politischen Gründen auf. Eine unveränderte Weiter-
führung der bestehenden Massnahmen hätte keiner-
lei Aussicht, vor dem Volk zu bestehen.

2. Es wäre nun aber zu extrem, die Folgerung
zu ziehen, dass schon auf den 1. Januar 1962 über-
haupt auf jegliche Sondermassnahme zugunsten
der Uhrenindustrie verzichtet werden könnte. Ein-
mal darf nicht übersehen werden, dass die geltenden
Schutzmassnahmen in ihren Grundzügen seit bald
30 Jahren in Kraft sind. Diese öffentlich-rechtlichen
Vorkehren haben, in Verbindung mit privatrecht-
lichen Massnahmen, die Entwicklung in der Uhren-
industrie in gewisse Bahnen gelenkt. Wollte man
nun schon auf den 1. Januar 1962 alle Schutzmass-
nahmen fallen lassen, so wäre mit Erschütterungen
zu rechnen, die wirtschaftlich nicht zu verantworten
sind. Vor allem würden die dringend notwendigen
Anpassungen struktureller und anderer Art, die
durch die Lockerung der heutigen Ordnung einge-
leitet, beziehungsweise gefördert werden sollen,
dadurch in keiner Weise erleichtert, weil sie dann
zu überstürzt durchgeführt werden müssten. Ich
habe in der Kommission auf gewisse Parallelen zwi-
schen der notwendigen Strukturanpassung in der
Landwirtschaft und jener in der Uhrenindustrie
hingewiesen. In der Landwirtschaft müssen wir mit
viel längeren Übergangsperioden rechnen, weil hier
die menschlichen Gesichtspunkte, die Bindung der
Familie an den Boden, viel stärker in den Vorder-
grund rücken. Wenn das bei der Uhrenindustrie
auch nicht in dem ausgesprochenen Masse zutrifft,
wenn dort die Beweglichkeit des einzelnen Arbeit-
nehmers eine viel grössere ist, so drängt es sich doch
auf, eine Übergangsperiode einzuschalten, um die
Anpassung an die neuen strukturellen Verhältnisse
ohne wirtschaftliche und menschliche Härten durch-
zuführen.

Es darf auch nicht übersehen werden, dass wir
es bei der Uhrenindustrie mit gewissen Besonder-
heiten zu tun haben, die bei der Prüfung der Frage,
ob weiterhin besondere Massnahmen notwendig
sind, mit in Rechnung gestellt werden müssen. Ich
erinnere hier einmal mehr an die besondere Anfällig-
keit der Uhrenindustrie gegenüber aussenhandels-
politischen Restriktions-Massnahmen unserer Ab-
nehmerstaaten. Die ausgesprochene Export-Orien-
tierung der Uhrenindustrie stellt eine weitere der-
artige Besonderheit dar, gehen doch 97% aller
Erzeugnisse ins Ausland; ein Verhältnis, das wir bei

keinem anderen schweizerischen Wirtschaftszweig
finden.

In diesem Zusammenhang darf auch nicht ver-
gessen werden, dass es sich bei den Erzeugnissen der
Uhrenindustrie nicht um lebensnotwendige Artikel
handelt.

Alle diese Gründe sprechen sehr entschieden da-
für, dass nicht schon auf 1. Januar 1962 auf jegliche
Sondermassnahmen zugunsten der Uhrenindustrie
verzichtet wird.

Die Vorlage des Bundesrates bringt nun jene
Lockerungen, die gegenüber der bestehenden Ord-
nung notwendig und tragbar sind. Sie vermeidet
zugleich ein überstürztes Vorgehen. Vergleicht man
sie mit dem Statut von 1951, das grundsätzlich eine
Fortsetzung der Krisenmassnahmen der dreissiger
Jahre darstellt, so ergeben sich folgende wesentliche
Unterschiede:

Die Exportbewilligungspflicht für Rohwerke und
Bestandteile, die sich im Prinzip durchaus bewährt
hat, wird grundsätzlich beibehalten. Die entspre-
chende Bestimmung der Vorlage - es handelt sich
um den Artikel 7 — ist aber so konzipiert, dass eine
gegenüber der heutigen Regelung liberalere Hand-
habung möglich ist. Wie in der Botschaft dargelegt
wird, sprechen verschiedene Gesichtspunkte für
eine solche Liberalisierung. Die Neuorientierung
lässt sich indessen in den Einzelheiten nicht im
Bundesbeschluss selbst festlegen. Wir haben aber
auf den Seiten 44 und 45 der Botschaft nähere
Ausführungen darüber gemacht, wie wir uns die
künftige Ausfuhrregelung vorstellen. Dabei möchte
ich ausdrücklich meine Erklärung wiederholen, die
ich im Ständerat zu dieser Frage abgegeben habe.
Ich weiss, dass in den Kreisen der Bestandteilfabri-
kanten Befürchtungen in bezug auf eine zu restrik-
tive Handhabung der Exportregelung aufgetaucht
sind. Diese bringt zwar eine gewisse Beschränkung
der Absatzmöglichkeit der Rohwerke und Bestand-
teile mit sich. Diese Ordnung liegt aber im Interesse
der Erhaltung der schweizerischen Fertiguhren-
Industrie. Sollte letztere aber - und das ist die Er-
klärung, die ich im Ständerat abgegeben habe,
ich denke hier an die Anker- und an die Roskopf-
uhrenindustrie — in einem Ausmass zur Eigenfabri-
kation oder zum Import der von ihr benötigten
Rohwerke und Bestandteile übergehen, dass lebens-
wichtige Interessen der schweizerischen Rohwerk-
und Bestandteilfabrikanten verletzt würden, so
wäre es Pflicht des Bundesrates, entsprechende
Lockerungen in der Ausfuhrregelung vorzusehen,
die bis zur vollständigen Freigabe des Exportes
gehen könnten. Es wird Sache der Fertiguhren-
Industrie sein, für ein vernünftiges, wenn möglich
vertraglich gesichertes Gleichgewicht zu Sorgen,
damit die Exportregelung so durchgeführt werden
kann, wie es die Interessen erheischen.

Die Fabrikationsbewilligungspflicht, das heisst
die Bewilligungspflicht für die Eröffnung von Be-
trieben, die Umgestaltung von Betrieben und die
Erhöhung der Arbeiterzahl, ist im heute geltenden
Statut als eine Dauermassnahme konzipiert worden.
Im bundesrätlichen Entwurf, der heute zur Behand-
lung steht, wird grundsätzlich davon ausgegangen,
dass dieser weitestgehende Eingriff in die Handels-
und Gewerbefreiheit abgeschafft werden soll. Dies
soll etappenweise geschehen. Gewisse Lockerungen,
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insbesondere in bezug auf das Prinzip der sehr weit-
getriebenen Branchentrennung, des Compartimen-
tage, sollen bereits per 1. Januar 1962 platzgreifen.
Eine weitere Etappe bildet die Möglichkeit des
bewilligungsfreien Überganges vom Terminage zur
Fabrikation, nach einer Übergangszeit von einem
Jahr respektive, nach dem Beschluss Ihrer Kom-
missionsmehrheit, von zwei Jahren.

Mit dem Ablauf der sogenannten Übergangs-
ordnung, die gemäss Beschluss des Ständerates und
Vorschlag Ihrer Kommission von vier auf fünf Jahre
verlängert werden soll, wird die Fabrikationsbewilli-
gungspflicht auf der ganzen Linie ohne Ausnahme
in Wegfall kommen. Ihre Kommission hat gerade
in bezug auf die Übergangsordnung gewisse Locke-
rungsvorschläge des Bundesrates abgeschwächt. In
mindestens einem Punkt - ich meine hier den Artikel
12, Absatz l, betreffend die Umschreibung der
Rechte der Manufakturen - ist sie in der Korrektur
der Vorlage in Richtung auf das Bestehende doch
entschieden zu weit gegangen. Es wird bei der
Detailberatung Gelegenheit geboten sein, hiezu noch
einige grundsätzliche Bemerkungen anzubringen.
Eines ist aber sicher. Wenn wir auch ein überstürz-
tes Vorgehen vermeiden müssen, so haben wir doch
ein vitales Interesse daran, dass die erforderlichen
Umstellungen setzt erfolgen, da sie in einer Zeit der
Hochkonjunktur mit weit weniger Härten verbun-
den sind als im Falle einer Rezession oder gar einer
Krise. Die Ausdehnung der Übergangsordnung auf
über fünf Jahre oder die Rückgängigmachung wich-
tiger, in der bundesrätlichen Vorlage schon für
einen früheren Zeitpunkt beantragten Lockerungen
wäre deshalb wirtschaftlich und ich glaube auch
referendumspolitisch verfehlt.

Es mag auf den ersten Blick überrascht haben,
dass der Bundesrat, nachdem er von einer Liberali-
sierung der ganzen heute noch geltenden Ordnung
spricht, zugleich die Einführung einer neuen MasS-
nahme, nämlich der sogenannten technischen Kon-
trolle, beantragt. Die Schaffung einer technischen
Kontrolle der Uhren entspricht aber aus verschiede-
nen Gründen einer unbedingten Notwendigkeit.
Einmal besteht angesichts der mindestens bei ge-
wissen Kategorien immer schärfer werdenden Kon-
kurrenz und des damit verbundenen wachsenden
Preisdruckes die grosse Gefahr, dass zahlreiche
Uhrenfabriken versuchen, diesem Druck über eine
billigere Qualität auszuweichen. Einzelne davon
haben es schon in recht alarmierendem Masse getan.
Gewisse untere Qualitätsgrenzen dürfen aber nicht
unterschritten werden, wenn nicht auf die Dauer
der gute Ruf der Schweizer Uhr in Mitleidenschaft
gezogen werden soll. Der Goodwill, den die Schwei-
zer Uhr im Ausland heute noch besitzt, ist aber für
einen Grossteil unserer Uhrenexporte, die nicht von
einer ausgesprochenen Marke leben, sondern eben
von diesem Goodwill, von allergrösster Bedeutung.
Seine Erhaltung liegt im lebenswichtigen Interesse
der ganzen Uhrenindustrie. Diesem Ziel soll die vor-
geschlagene technische Kontrolle dienen. Sie ist
aber auch dazu berufen, die heutige Fabrikations-
bewilligungspflicht in bezug auf eine ihrer Ziel-
setzungen abzulösen, nämlich hinsichtlich der Ver-
meidung einer ungesunden Aufblähung des Produk-
tionsapparates. Diese Gefahr soll inskünftig durch
eine Selektion über die Qualität im Sinne von Min-

destanforderungen vermindert werden, eine Rege-
lung, die bedeutend weniger in die Freiheit des Ein-
zelnen eingreift als die Fabrikationsbewilligungs-
pflicht.

Man hat kritisiert, dass der Staat sich mit dieser
Aufgabe befasse, die doch eine typische Obliegenheit
der privaten Wirtschaft darstelle. In dieser Hinsicht
ist aber nicht zu übersehen, dass das Ziel der tech-
nischen Kontrolle, das heisst die Verhinderung des
Exportes von Uhren, die gewissen Mindestanforde-
rungen nicht entsprechen, die also als Ramsch gel-
ten müssen, nur erreicht werden kann, wenn alle
Betriebe der Kontrolle unterworfen sind. Dies wie-
derum ist, so wie die Dinge heute liegen, nur mit
einem staatlichen Obligatorium möglich.

Eine technische Kontrolle scheint nun vor allem
m Kreisen der Roskopfindustrie auf Widerstand
zu stossen. Zum Teil wird dabei mit grundsätzlichen
Argumenten gefochten, wie zum Beispiel mit dem
Slogan: „Kampf gegen den vermehrten Staatsinter-
ventionismus». Im Grunde genommen geht es aber
diesen Kreisen um die Befürchtung, die Mindest-
anforderungen könnten so festgesetzt werden, dass
den billigeren Kategorien der Roskopfuhren der
Export stark erschwert, wenn nicht verunmöglicht
werde. Herr Nationalrat Grolimund hat sich im
besondern zum Sprecher dieser Befürchtungen ge-
macht. Zum Teil wird sogar behauptet, es gehe bei
der technischen Kontrolle um eine von der Anker-
uhrenindustrie inszenierte Verdrängung der Ros-
kopfuhr. Herr Nationalrat Grolimund hat auch Kri-
tik an der Lösung der Bundesrates geübt, wonach
gemäss Artikel 11, Absatz 3, die Spezialfabriken für
Roskopf-Ebauches einer Bewilligung bedürfen,
wenn sie während der Übergangsordnung zur Fabri-
kation von Anker-Ebauches übergehen wollen. Ich
möchte die Beantwortung dieser Frage, wie auch
diejenige betreffend die finanzielle Belastung der
einzelnen Uhr durch die Qualitätskontrolle der
Detailberatung überlassen. Diese Einwände sind
nicht zuletzt auf Missverständnisse seitens gewisser
Industrieller als Folge mangelnder Vertrautheit
mit den wirklichen Absichten in bezug auf die tech-
nische Kontrolle zurückführen. Zum Teil mag auch
ein gewisses Misstrauen zwischen den verschiedenen
Interessentengruppen der Uhrenindustrie, das leider
ein bedauerliches Ausmass angenommen hat, mit-
spielen. Ich möchte deshalb ausdrücklich klarstellen •
- und hier gleichzeitig eine der von Herrn National-
rat Gnägi gestellten Fragen beantworten -, dass die
technische Kontrolle wettbewerbsneutral aufge-
zogen werden soll und dass sie sich nicht gegen eine
bestimmte Uhrenart, zum Beispiel die Roskopfuhr,
richtet. Es geht vielmehr darum, den Ramsch aller
Uhrenkategorien, der den ,,good will" gefährdet,
vom Markt fernzuhalten. Die Mindestanforderungen
an die einzelnen Kategorien werden so festgelegt
werden, dass nicht einfach ganze Absatzmärkte,
zum Beispiel jene für die billigeren Roskopfuhren,
von der Weiterbelieferung ausgeschlossen werden.
Die Festsetzung der Mindestanforderungen wird
auch in engster Fühlungnahme mit der Industrie
erfolgen. Im Zweifel soll stets eher mit tieferen als
mit höheren Ansätzen begonnen werden, es sollen
Erfahrungen gesammelt werden. Jedenfalls soll das
reiche Angebot an Uhren der verschiedensten Kate-
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gorien und Qualitätsstufen auch in Zukunft unbe-
dingt erhalten bleiben.

Damit habe ich in Kürze die drei Hauptpunkte
der bundesrätlichen Vorlage, deren Zielsetzung und
Begründung dargelegt. Zusammenfassend möchte
ich festhalten, dass das neue Uhrenstatut auf die
Erfordernisse der Zukunft ausgerichtet ist. Mit dem
Abbau der auf diesem Sektor unserer Wirtschaft
noch vorhandenen Krisengesetzgebung soll nun-
mehr Ernst gemacht werden im Interesse einer
vermehrten Konkurrenzfähigkeit, einer vermehrten
Beweglichkeit dieses wichtigen Industriezweiges. Die
bundesrätlichen Vorschläge stellen eine ausge-
wogene Lösung dar. Der Bundesrat sah sich in
dieser Frage vor keine sehr leichte Aufgabe ge-
stellt. Seit 1957 bis zum heutigen Tag sind die
Auseinandersetzungen innerhalb der Uhrenindustrie
über den bezüglich des Uhrenstatuts nach dem
31. Dezember 1961 zu befolgenden Kurs nicht —
und sei es auch nur in den Grundzügen - zu einer
einheitlichen Konzeption gelangt. Nebst den stark
divergierenden Interessen zwischen den verschie-
denen Gruppen, ja selbst innerhalb der einzelnen
Branchenverbände, spielt dabei der betonte Indi-
vidualismus der fast 3000 Betriebsinhaber eine
grosse, in diesem Falle leider wenig konstruktive
Rolle. So ist es denn auch nicht überraschend, dass
auch die bundesrätlichen Vorschläge den einen in
diesem Punkt, den ändern in jenem Punkt zu
wenig weit oder zu weit gehen. Die Kritik ist somit
nicht ausgeblieben, dpch steht hinter ihr alles andere
als ein einheitlicher Wille, sei es für eine liberalere,
sei es für eine der heutigen Regelung näher stehende
konservativere Lösung.

Nachdem sich die beiden Herren Referenten ein-
gehend und überzeugend mit der Frage der Ver-
fassungsmässigkeit auseinandergesetzt haben,
möchte ich mich nicht weiter zu dieser Frage
äussern. Die bundesrätliche Stellungnahme ist
übrigens auf den Seiten 52 bis 55 der Botschaft
sehr ausführlich dargelegt.

Dagegen möchte ich noch ganz kurz eine andere
Frage streifen. Es ist in der Eintretensdebatte ver-
schiedentlich auf die Möglichkeit eines Referendums
hingewiesen worden. Es ist mir in diesem Zusam-
menhange bekannt, dass gewisse Kreise mit dem
Gedanken spielen, der Bundesrat werde dem Parla-
ment einen dringlichen Bundesbeschluss vorlegen,

" falls das Uhrenstatut einer Referendumskampagne
zum Opfer fallen sollte. Ich glaube, der Bundesrat
ist es den Räten und dem Volke schuldig, in dieser
Frage Klarheit zu schaffen. Falls das Uhrenstatut
in einer Referendumskampagne vom Volke ver-
worfen wird, so würde es sich um eine Summierung
von Nein handeln, die auf ganz verschiedene Über-
legungen zurückzuführen sind. Innerhalb der Uhren-
industrie wird der eine wegen der technischen
Kontrolle, der andere wegen der Exportregelung,
der dritte, weil ihm das Statut zu liberal ist, der
vierte, weil es ihm zu konservativ scheint, und der
letzte, weil er überhaupt keines mehr wünscht,
dagegen stimmen. Ausserhalb der Uhrenindustrie
aber - und da sind die Stimmen im Referendum
sehr viel zahlreicher — werden solche Überlegungen
nicht angestellt werden. Wird das Referendum er-
griffen, so müssten die Nein ausserhalb der Uhren-
industrie viel mehr auf die Erwägung zurückgeführt

werden, dass es sich nicht mehr rechtfertige, für
diese blühende Industrie in der heutigen Zeit ein
Sonderstatut zu schaffen. Wenn der Bundesrat also
schon den Volksentscheid interpretieren, sollte, so
müsste er wohl diese letzte Interpretation als die
massgebende betrachten. Gewiss ist es immer
schwierig, aus der Summe von Ja und Nein bei
Abstimmungen den Volkswillen zu ergründen. Im
vorliegenden Falle dürfte aber doch eine andere
Auslegung einer allfälligen Verwerfung, als die-
jenige, die ich eben nannte, nicht möglich sein, und
damit würde die Vorlage eines dringlichen Bundes-
beschlusses für die Verlängerung des Statutes un-
möglich werden.

Der Bundesrat ist überzeugt, mit seinen Vor-
schlägen den richtigen Weg gewiesen zu haben,
um unter Vermeidung zu abrupter Übergänge zu
einer freiheitlichen Ordnung zu kommen, die das
Endziel unserer Bemühungen sein muss. Er em-
pfiehlt Ihnen deshalb Eintreten auf die Vorlage und
ersucht Sie, von einer grundlegenden Änderung der
Vorlage, wie sie aus den ständerätlichen Beratungen
hervorgegangen ist, abzusehen.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit

(Eintreten) 107 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit

(Nichteintreten) 9 Stimmen

Artikelweise Beratung - Discussion des articles

Titel und Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Titre et préambule
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen - Adopté

Art.l
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Article premier
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission

Abs. l
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Abs. 2
Die Kontrollkriterien und die Minimalanforde-

rungen sind auf Grund messbarer technischer Werte,
ohne Berücksichtigung von Merkmalen des Aus-
sehens und Darbietens aufzustellen, wobei keine
Uhrenart benachteiligt werden darf. Sie sind der
technischen Entwicklung sowie den Marktbedürf-
nissen anzupassen und je nach Kategorie oder
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allenfalls Unterkategorie der Fertigprodukte ver-
schieden festzusetzen. Es dürfen keine Vorschriften
über Konstruktionsmerkmale oder zu verwendende
Materialien gemacht werden.

Art. 2
Proposition de la commission

Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Al. 2
Les critères de contrôle et les exigences mini-

mums seront fondés sur des valeurs mesurables
d'ordre technique, à l'exclusion de tout critère
d'apparence et de présentation. Ils seront établis de
manière à ne pas porter préjudice à certains genres
de montres et seront adaptés à l'évolution technique
et aux besoins du marché. Ils différeront selon la
catégorie ou, le cas échéant, selon la sous-catégorie
des produits terminés pour lesquels ils seront requis.
Aucune disposition ne pourra prescrire des carac-
téristiques de construction ou les matières à
employer.

Boerlin, Berichterstatter : Es handelt sich in den
Artikeln 2 bis 6 um die Qualitätskontrolle, oder, wie
sie heute heisst, technische Kontrolle. Herr Bundes-
präsident Wahlen hat sich eingehend in seinen Aus-
führungen gerade mit diesem Problem befasst, so
dass ich in allgemeiner Hinsicht ganz wenig zu be-
merken habe. Ich glaube aber, wir können, wenn wir
das neue Statut bejahen - und Sie haben das nun
grundsätzlich getan -, das mit gutem Gewissen nur
dann tun, wenn wir zugleich zu dieser technischen
Kontrolle stehen und damit in der Qualitäts-
produktion die beste Garantie für eine gesunde,
leistungsfähige und auch gegenüber dem Ausland
konkurrenzfähige Uhrenindustrie schaffen.

Wir haben drei weitere Tatsachen, die sicherlich
für Annahme dieser Qualitätskontrolle sprechen.
Sie ist nun ausprobiert worden während ungefähr
eines Jahres auf freiwilliger, aber sehr breiter
Grundlage und mit sehr gutem Erfolg. Vor allem
war beachtenswert, dass die Zahl der zu kriti-
sierenden Uhren beständig zurückging; das zeigt,
dass allein schon die Tatsache, dass eine Kontrolle
bestand, wirklich zur Leistungsverbesserung mit-
geholfen hat. Zweitens spricht für die Qualitäts-
oder technische Kontrolle, dass, bevor wir nun
daran denken, sie einzuführen, bereits verschiedene
Länder sie, jedenfalls mit gutem Grund, eingeführt
haben, dann, als sie daran gingen, sich einen breiten
Platz im Weltmarkt zu erobern.

Die dritte Bemerkung betrifft die Befürchtung,
von der auch Herr Bundespräsident sprach, der
Produzenten billiger Uhren. Es scheint uns, gerade
sie sollten ein Interesse haben; denn es kann ja
nicht ihr Wille sein, dasS es schliesslich im Ausland
heissen muss - oder im Inland, denn die Vorschriften
gelten nun nach dem Vorschlag Ihrer Kommission
auch für den Verkauf im Inland -, man könne diese
Uhren billig haben, aber sie seien auch nichts wert !
Gerade die Fabrikanten billiger Uhren sollten es
schätzen, wenn durch die technische Kontrolle ihnen
ein Zeugnis in die Hand gegeben wird, dass sogar
für billige Preise eine qualitativ gute Uhr zu be-
kommen ist.

Wir beantragen Ihnen deshalb, diesem Kapitel
zuzustimmen und haben zum Artikel 2 im besondern
nur noch darauf hinzuweisen, dass bei Absatz 2 des
Artikels 2 eine kleine Differenz besteht zum Stände-
rat. Wir beschlossen: ,,Sie sind der technischen Ent-
wicklung sowie den Marktbedürfnissen anzupassen
und je nach Kategorie oder allenfalls Unterkate-
gorie der Fertigprodukte verschieden festzusetzen."
Damit soll auch wieder zur Beruhigung derjenigen
beigetragen werden, die Angst haben, sie könnten
durch die technische Kontrolle Schaden erleiden.

Es ist in der Kommission ein Antrag gestellt
worden, dass man auf eine technische Kontrolle
überhaupt verzichte. Der Antrag ist aber abgelehnt
worden aus den Gründen, die ich bereits ausführte.

Neu ist ferner der letzte Satz zu Absatz 2: „Es
dürfen keine Vorschriften über Konstruktions-
merkmale oder zu verwendende Materialien gemacht
werden." Das entspricht einem Vorschlag von Herrn
Kollega Eder; dem die grosse Mehrheit der Kommis-
sion zugestimmt hat in der Überlegung, es komme
nach der ganzen Konzeption darauf an. dass die Uhr
bei der Erprobung, die an der fertigen Uhr ge-
schieht, wirklich qualitativ hochwertig ist, gut läuft
und einigermassen genaue Zeitangaben gibt. Wie
dieses Ziel erreicht wird, das soll nun nicht auch
noch vorgeschrieben werden. Gerade wenn wir
Richtung freie Wirtschaft gehen, wenn wir libe-
ralisieren wollen, dann muss das dem einzelnen
Unternehmer überlassen bleiben, wie er konstruieren
und was für Material er verwenden will. Entschei-
dend ist das Resultat der Konstruktionsmethode
und des verwendeten Materials.

Wir bitten Sie, diesen Änderungen gegenüber
dem Ständerat zuzustimmen.

M. Grade], rapporteur: Comme l'a dit tout à
l'heure le président de la commission, des indica-
tions très précises ont été données sur la nécessité du
contrôle et sur les modalités d'application. Des apai-
sements ont également été donnés à ceux qui crai-
gnent les conséquences de l'institution du contrôle
technique des montres.

Comme vous le constaterez, on ne parle plus de
contrôle de la qualité, mais de contrôle technique de
la montre. Cela signifie qu'on n'a pas voulu donner
à ce contrôle le caractère d'un brevet de qualité,
mais simplement éliminer, dans la mesure du pos-
sible, les montres ou les articles qui pourraient être
considérés comme des articles de pacotille. Il ne
serait pas désirable, en effet, que la Suisse reprenne,
dans le commerce international, la réputation que
les Japonais avaient, avant la guerre, de livrer des
montres au kilo. D'ailleurs, les Japonais ont appris
quelque chose au cours de leur récente histoire et ont
décidé de se distancer très résolument des produits
de mauvaise qualité en instituant un contrôle de la
qualité pour les montres destinées à l'exportation.

On s'est demandé si le contrôle technique aurait
une autre fonction que la sauvegarde de la réputation
de la montre suisse. En effet, le contrôle technique a
été envisagé, par certaines organisations horlogères,
comme un substitut au permis d'ouverture de
nouvelles entreprises. Elles craignent que la sup-
pression du permis d'ouverture ait pour consé-
quence une concurrence excessive, pouvant en-
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